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TOP 5  Satzungskommission: Statut und GO 

Vorbemerkung 

In diesem Dokument finden sich Fragen, anhand derer über Veränderungen im Statut und 
der Geschäftsordnung abgestimmt werden soll. Im ersten Teil finden Sie die Fragen, im zwei-
ten Teil die konkreten Änderungen von Statut und GO und im dritten Teil eine Gegenüberstel-
lung von altem und neuem Statut sowie alter und neuer Geschäftsordnung.  
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Sind Sie dafür, dass die Wahlordnungen der Wahlen der Organe des ZdK, der 

Wahl der ZdK-Mitglieder in der Gemeinsamen Konferenz, die Mitglieder nach §3 

1 e) Statut (sog. Einzelpersönlichkeiten) und die Wahl der Sprecher*innen und 

des*der Generalsekretär*in in der Geschäftsordnung abgebildet werden und die 

Fristen harmonisiert werden?

Keine Veränderung
Redaktionelle Überarbeitung und 

Vereinheitlichung: 

Streichung von §§ 9,11, Statut

Ergänzung von §§ 8 (2), 10, 16 (1), 14 Statut

Ergänzung §§ 8, 9, 10, 11, 12 GO 

Unterstützer*innen der 
Veränderungen

Dr. Irme Stetter-Karp

Wolfgang Klose

Birgit Mock

Prof. Dr. Claudia Nothelle

Prof. Dr. Thomas Söding

Dr. Karlies Abmeier

Markus Biber

Martin Buhl

Dr. Stefan Eschbach

Dr. Maria Flachsbarth

Joachim Frank

Ulrike Göken-Huismann

Prof. Dr. Ulrich Hemel

Karl Kautzsch

Prof. Dr. Julia Knop

Lucia Lagoda

Regina Masur

Nadine Mersch

Agnieszka Piotrowski

Prof. Dr. Dorothea Sattler

Dr. Olaf Tyllack

Marie von Manteuffel
Dirk Tänzler

Stimmen Sie der folgenden Veränderung zu?
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Erhalt des Säulenmodells (keine Aussage zur Größe); Verteilungsschlüssel in der 

AGKOD raus

Keine Veränderung Änderungen in § 3 (1) b-d Statut

Unterstützer*innen der 
Veränderungen

Dr. Irme Stetter-Karp

Wolfgang Klose

Birgit Mock

Prof. Dr. Claudia Nothelle

Prof. Dr. Thomas Söding

Dr. Karlies Abmeier

Martin Buhl

Dr. Stefan Eschbach

Joachim Frank

Dr. Maria Flachsbarth

Ulrike Göken-Huismann

Prof. Dr. Ulrich Hemel

Karl Kautzsch

Prof. Dr. Julia Knop

Lucia Lagoda

Regina Masur

Nadine Mersch

Agnieszka Piotrowski

Prof. Dr. Dorothea Sattler

Dr. Olaf Tyllack

Marie von Manteuffel
Dirk Tänzler

Stimmen Sie der folgenden Veränderung zu?
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Unvereinbarkeitsklausel der Mitgliedschaft

§ 5 (2) Die Mitgliedschaft endet außerdem durch Ausschluss. Der Ausschluss aus dem ZdK 

ist nur aus wichtigem Grund, insbesondere bei ZdK-schädigendem Verhalten, zulässig.  

Dies ist insbesondere bei einer Mitgliedschaft in oder mit der tätigen Unterstützung einer 

Gruppierung, Organisation oder Partei oder der Verbreitung von Positionen, die dem 

christlichen Menschenbild und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung 

widersprechen, der Fall. Über den Ausschluss entscheidet auf Antrag des Präsidiums der 

Hauptausschuss. Das Präsidium hat seinen Antrag dem auszuschließenden ZdK-Mitglied 

mindestens zwei Wochen vor der Hauptausschusssitzung schriftlich mitzuteilen und dem 

auszuschließenden ZdK-Mitglied die Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben. Eine 

schriftlich eingehende Stellungnahme des Mitgliedes ist in der über den Ausschluss 

entscheidenden Hauptausschusssitzung vor der Beschlussfassung zu verlesen. Der 

Ausschluss eines Mitgliedes wird sofort mit der Beschlussfassung wirksam. Der Ausschluss 

ist dem Mitglied, wenn es bei der Beschlussfassung nicht anwesend war, durch das 

Präsidium unverzüglich schriftlich bekannt zu machen.

Keine Veränderung Ergänzung in § 5 Statut

Unterstützer*innen der 
Veränderungen

Dr. Irme Stetter-Karp

Wolfgang Klose

Birgit Mock

Prof. Dr. Claudia Nothelle

Prof. Dr. Thomas Söding

Dr. Karlies Abmeier

Martin Buhl

Dr. Stefan Eschbach

Dr. Maria Flachsbarth

Joachim Frank

Ulrike Göken-Huismann

Prof. Dr. Ulrich Hemel

Karl Kautzsch

Prof. Dr. Julia Knop

Lucia Lagoda

Regina Masur

Nadine Mersch

Agnieszka Piotrowski

Prof. Dr. Dorothea Sattler

Dr. Olaf Tyllack

Marie von Manteuffel
Dirk Tänzler

Stimmen Sie der folgenden Veränderung zu?

mit der Rechtsabteilung des 
VDD abgestimmte Fassung 
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Einführung der Möglichkeit einer externen Moderation 

Keine Veränderung

5

Änderung in §§ 5, 6 GO

Unterstützer*innen der 
Veränderungen

Dr. Irme Stetter-Karp

Wolfgang Klose

Birgit Mock

Prof. Dr. Claudia Nothelle

Prof. Dr. Thomas Söding

Martin Buhl

Dr. Stefan Eschbach

Dr. Maria Flachsbarth

Joachim Frank

Ulrike Göken-Huismann

Prof. Dr. Ulrich Hemel

Karl Kautzsch

Lucia Lagoda

Regina Masur

Nadine Mersch

Agnieszka Piotrowski

Prof. Dr. Dorothea Sattler

Dr. Olaf Tyllack

Marie von Manteuffel
Dirk Tänzler

Stimmen Sie der folgenden Veränderung zu?

Die externe Moderation ist 
bislang nicht in der GO 

vorgesehen. 



Anwendung des Beschlusses „Geschlechtervielfalt in Wort und Schrift“ auf das 

Statut und die Geschäftsordnung

Beschluss 
„Geschlechtervielfalt in 
Wort und Schrift“ wird 
nicht auf Statut und GO 

angewendet

Umfassende Sprachliche Überarbeitung im Statut 

und in der GO

Unterstützer*innen der 
Veränderungen

Dr. Irme Stetter-Karp

Wolfgang Klose

Birgit Mock

Prof. Dr. Claudia Nothelle

Prof. Dr. Thomas Söding

Martin Buhl

Dr. Stefan Eschbach

Dr. Maria Flachsbarth

Joachim Frank

Ulrike Göken-Huismann

Prof. Dr. Ulrich Hemel

Karl Kautzsch

Prof. Dr. Julia Knop

Lucia Lagoda

Nadine Mersch

Prof. Dr. Dorothea Sattler

Dr. Olaf Tyllack

Marie von Manteuffel
Eva Maria Welskop-Deffaa
Dirk Tänzler

Stimmen Sie der folgenden Veränderung zu?
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Einführung eines § zum ZdK e.V. im Statut

Keine Nennung des e.V.
Rechts- und 

Vermögensträger des ZdK 

ist der ZdK e.V.. Die 

Arbeitsweise des ZdK e.V. 

wird in einer eigenen 

Satzung geregelt.

Stimmen Sie der folgenden Anpassung zu? (Fuchs-Pellmann)

7

Rechts- und 

Vermögensträger des ZdK 

ist der ZdK e.V.. Die 

Mitglieder werden durch 

den Hauptausschuss 

gewählt.



Option für alle Gremien und Organe, Sitzungen digital abzuhalten 

Keine Veränderung Ergänzung §§ 2, 17, 22 GO

Unterstützer*innen der 
Veränderungen

Dr. Irme Stetter-Karp

Wolfgang Klose

Birgit Mock

Prof. Dr. Claudia Nothelle

Prof. Dr. Thomas Söding

Dr. Karlies Abmeier

Martin Buhl

Dr. Stefan Eschbach

Dr. Maria Flachsbarth

Joachim Frank

Ulrike Göken-Huismann

Prof. Dr. Ulrich Hemel

Karl Kautzsch

Prof. Dr. Julia Knop

Lucia Lagoda

Regina Masur

Nadine Mersch

Agnieszka Piotrowski

Dr. Olaf Tyllack

Marie von Manteuffel
Eva Maria Welskop-Deffaa
Dirk Tänzler

Stimmen Sie der folgenden Präzisierung zu?
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Welche Rolle soll die Vollversammlung künftig einnehmen?

9

Aufgabe Vollversammlung (Bloemacher, Hottenbacher, Meyer, Ottersbach, Podschun) 

Vernetzungsplattform 
(Beschlussfassung eher 

in gewählten 
Fachgremien) 

Oberstes 
beschlussfassendes Organ 

(gemeinsame Beratung 
und Beschlussfassung) 

Status quo

beides (ggf. eine Sitzung 
zur Vernetzung, eine zur 

Beschlussfassung 
vorsehen) 



Fristsetzung für Änderungsanträge 

Keine Veränderung Änderung in § 3 GO

14 Tage Frist für Änderungsanträge

Stimmen Sie der folgenden Präzisierung zu?
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Anpassung der Einladungs- und Antragsfristen für die Gremiensitzungen des ZdK

Keine Veränderung Änderung in §§ 2, 3, 16, 17,  20 GO

6 Wochen Einladung, 4 Wochen Anträge

Stimmen Sie der folgenden Präzisierung zu?
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Antragsberatung

Keine Veränderung Änderung in § 6 GO

Präzisierung der Beratungsreihenfolge,

Erweiterung GO-Anträge

Stimmen Sie der folgenden Präzisierung zu?
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Option, ad hoc Arbeitskreise einzusetzen

Keine Veränderung

13

Ergänzung in §§ 7, 8, 9 Statut

Ergänzung § 25 GO

Unterstützer*innen der 
Veränderungen

Dr. Irme Stetter-Karp

Wolfgang Klose

Birgit Mock

Prof. Dr. Claudia Nothelle

Prof. Dr. Thomas Söding

Dr. Karlies Abmeier

Martin Buhl

Dr. Stefan Eschbach

Dr. Maria Flachsbarth

Joachim Frank

Ulrike Göken-Huismann

Prof. Dr. Ulrich Hemel

Karl Kautzsch

Prof. Dr. Julia Knop

Regina Masur

Nadine Mersch

Agnieszka Piotrowski

Prof. Dr. Dorothea Sattler

Dr. Olaf Tyllack

Marie von Manteuffel
Dirk Tänzler

Stimmen Sie der folgenden Veränderung zu?



Welches Gremium soll die Mitglieder von ad Hoc Arbeitskreisen berufen?

Hauptausschuss

14

Präsidium

Ergänzung § 25 GO

Einsetzung der ad Hoc Arbeitskreise (Fuchs-Pellmann)

Die Einsetzung erfolgt durch die VV, den 
HA oder durch das Präsidium 



Halten Sie an dem bestehenden Modell an Sachbereichen und ad hoc 

Arbeitskreisen fest?

nein ja

15

Weitere 
Reformvorschläge 

entlang des Modells 
„BDKJ“ folgen

Weitere Reformvorschläge der

Satzungskommission folgen 



Soll es statt festgesetzten Sachbereiche gewählte, agile, themenbezogene 

Sachausschüsse geben?

16

Zusammensetzung Gremien (Bloemacher, Hottenbacher, Meyer, Ottersbach, Podschun) 

NeinJa

Soll es ständige Sachausschüsse geben?

NeinJa



Zusammensetzung der Sachbereiche mit max. 20 Mitgliedern darunter mind. die 

Hälfte ZdK-Mitglieder 

Keine Regelung zur 
Größe

Änderung §23 GO

Unterstützer*innen der 
Veränderungen

Dr. Irme Stetter-Karp

Wolfgang Klose

Prof. Dr. Claudia Nothelle

Prof. Dr. Thomas Söding

Dr. Karlies Abmeier

Martin Buhl

Dr. Stefan Eschbach

Dr. Maria Flachsbarth

Ulrike Göken-Huismann

Prof. Dr. Ulrich Hemel

Karl Kautzsch

Prof. Dr. Julia Knop

Regina Masur

Nadine Mersch

Agnieszka Piotrowski

Prof. Dr. Dorothea Sattler

Dr. Olaf Tyllack
Marie von Manteuffel
Eva Maria Welskop-Deffaa
Dirk Tänzler

Stimmen Sie den folgenden Veränderungen zu?
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Wahl der Mitglieder der Sachbereiche durch den Hauptausschuss iVm mit 

Bestätigung durch die VV

Keine transparente 
Regelung der Wahl

Ergänzung §26 GO

Stimmen Sie der folgenden Präzisierung zu?
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Fixierung der Zahl der Sachbereiche

Keine feste Anzahl im 
Statut

Änderung § 7 (5) Statut 

Unterstützer*innen der 
Veränderungen

Dr. Irme Stetter-Karp

Prof. Dr. Thomas Söding

Birgit Mock

Prof. Dr. Claudia Nothelle

Wolfgang Klose

Dr. Stefan Eschbach

Prof. Dr. Ulrich Hemel

Regina Masur

Nadine Mersch

Ulrike Göken-Huismann

Dr. Olaf Tyllack

Dirk Tänzler

Stimmen Sie den folgenden Veränderungen zu?
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Reduktion der Zahl der Sachbereiche auf  max. vier 

nein Änderung § 7 (5) Statut 

Unterstützer*innen der 
Veränderungen

Dr. Irme Stetter-Karp

Prof. Dr. Thomas Söding

Birgit Mock

Prof. Dr. Claudia Nothelle

Wolfgang Klose

Dr. Stefan Eschbach

Prof. Dr. Ulrich Hemel

Regina Masur

Nadine Mersch

Ulrike Göken-Huismann

Dr. Olaf Tyllack

Stimmen Sie den folgenden Veränderungen zu?

Auf welche Zahl 

sollten die 

Sachbereiche 

reduziert werden?

5 6
20

7



Einführung einer „Mini-GO“ für die Sachbereiche als Teil der Geschäftsordnung 

sowie eine Klärung der verschiedenen Arten von Beschlüssen im ZdK?

Arbeit der Sachbereiche 
bleibt größtenteils 

ungeregelt

Ergänzungen in §§ 23, 24, 25 GO

 Einführung eines § zur Begriffsklärung „Beschluss, 
Erklärung, Positionierungen“

Unterstützer*innen der 
Veränderungen

Dr. Irme Stetter-Karp

Wolfgang Klose

Birgit Mock

Prof. Dr. Claudia Nothelle

Prof. Dr. Thomas Söding

Dr. Karlies Abmeier

Martin Buhl

Dr. Stefan Eschbach

Dr. Maria Flachsbarth

Joachim Frank

Ulrike Göken-Huismann

Prof. Dr. Ulrich Hemel

Karl Kautzsch

Prof. Dr. Julia Knop

Lucia Lagoda

Regina Masur

Nadine Mersch

Agnieszka Piotrowski

Prof. Dr. Dorothea Sattler

Dr. Olaf Tyllack

Marie von Manteuffel
Eva Maria Welskop-Deffaa
Dirk Tänzler

Stimmen Sie der folgenden Präzisierung zu?
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Sind Sie für 3 Vollversammlungen 2 Jahren oder 

für 4 Vollversammlungen in 2 Jahren

(Wegfall der Frühjahrs VV in den ungeraden Jahren)? 

4 Vollversammlungen 
in 

2 Jahren

3 Vollversammlungen in 2 Jahren

Änderung in § 7 Statut

Unterstützer*innen der 
Veränderungen

Dr. Irme Stetter-Karp

Wolfgang Klose

Birgit Mock

Prof. Dr. Claudia Nothelle

Prof. Dr. Thomas Söding

Dr. Karlies Abmeier

Dr. Stefan Eschbach

Dr. Maria Flachsbarth

Joachim Frank

Ulrike Göken-Huismann

Prof. Dr. Julia Knop

Regina Masur

Nadine Mersch

Agnieszka Piotrowski

Dr. Olaf Tyllack

Marie von Manteuffel
Dirk Tänzler

Anzahl der Vollversammlungen

Information zu den Kosten: 

Eine analoge VV kostet momentan ca. 
115.000€ (38% der operativen Kosten)
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Bei 4 VVs in 2 Jahren: Möchten Sie…

Drei analoge und eine digitale 
VV

4 analoge Vollversammlungen 

Art der Vollversammlungen
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Bei 3 VVs in 2 Jahren: Möchten Sie…

zwei analoge VVs und eine 
digitale VV

3 analoge Vollversammlungen

Art der Vollversammlungen
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Soll das ZdK künftig stärker die Organisationen in den Säulen (Verbände, 

Organisationen, Räte) als Mitglieder verstehen anstatt Einzelmitglieder aus 

diesen Organisationen (Prinzip der Delegation)

25

Delegationsprinzip (Bloemacher, Hottenbacher, Meyer, Ottersbach, Podschun) 

Nein (Beibehaltung der 
bisherigen Form) 

Ja (Änderung und Stärkung 
des Prinzips der Delegation) 



Welche Rolle und welche demokratische Legitimation sollen die sog. 

Einzelpersönlichkeiten haben?

eine inhaltlich, fachlich, perspektivgewinnende Rolle 
und somit vor allem der fachlichen Zuarbeit in den 
Sachausschüssen (sic!) / Sachbereichen dienlich

lediglich freie, ungebundene 

Zuwahl

Mitglieder nach § 3 (1) e (Bloemacher, Hottenbacher, Meyer, Ottersbach, Podschun) 

26

Sollen sie dort und somit auch in der 
Vollversammlung stimmberechtigt oder beratend 

sein?

stimmberechtigt beratend



Soll die Anzahl der Mitglieder verkleinert werden?

27

Verkleinerung ZdK (Bloemacher, Hottenbacher, Meyer, Ottersbach, Podschun) 

NeinJa



Säule der Räte: 2 pro Diözese, 2 für Rat beim Katholischen Militärbischof und 3

für den BPR: 59

Säule der AGKOD: 65

Säule der Einzelpersönlichkeiten: 30

Generalsekretär*in

=155 Mitglieder

Keine weiteren 
Abstimmungen und 

sonstigen 
Verkleinerungen

Änderung § 3 Statut 

Unterstützer*innen der 
Veränderungen

Dr. Irme Stetter-Karp

Wolfgang Klose

Birgit Mock

Prof. Dr. Claudia Nothelle

Prof. Dr. Thomas Söding

Dr. Karlies Abmeier

Martin Buhl

Dr. Stefan Eschbach

Ulrike Göken-Huismann

Prof. Dr. Julia Knop

Regina Masur

Agnieszka Piotrowski

Prof. Dr. Dorothea Sattler

Dr. Olaf Tyllack

Marie von Manteuffel
Dirk Tänzler

Sind Sie für folgenden Verteilungsschlüssel im ZdK?
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Im Falle der Verkleinerung: Einführung einer Vertretungsregelung in der 

Mitgliedschaft der Säulen der Räte und der AGKOD

nein
Keine Veränderung

29

Ergänzung in § 3 Statut

(2) Die Mitglieder nach §
3 Abs. 1 a) und b) können

sich vertreten lassen. Die

vertretenden Personen 

müssen von ihrer 

entsendenden 

Organisation oder Rat für 

die gesamte Amtszeit 

gewählt werden. 

Unterstützer*innen der 
Veränderungen

Dr. Irme Stetter-Karp

Wolfgang Klose

Birgit Mock

Prof. Dr. Claudia Nothelle

Prof. Dr. Thomas Söding

Dr. Karlies Abmeier

Martin Buhl

Dr. Stefan Eschbach

Dr. Maria Flachsbarth

Joachim Frank

Ulrike Göken-Huismann

Karl Kautzsch

Prof. Dr. Julia Knop

Regina Masur

Agnieszka Piotrowski

Prof. Dr. Dorothea Sattler

Dr. Olaf Tyllack

Marie von Manteuffel

Stimmen Sie der folgenden Veränderung zu? (Fuchs-Pellmann)

Ergänzung in § 3 Statut

Die Wahl der Mitglieder 

nach § 3 Abs. 1 a) und b) 

sowie mögliche 

Vertretungsregelungen 

erfolgt durch die wählende 

Organisation.

Ja 



Soll sich die Zusammensetzung von Gremien (z.B. Hauptausschuss, 

Sachausschüsse, Gemeinsame Konferenz) an der Verteilung der Mitglieder auf 

die drei Säulen orientieren?

30

Zusammensetzung Gremien (Bloemacher, Hottenbacher, Meyer, Ottersbach, Podschun) 

NeinJa



Wegfall der Kooptionsmöglichkeit im Hauptausschuss

(Präsidium, Sprecher*innen und 15 weitere Mitglieder)

Keine weitere 
Verkleinerung, HA bleibt 

unverändert

Änderung § 8 Statut 

Unterstützer*innen der 
Veränderungen

Dr. Irme Stetter-Karp

Wolfgang Klose

Birgit Mock

Prof. Dr. Claudia Nothelle

Prof. Dr. Thomas Söding

Dr. Karlies Abmeier

Martin Buhl

Dr. Stefan Eschbach

Ulrike Göken-Huismann

Prof. Dr. Julia Knop

Regina Masur

Nadine Mersch

Agnieszka Piotrowski

Prof. Dr. Dorothea Sattler

Dr. Olaf Tyllack

Marie von Manteuffel
Dirk Tänzler

Sind Sie für folgenden Veränderung zu?
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Soll der*die Generalsekretär*in eine politische Funktion haben?

nein

32

ja

Generalsekretär (Bloemacher, Hottenbacher, Meyer, Ottersbach, Podschun)

Soll er*sie beratend 

Mitglied im ZdK sowie in 

den Organen sein?

Soll er*sie gleichberechtigtes 

Präsidiumsmitglied sein?

ja nein ja nein



Wollen Sie, dass das Organ der*s Präsident*in abgeschafft wird?

ja nein

Organe des ZdK (Fuchs-Pellmann)

33

Organe sind momentan die 
Vollversammlung, der Hauptausschuss, das 
Präsidium und der*die Präsident*in 



Sollen alle Mitglieder des Präsidiums gleichberechtigt sein?

(Abschaffung des Amtes des*r Präsident*in; gleichberechtigter Vorstand)

ja nein

Präsidium (Bloemacher, Hottenbacher, Meyer, Ottersbach, Podschun)
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Verkleinerung des Präsidiums

(Präsident*in, 3 Vizepräsident*innen, Generalsekretär*in)

Keine weitere 
Verkleinerung, Präsidium 

bleibt unverändert

Änderung § 10 Statut 

Unterstützer*innen der 
Veränderungen

Dr. Irme Stetter-Karp

Wolfgang Klose

Prof. Dr. Claudia Nothelle

Prof. Dr. Thomas Söding

Dr. Karlies Abmeier

Martin Buhl

Dr. Stefan Eschbach

Ulrike Göken-Huismann

Prof. Dr. Julia Knop

Regina Masur

Agnieszka Piotrowski

Prof. Dr. Dorothea Sattler

Dr. Olaf Tyllack

Marie von Manteuffel
Dirk Tänzler

Sind Sie für folgenden Verteilungsschlüssel im ZdK?
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Soll das Amt des*der Präsident*in hauptamtlich sein?

ja nein

Präsident*in (Bloemacher, Hottenbacher, Meyer, Ottersbach, Podschun)

36



Sollen die Vizepräsident*innen (auch) hauptamtlich sein?

37

Hauptamtliches Präsidium (Bloemacher, Hottenbacher, Meyer, Ottersbach, Podschun)

43

nein

21

Ja



Konkretisierung der Aufgaben des ZdK (das ZdK arbeitet mit der DBK zusammen) 

Keine Veränderung Änderung § 2 Statut

Unterstützer*innen der 
Veränderungen

Dr. Irme Stetter-Karp

Wolfgang Klose

Birgit Mock

Prof. Dr. Claudia Nothelle

Prof. Dr. Thomas Söding

Dr. Karlies Abmeier

Martin Buhl

Dr. Stefan Eschbach

Dr. Maria Flachsbarth

Joachim Frank

Ulrike Göken-Huismann

Prof. Dr. Ulrich Hemel

Karl Kautzsch

Prof. Dr. Julia Knop

Lucia Lagoda

Regina Masur

Nadine Mersch

Agnieszka Piotrowski

Prof. Dr. Dorothea Sattler

Dr. Olaf Tyllack

Marie von Manteuffel
Dirk Tänzler

Stimmen Sie der folgenden Veränderung zu?
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Umbenennung und Präzisierung der Verbindung zur DBK 

(Geistl. Assistent)

Keine Veränderung
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Änderung § 13 Statut

Unterstützer*innen der 
Veränderungen

Dr. Irme Stetter-Karp

Wolfgang Klose

Birgit Mock

Prof. Dr. Claudia Nothelle

Prof. Dr. Thomas Söding

Dr. Karlies Abmeier

Martin Buhl

Dr. Stefan Eschbach

Dr. Maria Flachsbarth

Joachim Frank

Ulrike Göken-Huismann

Prof. Dr. Ulrich Hemel

Karl Kautzsch

Prof. Dr. Julia Knop

Lucia Lagoda

Regina Masur

Nadine Mersch

Agnieszka Piotrowski

Prof. Dr. Dorothea Sattler

Dr. Olaf Tyllack

Marie von Manteuffel

Dirk Tänzler

Stimmen Sie der folgenden Veränderung zu?



Abschaffung des Amtes des Rektors

Keine Veränderung
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Änderung in §§ 14, 15 Statut

Unterstützer*innen der 
Veränderungen

Dr. Irme Stetter-Karp

Wolfgang Klose

Birgit Mock

Prof. Dr. Claudia Nothelle

Prof. Dr. Thomas Söding

Dr. Karlies Abmeier

Martin Buhl

Dr. Stefan Eschbach

Dr. Maria Flachsbarth

Ulrike Göken-Huismann

Prof. Dr. Ulrich Hemel

Karl Kautzsch

Prof. Dr. Julia Knop

Lucia Lagoda

Regina Masur

Nadine Mersch

Prof. Dr. Dorothea Sattler

Dr. Olaf Tyllack

Marie von Manteuffel
Dirk Tänzler

Stimmen Sie der folgenden Veränderung zu?

! Umwandlung der Stelle in 
die Abteilung Theologie 
und Glaube ist bereits 

erfolgt.  !



Abschaffung der Bestätigung der Wahl des*der Präsident*in und 

des*der Generalsekretärs*in durch die DBK

Keine Veränderung Änderung in §§ 11, 14 Statut

Unterstützer*innen der 
Veränderungen

Dr. Irme Stetter-Karp

Wolfgang Klose

Birgit Mock

Prof. Dr. Claudia Nothelle

Prof. Dr. Thomas Söding

Dr. Karlies Abmeier

Martin Buhl

Dr. Stefan Eschbach

Dr. Maria Flachsbarth

Joachim Frank

Ulrike Göken-Huismann

Prof. Dr. Ulrich Hemel

Karl Kautzsch

Prof. Dr. Julia Knop

Lucia Lagoda

Regina Masur

Nadine Mersch

Prof. Dr. Dorothea Sattler

Dr. Olaf Tyllack

Marie von Manteuffel

Stimmen Sie der folgenden Veränderung zu?
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Soll es in den Schlussbestimmungen ein Signal der Synodalität geben, bspw. in 

Form eines Absatzes „Mittelfristig ist ein Statut anzustreben, welches die 

synodale Zusammenarbeit der Kirche in Deutschland bestimmt.“

42

Mittelfristige Synodalität (Bloemacher, Hottenbacher, Meyer, Ottersbach, Podschun) 

Nein Ja



Einführung der Möglichkeit, Medienvertreter*innen bei einzelnen TOPs 

auszuschließen

Keine Veränderung Ergänzung in § 1 GO

Unterstützer*innen der 
Veränderungen

Dr. Irme Stetter-Karp

Wolfgang Klose

Birgit Mock

Prof. Dr. Claudia Nothelle

Prof. Dr. Thomas Söding

Dr. Karlies Abmeier

Martin Buhl

Dr. Stefan Eschbach

Dr. Maria Flachsbarth

Joachim Frank

Ulrike Göken-Huismann

Prof. Dr. Ulrich Hemel

Karl Kautzsch

Lucia Lagoda

Regina Masur

Nadine Mersch

Prof. Dr. Dorothea Sattler

Dr. Olaf Tyllack

Marie von Manteuffel
Eva Maria Welskop-Deffaa

Stimmen Sie der folgenden Präzisierung zu?

43



Einführung einer Präambel

(executive summary des zu beschließenden Leitbilds)

Keine Veränderung Ergänzung einer Präambel

Präambel (Dr. Rieks)
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Der Vorschlag für eine Präambel wird nach 
Verabschiedung des Leitbilds der VV im 
Frühjahr 2025 zur Beschlussfassung 
vorgelegt.



Soll sich der Name des ZdK in „Zentralkomitee der deutschen Katholik*innen“ 

ändern?

(Gemäß des Beschlusses zur geschlechtergerechten Sprache)
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Name (Bloemacher, Hottenbacher, Meyer, Ottersbach, Podschun) 

NeinJa



redaktionelle Änderungen am Statut und der Geschäftsordnung nach der 

Beschlussfassung durch die Vollversammlung durch das Präsidium

Keine Veränderung Veränderung in § 18 Statut

Stimmen Sie der folgenden Veränderung zu?
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Auftrag an das Präsidium, Übergangsregelungen vorzulegen. 

Keine 
Übergangsregelungen

Das Präsidium legt dem Hauptausschuss und der 

Vollversammlung Vorschläge für 

Übergangsregelungen vor.

Stimmen Sie zu?
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Konkrete Veränderungen  

Frage 1 (Wahlordnungen) 
 

Streichung im Statut 

§ 9 Wahl des Hauptausschusses  
(1) Bei der Wahl der Mitglieder des Hauptausschusses gemäß § 8 Abs. 1) sollen die Mit-

gliedergruppen der Vollversammlung angemessen berücksichtigt werden. Für ihre 
Wahl kann jedes Mitglied des Zentralkomitees Kandidatinnen und Kandidaten aus der 
Mitte der Vollversammlung vorschlagen. Die Wahl erfolgt geheim durch Ankreuzen von 
Namen auf dem Stimmzettel, auf dem alle Kandidatinnen und Kandidaten aufgeführt 
sind. Ein Stimmzettel ist ungültig, wenn auf ihm mehr Namen angekreuzt sind, als Kan-
didatinnen bzw. Kandidaten zu wählen sind, oder weniger Namen als drei Viertel der zu 
wählenden Kandidatinnen und Kandidaten angekreuzt sind. Gewählt sind im ersten oder 
zweiten Wahlgang die Kandidatinnen und Kandidaten, die die Mehrheit der Stimmen 
der anwesenden Mitglieder erhalten. Haben in einem dieser Wahlgänge mehr Kandida-
tinnen und Kandidaten, als zu wählen sind, diese Mehrheit erhalten, so sind bis zum 
Erreichen der Zahl 15 die Kandidatinnen und Kandidaten in der Reihenfolge der Stim-
menzahl gewählt. In einem dritten Wahlgang sind diejenigen Kandidatinnen und Kandi-
daten gewählt, die bis zum Erreichen der Zahl 15 die meisten Stimmen erhalten haben. 
Haben zwei oder mehr Kandidatinnen oder Kandidaten die gleiche Stimmenzahl erhal-
ten und würde die Wahl dieser Kandidatinnen und Kandidaten die Anzahl von 15 Mit-
gliedern übersteigen, so findet zwischen den Kandidatinnen und Kandidaten mit glei-
cher Stimmzahl eine Stichwahl statt.  

(2) Bei der Wahl der Sprecherinnen bzw. Sprecher sollen die Mitgliedsgruppen der Vollver-
sammlung angemessen berücksichtigt werden. Für die Wahl der Sprecherinnen bzw. 
Sprecher der jeweiligen Sachbereiche kann jedes Mitglied des Zentralkomitees Kandi-
datinnen und Kandidaten aus der Mitte der Vollversammlung vorschlagen. Die Wahl 
erfolgt geheim. Auf dem Stimmzettel sind alle von der Vollversammlung beschlossenen 
Sachbereiche und die Namen der Kandidatinnen bzw. Kandidaten für die Sprecherinnen 
bzw. Sprecher des jeweiligen Sachbereiches aufzuführen. Ein Stimmzettel ist ungültig, 
wenn für einen Sachbereich mehr als ein Name angekreuzt ist. Zu Sprecherinnen bzw. 
Sprechern für den jeweiligen Sachbereich ist die Kandidatin bzw. der Kandidat gewählt, 
die bzw. der im ersten oder zweiten Wahlgang die Mehrheit der Stimmen der anwesen-
den Mitglieder der Vollversammlung erhalten hat. Sind weitere Wahlgänge erforderlich, 
so sind in diesen die Kandidatin bzw. der Kandidat gewählt, die bzw. der die höchste 
Stimmenzahl erhalten hat. 

(3) In begründeten Fällen kann der Hauptausschuss auf Vorschlag des Präsidiums bis zu 
drei Mitglieder des Zentralkomitees kooptieren, auch wenn sich dadurch die Zahl von 
35 Mitgliedern um die Zahl der kooptierten Mitglieder erhöht.  

(4) Scheidet ein von der Vollversammlung gewähltes Mitglied oder eine Sprecherin bzw. 
ein Sprecher während der Wahlperiode aus, so kann der Hauptausschuss eine Nachfol-
gerin oder einen Nachfolger für den Rest der Amtszeit aus der Mitte der Vollversamm-
lung kooptieren. Die Kooptation bedarf der Bestätigung durch die nächste Vollversamm-
lung.  

 

§ 11 Wahl des Präsidiums 
Die Präsidentin bzw. der Präsident und die vier Vizepräsidentinnen bzw. Vizepräsidenten wer-
den von der Vollversammlung aus ihrer Mitte für die Dauer von vier Jahren gewählt. Ihre 
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Amtszeit endet mit der Neuwahl. Die Wahl der Präsidentin bzw. des Präsidenten wird durch 
die Deutsche Bischofskonferenz bestätigt. Die Wahl der vier Vizepräsidentinnen bzw. Vize-
präsidenten erfolgt gesondert in einem gemeinsamen Wahlgang. Für die Wahl können die 
Mitglieder des Zentralkomitees bis sechs Wochen vor der Vollversammlung, in der die Wahl 
erfolgen soll, dem Hauptausschuss Kandidatinnen und Kandidaten vorschlagen. Bei den Vor-
schlägen für die Wahl der vier Vizepräsidentinnen bzw. Vizepräsidenten soll die Zusammen-
setzung der Vollversammlung nach Möglichkeit berücksichtigt werden. Für die Wahl der Prä-
sidentin bzw. des Präsidenten und der Vizepräsidentinnen bzw. Vizepräsidenten ist die Mehr-
heit der Stimmen der anwesenden Mitglieder erforderlich. Die Wahl der vier Vizepräsidentin-
nen bzw. Vizepräsidenten erfolgt durch Ankreuzen von Namen auf dem Stimmzettel, auf 
dem alle Kandidatinnen bzw. Kandidaten aufgeführt sind. Ein Stimmzettel ist ungültig, wenn 
auf ihm im ersten Wahlgang mehr als vier und weniger als drei Namen angekreuzt oder in 
den weiteren Wahlgängen mehr Namen als Kandidatinnen und Kandidaten noch zu wählen 
sind oder weniger Namen als drei Viertel der noch zu Wählenden angekreuzt sind. 

 

Änderung im Statut 

Alte Fassung Neue Fassung 
§ 8 Hauptausschuss 
(1) Der Hauptausschuss besteht 
aus bis zu 35 Mitgliedern des Zentral-
komitees. Mitglieder des Hauptaus-
schusses sind die Mitglieder des Prä-
sidiums, 15 von der Vollversammlung 
für vier Jahre aus ihrer Mitte ge-
wählte Mitglieder, die Sprecherinnen 
bzw. Sprecher sowie die zum Haupt-
ausschuss kooptierten Mitglieder. 

§ 8 Hauptausschuss  
(1) XX Mitglieder des Hauptausschusses 

werden aus der Mitte der Vollver-
sammlung für vier Jahre gewählt. Das 
konkrete Wahlverfahren regelt die Ge-
schäftsordnung. 

 

 

Alte Fassung Neue Fassung 
Anstelle von §11 Wahl des Präsidi-
ums  

§ 10 Präsidium 
(2) Der*Die Präsident*in und die XX Vi-

zepräsident*innen werden von der 
Vollversammlung aus ihrer Mitte für 
die Dauer von vier Jahren gewählt. 
Ihre Amtszeit endet mit der Neu-
wahl. Näheres regelt die Geschäfts-
ordnung. 

 

 

Alte Fassung Neue Fassung 
§ 14 Generalsekretärin bzw. Ge-
neralsekretär  
(1) Die Generalsekretärin bzw. der 
Generalsekretär wird durch den 
Hauptausschuss auf Vorschlag der 

§14 Generalsekretär*in  
(3) Die Wahl und Bestellung des*der 
Generalsekretär*in ist in der Geschäftsord-
nung geregelt. 
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Präsidentin bzw. des Präsidenten mit 
Zustimmung der Deutschen Bischofs-
konferenz für acht Jahre bestellt. 
Wiederbestellung ist möglich. Auf 
Vorschlag der Präsidentin bzw. des 
Präsidenten und mit dem Einver-
ständnis der Generalsekretärin bzw. 
des Generalsekretärs kann der Haupt-
ausschuss im Falle der Wiederbestel-
lung eine kürzere Amtszeit als acht 
Jahre beschließen. Die Generalsekre-
tärin bzw. der Generalsekretär kann 
auf Vorschlag der Präsidentin bzw. 
des Präsidenten durch den Hauptaus-
schuss vorzeitig abberufen werden. 
 

 

Alte Fassung Neue Fassung 
§ 16 Sprecherinnen bzw. Spre-
cher 
(1) Die Sprecherinnen bzw. Spre-
cher für die von der Vollversammlung 
festgelegten Sachbereiche werden 
von der Vollversammlung aus ihrer 
Mitte für die Dauer von vier Jahren 
gewählt. Wiederwahl ist möglich. Die 
Amtszeit endet mit der Neuwahl der 
Sprecherinnen bzw. Sprecher oder 
durch Abwahl.  
 

§ 16 Sprecher*innen 
(1) Die Sprecher*innen der Sachberei-

che werden aus der Mitte der Voll-
versammlung gewählt. Das konkrete 
Wahlverfahren regelt die Geschäfts-
ordnung. 

 

 

 

Änderung in der Geschäftsordnung  

Alte Fassung Neue Fassung 
§ 8 Wahl der Mitglieder des Zent-

ralkomitees gem. § 3 Abs. 1 
e) des Statuts  

(1) Für die nach § 3 Abs. 1 e ) des 
Statuts zu wählenden Mitglieder 
können die Mitglieder des Zent-
ralkomitees bis sechs Wochen 
vor Beginn der Vollversamm-
lung, in der die Wahl erfolgen 
soll, Kandidatinnen und Kandi-
daten vorschlagen. Eine ent-
sprechende Aufforderung er-
folgt mindestens einen Monat 

§ 8 Wahl der Mitglieder des Zentralko-
mitees gem. § 3 Abs. 1 c) des 
Statuts  

(1) Jedes Mitglied kann bis sechs Wo-
chen vor der Wahl Kandidat*innen für 
die Mitglieder nach §3 c) bei dem*der 
Generalsekretär*in vorschlagen. Min-
destens vier Wochen vor Ablauf die-
ser Frist muss die Aufforderung zur 
Einreichung von Wahlvorschlägen er-
folgt sein. 

(2) Der Hauptausschuss erstellt aufgrund 
der Vorschläge als Wahlkommission 
die Liste der Kandidat*innen. Der*Die 
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vor dem Ende der Frist zur Ein-
reichung von Wahlvorschlägen. 

(2) Der Hauptausschuss kann auch 
nach Ablauf der Frist des Abs.l 
eigene Wahlvorschläge ma-
chen. Er erstellt aufgrund der 
Vorschläge als Wahlkommission 
die Liste der Kandidatinnen und 
Kandidaten. Die Generalsekretä-
rin bzw. der Generalsekretär 
klärt die Bereitschaft der vorge-
schlagenen Persönlichkeiten zur 
Kandidatur. Die Namen der vor-
geschlagenen Persönlichkeiten, 
die zur Kandidatur bereit sind, 
werden auf einem gemeinsa-
men Wahlzettel aufgeführt. 

(3) Die Vollversammlung wählt bis 
zu 45 Persönlichkeiten aus dem 
öffentlichen und kirchlichen Le-
ben als weitere Mitglieder (§ 3 
Abs. l e) des Statuts) für die 
Dauer von vier Jahren. Vor Ein-
tritt in den ersten Wahlgang legt 
die Vollversammlung auf Vor-
schlag des Hauptausschusses 
die Zahl der zu wählenden Per-
sönlichkeiten fest. 

(4) Die Wahl erfolgt geheim durch 
Ankreuzen von Namen auf dem 
Stimmzettel, auf dem alle Kandi-
datinnen und Kandidaten aufge-
führt sind. Ein Stimmzettel ist 
ungültig, wenn auf ihm mehr 
Namen, als Kandidatinnen und 
Kandidaten in dem betreffenden 
Wahlgang zu wählen sind, oder 
wenn auf ihm weniger Namen 
als drei Viertel der zu wählenden 
Kandidatinnen und Kandidaten 
angekreuzt sind. Dies gilt so-
wohl für den ersten Wahlgang 
als auch für den zweiten Wahl-
gang 

(5) Im ersten Wahlgang gewählt 
sind diejenigen Kandidatinnen 
und Kandidaten, die die Mehr-
heit der Stimmen der anwesen-
den Mitglieder erhalten haben. 
Erhalten im ersten Wahlgang 
mehr Kandidatinnen und 

Generalsekretär*in klärt die Bereit-
schaft der vorgeschlagenen Persön-
lichkeiten zur Kandidatur. Die Namen 
der vorgeschlagenen Persönlichkei-
ten, die zur Kandidatur bereit sind, 
werden auf einem gemeinsamen 
Wahlzettel aufgeführt. 

(3) Die Mitglieder nach §3 c) werden für 
die Dauer von vier Jahren gewählt.  

(4) Die Wahl erfolgt geheim.  
(5) Im ersten Wahlgang gewählt sind die-

jenigen Kandidat*innen, die die Mehr-
heit der Stimmen der anwesenden 
Mitglieder erhalten haben. Erhalten im 
ersten Wahlgang mehr Kandidat*in-
nen, als zu wählen sind, die Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen, so sind 
bis zur Anzahl der zu wählenden Mit-
glieder diejenigen Kandidat*innen ge-
wählt, die die meisten Stimmen erhal-
ten haben. Sind im ersten Wahlgang 
nicht alle zu wählenden Mitglieder ge-
wählt, findet ein zweiter Wahlgang 
statt. Mit dem zweiten Wahlgang sind 
dann bis zur Anzahl der zu wählenden 
Mitglieder diejenigen Kandidat*innen 
gewählt, die die meisten Stimmen er-
halten haben. Haben zwei oder mehr 
Kandidat*innen die gleiche Stimmzahl 
erhalten und würde die Wahl dieser 
Kandidat*innen die von der Vollver-
sammlung festgelegte Anzahl der zu 
wählenden Persönlichkeiten überstei-
gen, so findet zwischen den Kandi-
dat*innen mit gleicher Stimmenzahl 
eine Stichwahl statt. Vor dem zweiten 
Wahlgang gibt der*die Präsident*in 
bekannt, wie viele Kandidat*innen 
noch zu wählen sind. 

(6) Eine Stimme ist ungültig, wenn mehr 
Namen genannt sind, als Kandidat*in-
nen in dem betreffenden Wahlgang zu 
wählen sind. Dies gilt sowohl für den 
ersten Wahlgang als auch für den 
zweiten Wahlgang. 

(7) Scheiden vor Ablauf der Wahlperiode 
nach § 3 c) gewählte Mitglieder des 
Zentralkomitees aus, rücken die bei 
der letzten Wahl nach § 3 Abs. 1 c) un-
terlegenen Kandidat*innen in der Rei-
henfolge der Stimmenzahl, die auf sie 
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Kandidaten, als zu wählen sind, 
die Mehrheit der Stimmen der 
anwesenden Mitglieder, so sind 
bis zur Anzahl der zu wählenden 
Mitglieder diejenigen Kandida-
tinnen und Kandidaten gewählt, 
die die meisten Stimmen erhal-
ten haben. Sind im ersten Wahl-
gang nicht alle zu wählenden 
Mitglieder gewählt, findet ein 
zweiter Wahlgang statt. Mit dem 
zweiten Wahlgang sind dann bis 
zur Anzahl der zu wählenden 
Mitglieder diejenigen Kandida-
tinnen und Kandidaten gewählt, 
die die meisten Stimmen erhal-
ten haben. Haben zwei oder 
mehr Kandidatinnen und Kandi-
daten die gleiche Stimmzahl er-
halten und würde die Wahl die-
ser Kandidatinnen und Kandida-
ten die von der Vollversamm-
lung festgelegte Anzahl der zu 
wählenden Persönlichkeiten 
übersteigen, so findet zwischen 
den Kandidatinnen und Kandida-
ten mit gleicher Stimmzahl eine 
Stichwahl statt. Vor dem zwei-
ten Wahlgang gibt die Präsiden-
tin bzw. der Präsident bekannt, 
wieviele Kandidatinnen und Kan-
didaten noch zu wählen sind. 

(6) Hat die Vollversammlung eine 
niedrigere Zahl als 45 festgelegt, 
so kann bei Bedarf, auf Vor-
schlag des Präsidiums, für den 
Rest der laufenden Amtszeit 
eine Ergänzungswahl vorge-
nommen werden. Scheiden vor 
Ablauf der Wahlperiode nach § 
3 Abs. 1 e) gewählte Mitglieder 
des Zentralkomitees gem. § 3 
Abs. 1 e) aus, rücken die bei der 
letzten Wahl nach § 3 Abs. 1 e) 
unterlegenen Kandidatinnen 
und Kandidaten in der Reihen-
folge der Stimmenzahl, die auf 
sie entfallen sind, für die Dauer 
der laufenden Wahlperiode in 
das ZdK nach. 

entfallen sind, für die Dauer der lau-
fenden Wahlperiode in das ZdK nach. 
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Alte Fassung Neue Fassung 
§9 Wahl des Hauptausschusses 
(1) Unter den 15 von der Vollver-

sammlung zu wählenden Mit-
gliedern des Hauptausschusses 
(§ 8 Abs. 1 des Statuts) müssen 
mindestens sieben Frauen und 
sieben Männer sein. Für diese 
Wahl des Hauptausschusses 
kann jedes Mitglied des Zentral-
komitees Wahlvorschläge ma-
chen. Die Wahlvorschläge sollen 
bis einen Monat vor Beginn der 
Vollversammlung, in der die 
Wahl stattfindet, beim General-
sekretariat des Zentralkomitees 
eingereicht werden. Eine ent-
sprechende Aufforderung ist 
mindestens zwei Monate vor Be-
ginn der Vollversammlung, in 
der die Wahl stattfinden soll, an 
die Mitglieder zu richten. Die Ge-
neralsekretärin bzw. der Gene-
ralsekretär klärt die Bereitschaft 
der vorgeschlagenen Persön-
lichkeiten zur Kandidatur. 

(2) Das Präsidium kann eigene 
Wahlvorschläge machen. Es 
soll die Vorschläge für die Wahl 
der Mitglieder des Hauptaus-
schusses insbesondere dann 
durch eigene Vorschläge ergän-
zen, wenn die eingegangenen 
Wahlvorschläge die Zusammen-
setzung der Vollversammlung 
nicht hinreichend berücksichti-
gen (§ 9 Abs. 1 des Statuts). 

(3) Die Namen der vorgeschlage-
nen Kandidatinnen und Kandi-
daten, die zur Kandidatur bereit 
sind, werden auf einem ge-
meinsamen Wahlzettel aufge-
führt, der bis zur Schließung der 
Liste der Kandidatinnen und 
Kandidaten ergänzt werden 
kann. Auch ergänzend vorge-
schlagene Kandidatinnen und 
Kandidaten können nur gewählt 
werden, wenn sie gegenüber 
der Generalsekretärin bzw. dem 
Generalsekretär ihre 

§ 9 Wahl des Hauptausschusses 
(1) Jedes Mitglied kann bis sechs Wo-

chen vor der Wahl Kandidat*innen für 
den Hauptausschuss bei dem*der Ge-
neralsekretär*in vorschlagen. Eine 
Selbstbewerbung ist nicht möglich. 
Mindestens vier Wochen vor Ablauf 
dieser Frist muss die Aufforderung zur 
Einreichung von Wahlvorschlägen er-
folgt sein. Unter den 15 von der Voll-
versammlung zu wählenden Mitglie-
dern des Hauptausschusses (§ 8 Abs. 
1 des Statuts) müssen mindestens 
sieben Frauen und sieben Männer 
sein. Der*Die Generalsekretär*in klärt 
die Bereitschaft der vorgeschlagenen 
Mitglieder zur Kandidatur. 

(2) Die Wahl erfolgt geheim. Sie kann 
auch digital erfolgen.  

(3) Gewählt sind im ersten oder zweiten 
Wahlgang die Kandidat*innen, die die 
Mehrheit der Stimmen der anwesen-
den Mitglieder erhalten. Haben in ei-
nem dieser Wahlgänge mehr Kandi-
dat*innen, als zu wählen sind, diese 
Mehrheit erhalten, so sind bis zum Er-
reichen der Zahl 15 die Kandidat*in-
nen und Kandidaten in der Reihen-
folge der Stimmenzahl gewählt, wo-
bei die Bestimmung zu beachten ist, 
dass mindestens 7 Frauen und min-
destens 7 Männer zu wählen sind. In 
einem dritten Wahlgang sind unter 
Beachtung der Gender-Quote diejeni-
gen Kandidat*innen gewählt, die bis 
zum Erreichen der Zahl 15 die meisten 
Stimmen erhalten haben. Haben zwei 
oder mehr Kandidat*innen die gleiche 
Stimmenzahl erhalten und würde die 
Wahl dieser Kandidat*innen die An-
zahl von 15 Mitgliedern übersteigen, 
so findet zwischen den Kandidat*in-
nen mit gleicher Stimmenzahl eine 
Stichwahl statt. 

(4) Eine Stimme ist ungültig, wenn mehr 
Namen angekreuzt sind, als Kandi-
dat*innen zu wählen sind.  
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Bereitschaft zur Kandidatur er-
klärt haben. Die Wahl erfolgt 
geheim durch Ankreuzen von 
Namen auf dem Stimmzettel, 
auf dem alle Kandidatinnen und 
Kandidaten aufgeführt sind. Vor 
jedem Wahlgang gibt die Präsi-
dentin bzw. der Präsident be-
kannt, wieviele Kandidatinnen 
und Kandidaten bzw. wieviele 
Frauen und Männer unter Be-
achtung von Abs. 1 mindestens 
noch zu wählen sind. Ein 
Stimmzettel ist ungültig, wenn 
auf ihm im ersten Wahlgang 
mehr als 15 oder weniger als 12 
Namen oder in den weiteren 
Wahlgängen mehr Namen von 
Kandidatinnen und Kandidaten, 
die noch zu wählen sind oder 
weniger Namen als drei Viertel 
der noch zu wählenden Kandi-
datinnen und Kandidaten ange-
kreuzt sind. Ein Stimmzettel ist 
ebenso ungültig, wenn die für 
den jeweiligen Wahlgang erfor-
derliche Mindestzahl an Frauen 
und Männern nicht angekreuzt 
ist. Vor jedem Wahlgang gibt 
die Präsidentin bzw. der Präsi-
dent bekannt, wieviele Kandida-
tinnen und Kandidaten noch zu 
wählen und wie viele Namen 
dementsprechend mindestens 
anzukreuzen sind, wenn der 
Wahlzettel gültig sein soll. 

(4) Gewählt sind im ersten oder 
zweiten Wahlgang die Kandida-
tinnen und Kandidaten, die die 
Mehrheit der Stimmen der an-
wesenden Mitglieder erhalten 
haben. Haben in einem dieser 
Wahlgänge mehr Kandidatin-
nen und Kandidaten, als zu 
wählen sind, diese Mehrheit er-
halten, so sind bis zum Errei-
chen der Zahl 15 die Kandida-
tinnen und Kandidaten in der 
Reihenfolge der erhaltenen 
Stimmenzahl gewählt. In den 
ggf. erforderlichen weiteren 

(5) Vor jedem Wahlgang gibt die Sit-
zungsleitung bekannt, wie viele Kandi-
dat*innen bzw. wie viele Frauen und 
Männer mindestens noch zu wählen 
sind.  

(6) Scheidet ein von der Vollversamm-
lung gewähltes Mitglied während der 
Wahlperiode aus, so kann der Haupt-
ausschuss eine*n Nachfolger*in für 
den Rest der Amtszeit aus der Mitte 
der Vollversammlung wählen. Die 
Wahl muss von der Vollversammlung 
bestätigt werden.    
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Wahlgängen sind diejenigen 
Kandidatinnen und Kandidaten 
gewählt, die bis zum Erreichen 
der Zahl 15 die meisten Stim-
men erhalten haben. Haben 
zwei oder mehr Kandidatinnen 
und Kandidaten die gleiche 
Stimmenzahl erhalten und 
würde die Wahl dieser Kandida-
tinnen und Kandidaten die An-
zahl von 15 Mitgliedern über-
steigen, so findet zwischen den 
Kandidatinnen und Kandidaten 
mit gleicher Stimmenzahl eine 
Stichwahl statt.  

(5) Scheidet ein Mitglied des Haupt-
ausschusses während der Wahl-
periode aus, so kann der Haupt-
ausschuss für den Rest der 
Amtszeit ein Mitglied kooptie-
ren. Die Kooptation ist in der 
nächsten Vollversammlung 
durch diese zu bestätigen (§ 9 
Abs. 4 des Statuts). Bei Ergän-
zungs- und Nachwahlen endet 
die Amtszeit mit der der übrigen 
Mitglieder des Hauptausschus-
ses. 

 

Alte Fassung Neue Fassung 
§ 10 Wahl des Präsidiums 
(1) Wahlvorschläge für das Amt der 

Präsidentin bzw. des Präsiden-
ten und der vier Vizepräsidentin-
nen bzw. Vizepräsidenten (§ 11 
des Statuts) können bis sechs 
Wochen vor Beginn der Vollver-
sammlung, in der die Wahl statt-
findet, von jedem Mitglied des 
Zentralkomitees beim General-
sekretariat des Zentralkomitees 
eingereicht werden. Eine ent-
sprechende Aufforderung er-
folgt mindestens einen Monat 
vor dem Ende der Frist zur Ein-
reichung von Wahlvorschlägen. 

(2) Der Hauptausschuss kann auch 
nach Ablauf der Frist des Abs. 1 
eigene Wahlvorschläge ma-
chen. Er soll die Vorschläge für 
die Wahl der Vizepräsidentinnen 

§ 10 Wahl des Präsidiums 
(1) Wahlvorschläge können sechs Wo-

chen vor der Vollversammlung, in der 
die Wahl stattfindet, bei dem*der Ge-
neralsekretär*in eingereicht werden. 
Mindestens vier Wochen vor Ablauf 
dieser Frist muss die Aufforderung zur 
Einreichung von Wahlvorschlägen er-
folgt sein.  

(2) Der Hauptausschuss kann auch nach 
Ablauf der Frist eigene Vorschläge un-
terbreiten. Der*Die Generalsekretär*in 
klärt die Bereitschaft der vorgeschla-
genen Kandidat*innen, sich der Wahl 
zu stellen, und legt der Vollversamm-
lung die Liste der Kandidat*innen vor. 

(3) Die Wahl des*der Präsident*in erfolgt 
in einem eigenen Wahlgang in gehei-
mer Abstimmung. Sie kann auch digi-
tal erfolgen 
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bzw. Vizepräsidenten insbeson-
dere dann durch eigene Vor-
schläge ergänzen, wenn durch 
die bis zum Ablauf der Frist des 
Abs. 1 vorgeschlagenen Kandi-
datinnen und Kandidaten die Zu-
sammensetzung der Vollver-
sammlung nicht hinreichend be-
rücksichtigt ist (§ 11 Abs. 1 des 
Statuts). Er klärt die Bereitschaft 
der vorgeschlagenen Kandida-
tinnen und Kandidaten, sich der 
Wahl zu stellen, und legt der 
Vollversammlung die Liste der 
Kandidatinnen und Kandidaten 
vor. 

(3) Die Präsidentin bzw. der Präsi-
dent und die vier Vizepräsiden-
tinnen bzw. Vizepräsidenten 
werden von der Vollversamm-
lung für die Dauer von vier Jah-
ren gewählt. Die Amtszeit der 
Präsidentin bzw. des Präsiden-
ten und der vier Vizepräsidentin-
nen bzw. Vizepräsidenten endet 
mit der Neuwahl. 

(4) Die Wahl der Präsidentin bzw. 
des Präsidenten erfolgt in einem 
eigenen Wahlgang in geheimer 
Abstimmung. Für die Wahl der 
Präsidentin bzw. des Präsiden-
ten ist die Mehrheit der Stimmen 
der anwesenden Mitglieder er-
forderlich. Erhält im ersten 
Wahlgang keine Kandidatin oder 
kein Kandidat diese Mehrheit, so 
sind weitere Wahlgänge durch-
zuführen, bis eine Kandidatin 
bzw. ein Kandidat die Mehrheit 
der Stimmen der anwesenden 
Mitglieder erhalten hat. 

(5) Unter den vier Vizepräsidentin-
nen bzw. Vizepräsidenten müs-
sen zwei Frauen und zwei Män-
ner sein. Deren Wahl erfolgt in 
einem gemeinsamen Wahlgang 
in geheimer Abstimmung. Vor 
jedem Wahlgang gibt die Präsi-
dentin bzw. der Präsident be-
kannt, wieviele Vizepräsidentin-
nen bzw. Vizepräsidenten unter 

(4) Für die Wahl des*der Präsident*in ist 
die Mehrheit der Stimmen der anwe-
senden Mitglieder erforderlich. Erhält 
im ersten Wahlgang kein*e Kandi-
dat*in diese Mehrheit, so sind weitere 
Wahlgänge durchzuführen, bis ein*e 
Kandidat*in die Mehrheit der Stimmen 
der anwesenden Mitglieder erhalten 
hat. 

(5) Unter den vier Vizepräsident*innen 
müssen zwei Frauen und zwei Männer 
sein.  

(6) Die Wahl der Vizepräsident*innen er-
folgt in einem gemeinsamen Wahl-
gang in geheimer Abstimmung. Sie 
kann auch digital erfolgen. Vor jedem 
Wahlgang gibt die Sitzungsleitung be-
kannt, wie viele Vizepräsident*innen 
unter Beachtung von Abs. 5 zu wählen 
sind. Für die Wahl der Vizepräsi-
dent*innen ist die Mehrheit der Stim-
men der anwesenden Mitglieder erfor-
derlich. Haben im ersten oder in einem 
der weiteren Wahlgänge mehr Kandi-
dat*innen, als noch zu wählen sind, 
diese Mehrheit erhalten, so sind bis zur 
Anzahl der zu wählenden Vizepräsi-
dent*innen diejenigen Kandidat*innen 
gewählt, die die meisten Stimmen er-
halten haben. Haben zwei oder mehr 
Kandidat*innen in einem Wahlgang 
die gleiche Stimmenzahl erhalten und 
würde die Wahl dieser Kandidat*innen 
die Zahl der vier zu wählenden Vize-
präsident*innen übersteigen, so findet 
zwischen den Kandidat*innen mit glei-
cher Stimmenzahl eine Stichwahl 
statt. Eine Stimme ist ungültig, wenn 
auf ihm im ersten Wahlgang mehr als 
vier oder weniger als drei Namen an-
gekreuzt oder in den weiteren Wahl-
gängen mehr Namen, als Kandidat*in-
nen noch zu wählen sind, oder weni-
ger als drei Viertel der noch zu Wäh-
lenden angekreuzt sind. Eine Stimme 
ist ebenso ungültig, wenn die für die-
sen Wahlgang noch erforderliche Min-
destzahl an Frauen und Männern nicht 
angekreuzt ist. 

(7) Stellt ein*e Vizepräsident*in sein*ihr 
Amt zur Verfügung, wählt die 
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Beachtung von Satz 1 zu wählen 
sind. Für die Wahl der Vizepräsi-
dentinnen bzw. Vizepräsidenten 
ist die Mehrheit der Stimmen der 
anwesenden Mitglieder erfor-
derlich. Die Wahl der vier Vize-
präsidentinnen bzw. Vizepräsi-
denten erfolgt durch Ankreuzen 
von Namen auf dem Stimmzet-
tel, auf dem alle Kandidatinnen 
und Kandidaten aufgeführt sind. 
Ein Stimmzettel ist ungültig, 
wenn auf ihm im ersten Wahl-
gang mehr als vier oder weniger 
als drei Namen angekreuzt oder 
in den weiteren Wahlgängen 
mehr Namen, als Kandidatinnen 
und Kandidaten noch zu wählen 
sind, oder weniger als drei Vier-
tel der noch zu Wählenden an-
gekreuzt sind. Ein Stimmzettel 
ist ebenso ungültig, wenn die für 
diesen Wahlgang noch erforder-
liche Mindestzahl an Frauen und 
Männern nicht angekreuzt ist. 
Vor jedem Wahlgang gibt die 
Präsidentin bzw. der Präsident 
bekannt, wieviele Vizepräsiden-
tinnen bzw. Vizepräsidenten 
noch zu wählen sind. Gewählt 
sind die Kandidatinnen und Kan-
didaten, die die Mehrheit der 
Stimmen der anwesenden Mit-
glieder erhalten haben. Haben 
im ersten oder in einem der wei-
teren Wahlgänge mehr Kandida-
tinnen und Kandidaten, als noch 
zu wählen sind, diese Mehrheit 
erhalten, so sind bis zur Anzahl 
der zu wählenden Vizepräsiden-
tinnen bzw. Vizepräsidenten die-
jenigen Kandidatinnen und Kan-
didaten gewählt, die die meisten 
Stimmen erhalten haben. Haben 
zwei oder mehr Kandidatinnen 
und Kandidaten in einem Wahl-
gang die gleiche Stimmenzahl 
erhalten und würde die Wahl 
dieser Kandidatinnen und Kandi-
daten die Zahl der vier zu wäh-
lenden Vizepräsidentinnen 

Vollversammlung unter Anwendung 
der Geschäftsordnung eine*n Nachfol-
ger*in, dessen*deren Amtszeit mit der 
des Präsidiums synchron bleibt. 
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übersteigen, so findet zwischen 
den Kandidatinnen und Kandida-
ten mit gleicher Stimmenzahl 
eine Stichwahl statt. 

(6) Bei Ergänzungs- und Nachwah-
len für die Mitglieder des Präsi-
diums nach § 10 Abs.1 des Sta-
tuts endet die Amtszeit mit der 
der übrigen Mitglieder des Präsi-
diums. 

 

Alte Fassung Neue Fassung 
§ 11 Wahl der Sprecherinnen bzw. 
Sprecher 
(1) Für die von der Vollversamm-

lung festgelegten Sachbereiche 
werden Sprecherinnen oder 
Sprecher aus der Mitte der Voll-
versammlung (§ 16 Abs. 1 des 
Statuts) für die Dauer von vier 
Jahren gewählt. Zu Sprecherin-
nen oder Sprechern können 
auch Mitglieder des Präsidiums 
oder gewählte Mitglieder des 
Hauptausschusses nach § 9 des 
Statuts gewählt werden. Bei der 
Wahl der Sprecherinnen und 
Sprecher ist, soweit sie nicht 
Mitglieder des Präsidiums oder 
gewählte Mitglieder des Haupt-
ausschusses sind, die Vorschrift 
des § 8 Abs. 1 des Statuts zu be-
rücksichtigen, wonach der 
Hauptausschuss aus höchstens 
35 Mitgliedern bestehen darf. 

(2) Für die Wahl der Sprecherinnen 
bzw. Sprecher kann jedes Mit-
glied des Zentralkomitees Wahl-
vorschläge machen. Die Wahl-
vorschläge sollen bis einen Mo-
nat vor Beginn der Vollver-
sammlung, in der die Wahl statt-
findet, beim Generalsekretariat 
des Zentralkomitees eingereicht 
werden. Eine entsprechende 
Aufforderung erfolgt mindes-
tens einen Monat vor dem Ende 
der Frist zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen. Die General-
sekretärin bzw. der Generalsek-
retär klärt die Bereitschaft der 

§ Wahl der Sprecher*innen 
(1) Die Sprecher*innen für die von der 

Vollversammlung festgelegten Sach-
bereiche werden von der Vollver-
sammlung aus ihrer Mitte für die 
Dauer von vier Jahren gewählt. Eine 
Wiederwahl ist möglich. Die Amtszeit 
endet mit der Neuwahl der Spre-
cher*innen oder durch Abwahl. 

(2) Jedes Mitglied kann bis sechs Wo-
chen vor der Wahl Kandidat*innen für 
die Sprecher*innen bei dem*der Ge-
neralsekretär*in vorschlagen. Mindes-
tens vier Wochen vor Ablauf dieser 
Frist muss die Aufforderung zur Einrei-
chung von Wahlvorschlägen erfolgt 
sein. Der*Die Generalsekretär*in klärt 
die Bereitschaft der vorgeschlagenen 
Persönlichkeiten zur Kandidatur. Ist 
eine Persönlichkeit für mehrere Sach-
bereiche als Sprecher*in vorgeschla-
gen, so klärt der*die Generalsekre-
tär*in, für welchen Sachbereich diese 
Persönlichkeit zur Kandidatur bereit 
ist.  

(3) Die Wahl erfolgt geheim.  
(4) Gewählt ist im ersten Wahlgang, wer 

die absolute Mehrheit der anwesen-
den Mitglieder erhalten hat. Im zwei-
ten Wahlgang ist gewählt, wer die re-
lative Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen erreicht hat.  Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet eine Stichwahl. 

(5) Eine Stimme ist ungültig, wenn für ei-
nen Sachbereich mehr als ein Name 
angekreuzt ist. Die Amtszeit der Spre-
cher*innen endet mit der Neuwahl 
von Sprecher*innen oder mit ihrer Ab-
wahl. Scheidet ein*e Sprecher*in 
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vorgeschlagenen Persönlichkei-
ten zur Kandidatur. Ist eine Per-
sönlichkeit für mehrere Sachbe-
reiche als Sprecherin bzw. Spre-
cher vorgeschlagen, so klärt die 
Generalsekretärin bzw. der Ge-
neralsekretär, für welchen Sach-
bereich diese Persönlichkeit zur 
Kandidatur bereit ist. 

(3) Das Präsidium kann eigene 
Wahlvorschläge machen. Es soll 
die Vorschläge für die Wahl der 
Sprecherinnen und Sprecher 
insbesondere dann durch eigene 
Vorschläge ergänzen, wenn die 
eingegangenen Wahlvorschläge 
die Zusammensetzung der Voll-
versammlung nicht hinreichend 
berücksichtigen (§ 9 Abs. 2 des 
Statuts). 

(4) Auf einem gemeinsamen Wahl-
zettel, der bis zur Schließung 
der Liste der Kandidatinnen und 
Kandidaten durch die Vollver-
sammlung ergänzt werden 
kann, sind die von der Vollver-
sammlung festgelegten Sach-
bereiche und die Namen der 
Kandidatinnen bzw. Kandidaten, 
die für den jeweiligen Sachbe-
reich zur Kandidatur bereit sind, 
aufzuführen. Auch ergänzend 
vorgeschlagene Kandidatinnen 
und Kandidaten können nur ge-
wählt werden, wenn sie gegen-
über der Generalsekretärin bzw. 
dem Generalsekretär ihre Be-
reitschaft zur Kandidatur erklärt 
haben. Die Wahl erfolgt geheim 
durch Ankreuzen jeweils eines 
Namens für jeden Sachbereich. 
Ein Wahlzettel ist ungültig, 
wenn auf ihm für einen Sachbe-
reich mehr als ein Name ange-
kreuzt ist oder für weniger als 
drei Viertel der zu besetzenden 
Sachbereiche Namen ange-
kreuzt sind. 

(5) Gewählt sind im ersten oder 
zweiten Wahlgang die Kandida-
tinnen und Kandidaten, die die 

während der Wahlperiode aus, so 
wählt der Hauptausschuss ein*e Spre-
cher*in für den entsprechenden Sach-
bereich für den Rest der Amtszeit 
nach. Die Nachwahl ist durch die 
nächste Vollversammlung zu bestäti-
gen. 
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Mehrheit der Stimmen der an-
wesenden Mitglieder erhalten 
haben. In weiteren erforderli-
chen Wahlgängen sind die Kan-
didatinnen und Kandidaten ge-
wählt, die die meisten Stimmen 
erhalten haben. Haben in einem 
Wahlgang zwei Kandidatinnen 
und Kandidaten für einen Sach-
bereich die gleiche Stimmenzahl 
erhalten, so findet zwischen die-
sen eine Stichwahl statt. 

(6) Die Amtszeit der Sprecherinnen 
und Sprecher endet mit der 
Neuwahl von Sprecherinnen 
und Sprechern oder mit ihrer 
Abwahl. Scheidet eine Spreche-
rin oder ein Sprecher während 
der Wahlperiode aus, so kann 
der Hauptausschuss eine Spre-
cherin oder einen Sprecher für 
den entsprechenden Sachbe-
reich für den Rest der Amtszeit 
kooptieren. Die Kooptation ist 
durch die nächste Vollver-
sammlung zu bestätigen (§ 9 
Abs. 4 des Statuts). Bei Ergän-
zungs- und Nachwahlen endet 
die Amtszeit mit der der übrigen 
Sprecherinnen und Sprecher. 
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Frage 2 (Erhalt des Säulenmodells; Verteilungsschlüssel in der AGKOD raus)) 
 

Änderung im Statut 

Alte Fassung Neue Fassung 
§ 3 Mitglieder 
(1) Mitglieder des Zentralkomitees 

sind: 
b) 52 Persönlichkeiten aus 

den katholischen Verbän-
den; 

c) 37 Persönlichkeiten aus 
Aktionen, Sachverbänden, 
Berufsverbänden und 
sonstigen Zusammen-
schlüssen; 

d) 8 Persönlichkeiten aus 
Geistlichen Gemeinschaf-
ten und Bewegungen so-
wie aus den Säkularinstitu-
ten; 

§ 3 Mitglieder 
(1) Mitglieder des Zentralkomitees sind: 

b) XX Personen aus der AGKOD-Säule; 
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Frage 3 (Unvereinbarkeitsklausel)  
 

Ergänzung im Statut 

§5 Beendigung der Mitgliedschaft  

(2) Die Mitgliedschaft endet außerdem durch Ausschluss. Der Ausschluss aus dem ZdK ist 
nur aus wichtigem Grund, insbesondere bei ZdK-schädigen Verhalten, zulässig.  Dies ist 
insbesondere bei einer Mitgliedschaft in oder mit der tätigen Unterstützung einer Grup-
pierung, Organisation oder Partei oder der Verbreitung von Positionen, die dem christli-
chen Menschenbild und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung widersprechen, 
der Fall. Über den Ausschluss entscheidet auf Antrag des Präsidiums der Hauptaus-
schuss. Das Präsidium hat seinen Antrag dem auszuschließenden ZdK-Mitglied mindes-
tens zwei Wochen vor der Hauptausschusssitzung schriftlich mitzuteilen und dem aus-
zuschließenden ZdK-Mitglied die Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben. Eine schrift-
lich eingehende Stellungnahme des Mitgliedes ist in der über den Ausschluss entschei-
denden Hauptausschusssitzung vor der Beschlussfassung zu verlesen. Der Ausschluss 
eines Mitgliedes wird sofort mit der Beschlussfassung wirksam. Der Ausschluss ist dem 
Mitglied, wenn es bei der Beschlussfassung nicht anwesend war, durch das Präsidium 
unverzüglich schriftlich bekannt zu machen.  
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Frage 4 (externe Moderation)  
 

Änderung in der Geschäftsordnung  

§ 5 Leitung der Vollversammlung 

(1) Der*Die Präsident*in eröffnet, leitet und schließt die Vollversammlung. 
Der*Die Präsident*in kann die Moderation der Vollversammlung einem Präsidiumsmitglied 
oder einer externen Moderation übertragen 
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Frage 6 (ZdK e.V.)  
 

Ergänzung im Statut 

§ ZdK e.V. 

Rechts- und Vermögensträger des ZdK ist der ZdK e.V.. Die Arbeitsweise des ZdK e.V. wird in 
einer eigenen Satzung geregelt.  
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Frage 7 (digitale Sitzungen) 
 

Ergänzung in der Geschäftsordnung  

§ 2 Einberufung 

Es ist möglich, dass die Vollversammlung digital zusammenkommt und ihre Beschlüsse 
fasst. 

§ 17 Einberufung 

(5) Es ist möglich, dass der Hauptausschuss digital zusammen-kommt und seine Be-
schlüsse fasst. 

§ 22 Einberufung und Leitung 

(1) […] Das Präsidium kann auch digital zusammenkommen und seine Beschlüsse fassen. 

 

 

  



   
 
 

66 

Frage 9 (Fristen für Änderungsanträge) 
 

Änderung in der Geschäftsordnung  

§ 3 Anträge 

(3) Änderungsanträge können von allen Mitgliedern des ZdK eingebracht werden. Sie sind 
bis 14 Tage vor der Vollversammlung schriftlich bei dem*der Generalsekretär*in einzu-
reichen. Ad hoc Änderungsanträge sind in der Vollversammlung zulässig. 
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Frage 10 (Einladungsfristen) 
 

Änderung in der Geschäftsordnung  

§ 2 Einberufung 

(1) Die Vollversammlung wird von dem*der Präsident*in einberufen. Die Einberufung erfolgt 
schriftlich bzw. elektronisch mindestens sechs Wochen vor dem Termin der Vollver-
sammlung. Mit der Einberufung ist die vorläufige Tagesordnung bekanntzugeben. 

 

§ 3 Anträge 

(2) Anträge an die Vollversammlung müssen spätestens vier Wochen vor Beginn der Voll-
versammlung schriftlich (per Post oder elektronisch) bei der*beim Generalsekretär*in ein-
gehen. Die Frist gilt als gewahrt, wenn der Brief, mit dem der Antrag übersandt wird, 
den Poststempel bzw. das Maildatum vom Tag der Frist trägt. Sie sind unverzüglich den 
Mitgliedern mitzuteilen. 

 

§ 16 Einberufung  

(1) Der Hauptausschuss wird von dem*der Präsident*in einberufen. Die Einberufung erfolgt 
drei Wochen vorher schriftlich oder elektronisch. 

 

§ 17 Tagesordnung 

(1) Mit der Einberufung ist die vorläufige Tagesordnung mitzuteilen. Anträge zur Tagesord-
nung von Mitgliedern des Hauptausschusses sind dem*der Generalsekretär*in unver-
züglich, spätestens jedoch bis eine Woche vor dem Sitzungstermin, mitzuteilen. Unter-
lagen zur Sitzung werden in der Regel eine Woche vorher versendet. 

 

§ 20 Einberufung und Leitung 

(1) Das Präsidium wird von dem*der Präsident*in einberufen. Die Einberufung erfolgt 
schriftlich zwei Wochen vor der Sitzung unter Mitteilung eines Vorschlages für die Ta-
gesordnung. Das Präsidium kann auch digital zusammenkommen und Beschlüsse fas-
sen. 
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Frage 11 (Antragsberatung) 

Ergänzung in der Geschäftsordnung 

§ 6 Beratung in der Vollversammlung 

(1) Der*Die Präsident*in oder eine in §5 (2) genannte Person ruft die Beratung der einzel-
nen Tagesordnungspunkte auf.

(2) Die Wortmeldungen erfolgen zu bestimmten Tagesordnungspunkten und innerhalb des
Tagesordnungspunktes zur Generaldebatte und zu bestimmten Sachthemen.

(3) Die Reihenfolge der Wortmeldungen bestimmt sich innerhalb eines Tagesordnungs-
punktes in der Regel nach ihrem Eingang bei der Sitzungsleitung.

a) Durch Anträge zur Geschäftsordnung wird die Redeliste unterbrochen. Diese An-
träge sind sofort zu behandeln.

b) Äußerungen und Anträge zur Geschäftsordnung dürfen sich nur mit dem Gang 
der Verhandlungen befassen. Zulässig sind:

1. Antrag auf Schluss der Debatte und sofortige Abstimmung,
2. Antrag auf Schließung der Redeliste,
3. Antrag auf Beschränkung der Redezeit, 
4. Antrag auf Vertagung,
5. Antrag auf Unterbrechung der Sitzung,
6. Antrag auf Übergang zum nächsten Tagesordnungspunkt,
7. Antrag auf Wiederholung der Abstimmung,
8. Antrag auf Nichtbefassung.
9. Antrag auf Verweis an einen Sachbereich oder einen ad hoc Arbeitskreis

c) Erhebt sich bei einem Antrag zur Geschäftsordnung kein Widerspruch, ist der An-
trag angenommen. Andernfalls ist nach Anhören einer Gegenrede sofort abzu-
stimmen.

d) Von den Vorschriften dieser Geschäftsordnung kann abgewichen werden, wenn
mehr als zwei Drittel der anwesenden Mitglieder der Vollversammlung zustim-
men.

(4) Den Mitgliedern des Präsidiums und der*des jeweiligen Berichterstatter*in ist auf
sein*ihr Verlangen jederzeit das Wort zu erteilen. Haben mehrere Mitglieder einen An-
trag gestellt, so haben sie zu bestimmen, welchem Mitglied das Wort als Antragstel-
ler*in außerhalb der Reihe der Wortmeldungen erteilt werden soll.

(5) Die Redezeit kann durch die Leitung der Versammlung beschränkt werden. Der*Die
Präsident*in kann das Wort entziehen. Erhebt sich dagegen Widerspruch, so entschei-
det die Vollversammlung ohne Debatte.

(6) Alle Anträge werden, sobald sie aufgerufen sind, zunächst begründet. Die Antrags-
kommissionen und das Präsidium können vorschlagen, mehrere Anträge gemein-sam
behandelt, beraten und abgestimmt werden.

(7) Über die Anträge ist in folgender Reihenfolge abzustimmen:

1. Weitergehende Anträge

2. weitestgehender Änderungsantrag

3. übrige Änderungsanträge

Dabei wird jeweils über das Votum der Antragskommission abgestimmt. 
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Frage 12 (Ad hoc Arbeitskreise – Einsetzung) 

Änderung im Statut 

§ 7 Vollversammlung 

(6) Zur Beratung aktueller Fragen kann die Vollversammlung ad hoc-Arbeitskreise bilden (§23
ZdK-GO), die ihre Arbeitsergebnisse der Vollversammlung zu einem definierten Zeitpunkt
zur Entscheidung vorzulegen haben.

§ 8 Hauptausschuss 

(3) Der Hauptausschuss

c) kann ad hoc-Arbeitskreise nach § 25 Geschäftsordnung einsetzen,

§ 9 Präsidium 

(3) Das Präsidium
a) kann ad hoc-Arbeitskreise einsetzen,

Ergänzung in der Geschäftsordnung 

§ 25 Ad hoc-Arbeitskreise 
(1) Das Präsidium, der Hauptausschuss und die Vollversammlung können für aktuelle The-

men einen ad hoc-Arbeitskreis einsetzen. Das einsetzende Organ definiert bei der Ein-
setzung die Mandatierung des ad hoc-Arbeitskreises und bestimmt, bis wann abschlie-
ßende Arbeitsergebnisse vorliegen müssen.
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Frage 13 (Ad hoc Arbeitskreise – Berufung) 

Ergänzung in der Geschäftsordnung 

§ 25 Ad hoc-Arbeitskreise 
(2) Die Berufung der Mitglieder von Ad hoc-Arbeitskreisen obliegt dem Präsidium.
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Frage 16 (Sachbereiche – Größe) 

Änderung in der Geschäftsordnung 

Alte Fassung Neue Fassung 
III. Sachbereiche, Spreche-

rinnen und Sprecher
Die Vollversammlung bestimmt, wel-
che Sachbereiche einer kontinuierli-
chen Beobachtung und ständigen Mit-
arbeit des Zentralkomitees bedürfen (§ 
7 Abs. 5 des Statuts) und wählt die 
Sprecherinnen und Sprecher für diese 
Sachbereiche für eine Dauer von vier 
Jahren. Die Amtszeit endet mit der 
Neuwahl der Sprecherinnen bzw. 
Sprecher oder durch Abwahl. Zu Spre-
cherinnen und Sprechern können Mit-
glieder des Zentralkomitees ein-
schließlich der Mitglieder des Präsidi-
ums und der gewählten Mitglieder des 
Hauptausschusses gewählt werden (§ 
7 Abs. 7 des Statuts). 

IV. Sachbereiche und Sprecher*in-
nen

§ 23 Sachbereiche

(6) Die Aufgabe der Sachbereiche ist die
Beratung der Organe des ZdK im Blick
auf relevante politische, gesellschaftli-
che und kirchliche Fragen. Auf Be-
schluss der Organe des ZdK oder auf 
Eigeninitiative erarbeitet der jeweilige 
Sachbereich Beschlussvorlagen des 
ZdK vor.  

(7) Ein Sachbereich kann maximal 20 Mit-
glieder, darunter mindestens die Hälfte
ZdK-Mitglieder, haben. Alle Mitglieder
haben dasselbe Stimmrecht. Zur Erledi-
gung ihrer Aufgaben können die Sach-
bereiche zu einzelnen Themen Arbeits-
gruppen auf Vorschlag des*der Spre-
cher*in einrichten.

(8) Inhaltlich begleitet und unterstützt wird
der Sachbereich von einem*r Ge-
schäftsführer*in aus dem Generalsek-
retariat. Der*Die Geschäftsführer*in
fertigt die Protokolle der Sitzungen des
Sachbereichs an und bringt die Diskus-
sionen des Sachbereichs in die politi-
sche Arbeit des ZdK ein.

(9) Ein Antrag innerhalb des Sachbereichs
gilt als angenommen, wenn die Mehr-
heit der anwesenden Mitglieder des
Sachbereichs dafür stimmen. Sollen
Texte im Namen des Sachbereichs in
ein weiteres Organ eingebracht werden
(vgl. §8 GO), bedarf es eines Mehrheits-
beschlusses.
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Frage 17 (Sachbereiche – Wahl der Mitglieder) 

Ergänzung in der Geschäftsordnung 

§ 26 Wahl der Mitglieder der Sachbereiche 

(1) Der Hauptausschuss wählt die ZdK-Mitglieder in den jeweiligen Sachbereich. Die
Mitglieder werden geheim und mit einfacher Mehrheit gewählt. Das Präsidium
können darüber hinaus Berater*innen in die Sachbereiche nachberufen.

(2) Jedes ZdK-Mitglied kann sich auf die Mitarbeit in einem Sachbereich bewerben.
Die Wahlliste verantwortet der*die jeweilige Sprecher*in in Zusammenarbeit mit
dem*der jeweiligen Geschäftsführer*in.

(3) Jedes ZdK-Mitglied kann sich auf die Mitarbeit in verschiedenen Sachbereichen
bewerben. Im Falle der Wahl muss sich das ZdK-Mitglied für einen Sachbereich
entscheiden.

(4) Der*Die Sprecher*in kann Wahlempfehlungen aussprechen.
(5) Beim Ausscheiden eines Mitglieds aus einem Sachbereich, entscheidet das Präsi-

dium in Abstimmung mit dem*der jeweiligen Sprecher*in, ob eine weitere Person
nachberufen werden soll
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Frage 18 (Sachbereiche – Fixierung) 

Änderung im Statut 

Alte Fassung Neue Fassung 
§ 7 Vollversammlung

(5) Die Vollversammlung legt die
Sachbereiche, die einer kontinu-
ierlichen Beobachtung und stän-
digen Mitarbeit des Zentralkomi-
tees bedürfen, fest.

§ 7 Vollversammlung

(5) Die Vollversammlung richtet XX Sach-
bereiche, die einer kontinuierlichen Be-
obachtung und ständigen Mitarbeit
des ZdK bedürfen, ein.
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Frage 19 (Sachbereiche – Reduktion) 

Änderung im Statut 

Alte Fassung Neue Fassung 
§ 7 Vollversammlung

(5) Die Vollversammlung legt die
Sachbereiche, die einer kontinu-
ierlichen Beobachtung und stän-
digen Mitarbeit des Zentralkomi-
tees bedürfen, fest.

§ 7 Vollversammlung

(5) Die Vollversammlung richtet vier Sach-
bereiche, die einer kontinuierlichen Be-
obachtung und ständigen Mitarbeit
des ZdK bedürfen, ein.
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Frage 20 (Mini-GO für Sachbereiche) 

Ergänzung in der Geschäftsordnung 

V. Sachbereiche und Sprecher*innen

§ 23 Sachbereiche 

(1) Die Aufgabe der Sachbereiche ist die Beratung der Organe des ZdK im Blick auf rele-
vante politische, gesellschaftliche und kirchliche Fragen. Auf Beschluss der Organe des
ZdK oder auf Eigeninitiative erarbeitet der jeweilige Sachbereich Beschlussvorlagen des
ZdK vor.

(2) Ein Sachbereich kann maximal 20 Mitglieder, darunter mindestens die Hälfte ZdK-Mit-
glieder, haben. Alle Mitglieder haben dasselbe Stimmrecht. Zur Erledigung ihrer Auf-
gaben können die Sachbereiche zu einzelnen Themen Arbeitsgruppen auf Vorschlag
des*der Sprecher*in einrichten.

(3) Inhaltlich begleitet und unterstützt wird der Sachbereich von einem*r Geschäftsfüh-
rer*in aus dem Generalsekretariat. Der*Die Geschäftsführer*in fertigt die Protokolle der
Sitzungen des Sachbereichs an und bringt die Diskussionen des Sachbereichs in die
politische Arbeit des ZdK ein.

(4) Ein Antrag innerhalb des Sachbereichs gilt als angenommen, wenn die Mehrheit der
anwesenden Mitglieder des Sachbereichs dafür stimmen. Sollen Texte im Namen des
Sachbereichs in ein weiteres Organ eingebracht werden (vgl. §8 GO), bedarf es eines
Mehrheitsbeschlusses.

§ 24 Aufgabe des*r Sprecher*in 

(1) Die Leitung des Sachbereichs hat der*die Sprecher*in inne. Er*Sie ist für die Erledigung
der Aufgaben und Arbeitsvorhaben des Sachbereichs verantwortlich. Dafür identifiziert
er*sie gemeinsam mit dem*der Geschäftsführer*in und im Zusammenspiel mit den an-
deren Sprecher*innen eine Agenda für die Amtsperiode des Sachbereichs. Darüber hin-
aus lädt er*sie unter Angabe der Tagesordnung mindestens zwei Wochen vor Beginn
der jeweiligen Sitzung ein und leitet diese.

(2) Der*die Sprecher*in kann zu Themen, die in den eigenen Zuständigkeitsbereich fallen,
öffentlich Stellung nehmen. Dabei ist der jeweils gültigen Beschlusslage des ZdK Folge
zu leisten. Abweichende Positionen sind als solche kenntlich zu machen.

§ Beschlüsse, Erklärungen und Stellungnahmen 

(1) Anträge, die von einzelnen Mitgliedern des ZdK an die Vollversammlung ergehen, werden
als Beschluss verabschiedet.

(2) Erklärungen sind Texte aus einem Sachbereich, einem ad-hoc Arbeitskreis, dem Präsi-
dium oder dem Hauptausschuss, die eine größere Linie abbilden und die auf Auftrag oder
durch Eigeninitiative erstellt wurden. Sie werden zunächst in einem weiteren Organ be-
arbeitet, bevor sie von den Organen gem. §6 (1) a)-c) Statut des ZdK verabschiedet wer-
den können.

(3) Das Präsidium kann darüber hinaus Positionierungen abgeben.
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Frage 21 (Vollversammlung – Frequenz) 
 

Änderung im Statut  

Alte Fassung Neue Fassung 

§ 7 Vollversammlung 
(3) Die Vollversammlung tritt min-

destens zweimal jährlich und au-
ßerdem dann zusammen, wenn 
der Hauptausschuss dies be-
schließt oder ein Viertel der Mit-
glieder des Zentralkomitees ihre 
Einberufung verlangt. 

§ 7 Vollversammlung  
(2) Die Vollversammlung tritt XX mal in zwei 

Jahren und außerdem dann zusammen, 
wenn der Hauptausschuss dies be-
schließt oder ein Viertel der Mitglieder 
des ZdK ihre Einberufung verlangt. Die 
Vollversammlung tagt öffentlich. Nähe-
res regelt die Geschäftsordnung.  
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Frage 22/23 (Art der Vollversammlung) 
 

Änderung im Statut  

Alte Fassung Neue Fassung 

§ 7 Vollversammlung 
(3) Die Vollversammlung tritt mindes-

tens zweimal jährlich und außerdem 
dann zusammen, wenn der Haupt-
ausschuss dies beschließt oder ein 
Viertel der Mitglieder des Zentralko-
mitees ihre Einberufung verlangt. 

§ 7 Vollversammlung  
(3) Die Vollversammlung tritt XX mal 

jährlich und außerdem dann zu-
sammen, wenn der Hauptaus-
schuss dies beschließt oder ein 
Viertel der Mitglieder des ZdK ihre 
Einberufung verlangt. Die Vollver-
sammlung tagt öffentlich. Näheres 
regelt die Geschäftsordnung. Die 
Vollversammlung findet xx mal im 
Jahr analog und xx mal digital 
statt.  
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Frage 27 (Verteilungsschlüssel und Größe VV) 
 

Änderung im Statut 

Alte Fassung Neue Fassung 

§ 3 Mitglieder 
(1) Mitglieder des Zentralkomitees 

sind: 
a) aus jeder Diözese drei Per-

sönlichkeiten des Diöze-
sanrates; außerdem drei 
Persönlichkeiten des Ka-
tholikenrates beim katholi-
schen Militärbischof für 
die Deutsche Bundeswehr 
sowie drei Persönlichkei-
ten des Bundespastoralra-
tes der Katholiken anderer 
Muttersprache; 

b) 52 Persönlichkeiten aus 
den katholischen Verbän-
den; 

c) 37 Persönlichkeiten aus 
Aktionen, Sachverbänden, 
Berufsverbänden und 
sonstigen Zusammen-
schlüssen; 

d) 8 Persönlichkeiten aus 
Geistlichen Gemeinschaf-
ten und Bewegungen so-
wie aus den Säkularinstitu-
ten; 

e) bis zu 45 Persönlichkeiten 
aus dem öffentlichen und 
kirchlichen Leben als wei-
tere Mitglieder; 

f) die Mitglieder des Präsidi-
ums und die Sprecherin-
nen und Sprecher der 
Sachbereiche, soweit sie 
nicht mehr Mitglieder 
nach den Buchstaben a) 
bis e) sind. 

 

§ 3 Mitglieder 
(1) Mitglieder des Zentralkomitees 

sind: 
a) aus jeder Diözese zwei Persönlich-

keiten des Diözesanrates; außer-
dem zwei Persönlichkeiten des Ka-
tholikenrates beim katholischen 
Militärbischof für die Deutsche 
Bundeswehr sowie drei Persönlich-
keiten des Bundespastoralrates der 
Katholiken anderer Muttersprache; 

b) 65 Personen aus der AGKOD-
Säule; 

c) 30 Persönlichkeiten aus dem öf-
fentlichen und kirchlichen Leben 
als weitere Mitglieder; 

d) der*die Generalsekretär*in des 
Zentralkomitees der deutschen Ka-
tholiken. 

e) die Mitglieder des Präsidiums und 
die Sprecher*innen der Sachberei-
che, soweit sie nicht mehr Mitglie-
der nach den Buchstaben a) bis d) 
sind. 
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Frage 28 (Vertretungsregelung) 
 

Ergänzung im Statut  

§3 Mitglieder 

(1) Die Mitglieder nach § 3 Abs. 1 a) und b) können sich vertreten lassen. Die vertretenden Personen 
müssen von ihrer entsendenden Organisation oder Rat für die gesamte Amtszeit gewählt wer-
den.  
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Frage 30 (Kooption im Hauptausschuss) 
 

Änderung im Statut 

Alte Fassung Neue Fassung 

§ 8 Hauptausschuss 
(1) Der Hauptausschuss besteht 

aus bis zu 35 Mitgliedern des 
Zentralkomitees. Mitglieder des 
Hauptausschusses sind die Mit-
glieder des Präsidiums, 15 von 
der Vollversammlung für vier 
Jahre aus ihrer Mitte gewählte 
Mitglieder, die Sprecherinnen 
bzw. Sprecher sowie die zum 
Hauptausschuss kooptierten 
Mitglieder. 

(2) Außerdem gehören dem Haupt-
ausschuss mit beratender 
Stimme der Geistliche Assistent, 
der Rektor und die Referatsleite-
rinnen und Referatsleiter an. 

§ 8 Hauptausschuss 
(1) Mitglieder des Hauptausschusses 

sind die Mitglieder des Präsidiums, 
15 von der Vollversammlung ge-
wählte Mitglieder und die Spre-
cher*innen der Sachbereiche. Dar-
über hinaus können durch das Prä-
sidium eingeladene Gäste am 
Hauptausschuss einmalig teilneh-
men. Der Kontaktbischof und 
der*die Leiter*in des Kommissari-
ats der deutschen Bischöfe sind 
Ständige Gäste des Hauptaus-
schusses.  
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Frage 34 (Größe des Präsidiums) 
 

Änderung im Statut 

Alte Fassung Neue Fassung 

§10 Präsidium 
(1) Das Präsidium besteht aus der 

Präsidentin bzw. dem Präsiden-
ten, den vier Vizepräsidentinnen 
bzw. Vizepräsidenten und der 
Generalsekretärin bzw. dem Ge-
neralsekretär. Der Geistliche As-
sistent nimmt an den Sitzungen 
des Präsidiums mit beratender 
Stimme teil. 

 

§ 9 Präsidium 
(2) Das Präsidium besteht aus 

dem*der Präsident*in, den drei Vi-
zepräsident*innen und dem*der 
Generalsekretär*in. 
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Frage 37 (Konkretisierung der Aufgaben) 
 

Änderung im Statut  

Alte Fassung Neue Fassung 
§ 2 Aufgabe 
Das Zentralkomitee 
a) beobachtet die Entwicklungen 

im gesellschaftlichen, staatli-
chen und kirchlichen Leben und 
vertritt die Anliegen der Katholi-
ken in der Öffentlichkeit; 

b) gibt Anregungen für das aposto-
lische Wirken der Kirche und der 
Katholiken in der Gesellschaft 
und stimmt die Arbeit der in ihm 
zusammengeschlossenen Kräfte 
aufeinander ab; 

c) wirkt an den kirchlichen Ent-
scheidungen auf überdiözesaner 
Ebene mit und berät die Deut-
sche Bischofskonferenz in Fra-
gen des gesellschaftlichen, 
staatlichen und kirchlichen Le-
bens; 

d) hat gemeinsame Initiativen und 
Veranstaltungen der deutschen 
Katholiken, wie die Deutschen 
Katholikentage, vorzubereiten 
und durchzuführen; 

e) nimmt die Anliegen und Aufga-
ben der deutschen Katholiken 
im Ausland und auf internationa-
ler Ebene wahr; 

f) trägt für die Durchführung und 
Erfüllung der entsprechenden 
Maßnahmen Sorge. 

§ 2 Aufgaben 
Das Zentralkomitee 

a) beobachtet die Entwicklungen im 
gesellschaftlichen, politischen, sozi-
oökonomischen und kirchlichen Le-
ben und vertritt die Anliegen der Ka-
tholik*innen in der Öffentlichkeit; 

b) entwickelt Initiativen für das aposto-
lische Wirken der Kirche und der Ka-
tholik*innen in der Gesellschaft und 
stimmt die Arbeit der in ihm zusam-
mengeschlossenen Kräfte aufeinan-
der ab; 

c) wirkt an kirchlichen Entscheidungen 
auf überdiözesaner Ebene mit und 
arbeitet mit der Deutschen Bischofs-
konferenz in Fragen des gesell-
schaftlichen, politischen, sozioöko-
nomischen und kirchlichen Lebens 
zusammen; 

d) bereitet gemeinsame Initiativen und 
Veranstaltungen der in Deutschland 
lebenden Katholik*innen, wie die 
Deutschen Katholikentage, vor, führt 
sie durch und entwickelt sie weiter; 

e) trägt Projekte der multilateralen Öku-
mene wie den Ökumenischen Kir-
chentag mit; 

f) fördert die internationale Zusam-
menarbeit in der Weltkirche. 
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Frage 38 (Umbenennung und Präzisierung der Verbindung zur DBK) 
 

Änderung im Statut 

Alte Fassung Neue Fassung 
§ 13 Geistlicher Assistent 
(1) Mit Zustimmung des Hauptaus-

schusses bestellt die Deutsche 
Bischofskonferenz einen Geistli-
chen Assistenten. Der Geistliche 
Assistent berät das Zentralkomi-
tee in geistlichen und theologi-
schen Fragen. 

(2) Der Geistliche Assistent schlägt 
gemeinsam mit der Generalsek-
retärin bzw. dem Generalsekre-
tär dem Hauptausschuss einen 
Priester zur Bestellung als Rektor 
vor. Die Bestellung wird von der 
Deutschen Bischofskonferenz 
bestätigt. 

§ Kontaktbischof 
(1) Mit Zustimmung des Hauptausschusses 

bestellt die Deutsche Bischofskonferenz 
einen Diözesanbischof als Kontaktbi-
schof für das ZdK.  

(2) Aufgabe des Kontaktbischofs ist die Ge-
währleistung des Austausches zwischen 
den deutschen Bischöfen und dem ZdK. 
Der Kontaktbischof berät das ZdK und 
informiert die deutsche Bischofskonfe-
renz über die Arbeit des ZdK 
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Frage 39 (Abschaffung des Amtes des Rektors)  
 

Streichung der Passagen zum Rektor in den §§14 und 15 Statut 

§ 14 Generalsekretärin bzw. Generalsekretär  

(1) Die Generalsekretärin bzw. der Generalsekretär wird durch den Hauptausschuss auf 
Vorschlag der Präsidentin bzw. des Präsidenten mit Zustimmung der Deutschen Bischofs-
konferenz für acht Jahre bestellt. Wiederbestellung ist möglich. Auf Vorschlag der Präsiden-
tin bzw. des Präsidenten und mit dem Einverständnis der Generalsekretärin bzw. des Gene-
ralsekretärs kann der Hauptausschuss im Falle der Wiederbestellung eine kürzere Amtszeit 
als acht Jahre beschließen. Die Generalsekretärin bzw. der Generalsekretär kann auf Vor-
schlag der Präsidentin bzw. des Präsidenten durch den Hauptausschuss vorzeitig abberufen 
werden. 

(2) Die Generalsekretärin bzw. der Generalsekretär führt die Aufgaben des Zentralkomi-
tees gemäß § 2 des Statuts im Rahmen der Beschlüsse der Organe des Zentralkomitees ei-
genverantwortlich aus. Sie bzw. er ist für die Durchführung der Beschlüsse der Organe, die 
Organisation des Generalsekretariats und die Erledigung der laufenden Geschäfte verant-
wortlich. Sie bzw. er leitet das Generalsekretariat und erteilt die für die Arbeit des Generalsek-
retariats erforderlichen Weisungen. 

(3) Die Generalsekretärin bzw. der Generalsekretär schlägt dem Hauptausschuss die Ein-
richtung der Referate und - gemeinsam mit dem Geistlichen Assistenten - die Bestellung des 
Rektors vor. 

(4) Die Generalsekretärin bzw. der Generalsekretär schlägt dem Präsidium die Bestellung 
der Referatsleiterinnen und Referatsleiter und Referentinnen und Referenten vor. 

§ 15 Generalsekretariat 

(1) Das Generalsekretariat besteht aus der Generalsekretärin bzw. dem Generalsekretär, 
dem Rektor, den Referatsleiterinnen und den Referatsleitern, Referentinnen und Referenten 
und weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

(2) In der Arbeit des Generalsekretariats nimmt der Rektor in besonderer Weise die geist-
lichen, theologischen und pastoralen Aufgaben wahr. 
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Frage 40 (Abschaffung der Bestätigung der Wahlen von Präsident*in und General-
sekretär*in) 
 

Streichung im Statut 

§ 11 Wahl des Präsidiums 
[…] Die Wahl der Präsidentin bzw. des Präsidenten wird durch die Deutsche Bischofskonfe-
renz bestätigt. […] 

 

§ 14 Generalsekretärin bzw. Generalsekretär  
(1) Die Generalsekretärin bzw. der Generalsekretär wird durch den Hauptausschuss auf 
Vorschlag der Präsidentin bzw. des Präsidenten mit Zustimmung der Deutschen Bischofs-
konferenz für acht Jahre bestellt. […] 
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Frage 42 (Medienvertreter*innen) 
 

Ergänzung in der Geschäftsordnung  

1. Vollversammlung  

§ 1 Sitz und Stimmrecht 

(5) Die Vollversammlung tagt in der Regel medienöffentlich. Ausgewählte Tagesordnungs-
punkte können vor der Vollversammlung durch Entscheidung des Präsidiums oder wäh-
rend der Vollversammlung auf Antrag ohne Medienvertreter*innen abgehalten werden.   
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Frage 43 (Präambel) 
 

Platzhalter [Ein neuer Vorschlag folgt nach Beschluss des Leitbilds] 
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Frage 45 (redaktionelle Veränderungen) 
 

§18 Übergangs- und Schlussbestimmungen 

(5) Redaktionelle Änderungen am Statut kann das Präsidium allein vornehmen. 
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Frage 46 (Übergangsregelungen) 
 

Das Präsidium wird beauftragt, Übergangsregelungen dem Hauptausschuss und der Vollver-
sammlung vorzulegen.  
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Gegenüberstellung  

Statut  
 

Aktuelles Statut Vorschlag der Satzungskommission 

 Präambel 
Wir, das Zentralkomitee der deutschen Katho-
liken (ZdK), sind die katholische Stimme in der 
Zivilgesellschaft in Deutschland. Aus unse-
rem Glauben leiten wir den Auftrag ab, Kirche, 
Gesellschaft und Politik aktiv mitzugestalten.  
Aus unseren historischen Wurzeln, dem 
Kampf für Religionsfreiheit, setzen wir uns 
auch heute für die Freiheit des Menschen und 
den Schutz seiner von Gott gegebenen unver-
äußerlichen und unverletzbaren Würde ein. 
Wir suchen in aller Unterschiedlichkeit ge-
meinsame Positionen und Haltungen, die wir 
in der Öffentlichkeit vertreten und mit denen 
wir uns in den gesellschaftlichen Diskurs und 
die Politik miteinbringen. Als Teil der Weltkir-
che übernehmen wir Verantwortung für die 
Zukunft unserer Kirche. 
Wir fördern Freiheit und Gerechtigkeit, befin-
den uns im Dialog mit Politik, Wirtschaft, Wis-
senschaft und Kultur und arbeiten an einer zu-
kunftsfähigen Kirche.  
Das Statut des Zentralkomitees der deut-
schen Katholiken (kurz: ZdK-Statut) setzt da-
für den notwendigen Handlungsrahmen.  
 

§ 1 Das Zentralkomitee 
(1) Das Zentralkomitee der deutschen Ka-

tholiken ist der Zusammenschluss von 
Vertreterinnen und Vertretern der Diö-
zesanräte und der katholischen Ver-
bände sowie von Institutionen des Lai-
enapostolats und von weiteren Per-
sönlichkeiten aus Kirche und Gesell-
schaft. 

(2) Es ist das von der Deutschen Bi-
schofskonferenz anerkannte Organ im 
Sinne des Konzilsdekrets über das 
Apostolat der Laien (Nr. 26) zur Koor-
dinierung der Kräfte des Laienaposto-
lats und zur Förderung der apostoli-
schen Tätigkeit der Kirche. 

§ 1 Status 
(1) Das Zentralkomitee der deutschen Ka-

tholiken (im folgenden ZdK) ist der Zu-
sammenschluss von Vertreter*innen 
der Diözesanräte und der katholischen 
Verbände und Organisationen sowie 
von Institutionen des Laienapostolats 
und von weiteren Persönlichkeiten aus 
Kirche und Gesellschaft. 

(2) Es ist das von der Deutschen Bischofs-
konferenz anerkannte Organ im Sinne 
des Konzilsdekrets über das Apostolat 
der Laien (Nr. 26) zur Koordinierung 
der Kräfte des Laienapostolats und zur 
Förderung der apostolischen Tätigkeit 
der Kirche. 
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(3) Die Mitglieder des Zentralkomitees 
fassen ihre Entschlüsse in eigener 
Verantwortung und sind dabei von 
Beschlüssen anderer Gremien unab-
hängig. 

(3) Die Mitglieder des ZdK fassen ihre Ent-
schlüsse in eigener Verantwortung und 
sind dabei von Beschlüssen anderer 
kirchlicher Institutionen und deren Or-
ganen unabhängig. 

 
§ 2 Aufgabe 
Das Zentralkomitee 
a) beobachtet die Entwicklungen im ge-

sellschaftlichen, staatlichen und kirch-
lichen Leben und vertritt die Anliegen 
der Katholiken in der Öffentlichkeit; 

b) gibt Anregungen für das apostolische 
Wirken der Kirche und der Katholiken 
in der Gesellschaft und stimmt die Ar-
beit der in ihm zusammengeschlosse-
nen Kräfte aufeinander ab; 

c) wirkt an den kirchlichen Entscheidun-
gen auf überdiözesaner Ebene mit 
und berät die Deutsche Bischofskon-
ferenz in Fragen des gesellschaftli-
chen, staatlichen und kirchlichen Le-
bens; 

d) hat gemeinsame Initiativen und Ver-
anstaltungen der deutschen Katholi-
ken, wie die Deutschen Katholiken-
tage, vorzubereiten und durchzufüh-
ren; 

e) nimmt die Anliegen und Aufgaben der 
deutschen Katholiken im Ausland und 
auf internationaler Ebene wahr; 

f) trägt für die Durchführung und Erfül-
lung der entsprechenden Maßnah-
men Sorge. 

§ 2 Aufgaben 
Das Zentralkomitee 

g) beobachtet die Entwicklungen im ge-
sellschaftlichen, politischen, sozioöko-
nomischen und kirchlichen Leben und 
vertritt die Anliegen der Katholik*innen 
in der Öffentlichkeit; 

h) entwickelt Initiativen für das apostoli-
sche Wirken der Kirche und der Katho-
lik*innen in der Gesellschaft und 
stimmt die Arbeit der in ihm zusam-
mengeschlossenen Kräfte aufeinander 
ab; 

i) wirkt an kirchlichen Entscheidungen 
auf überdiözesaner Ebene mit und ar-
beitet mit der Deutschen Bischofskon-
ferenz in Fragen des gesellschaftli-
chen, politischen, sozioökonomischen 
und kirchlichen Lebens zusammen; 

j) bereitet gemeinsame Initiativen und 
Veranstaltungen der in Deutschland 
lebenden Katholik*innen, wie die 
Deutschen Katholikentage, vor, führt 
sie durch und entwickelt sie weiter; 

k) trägt Projekte der multilateralen Öku-
mene wie den Ökumenischen Kir-
chentag mit; 

l) fördert die internationale Zusammen-
arbeit in der Weltkirche. 

 
§ 3 Mitglieder 
(1) Mitglieder des Zentralkomitees sind: 

a) aus jeder Diözese drei Persön-
lichkeiten des Diözesanrates; 
außerdem drei Persönlichkeiten 
des Katholikenrates beim katho-
lischen Militärbischof für die 
Deutsche Bundeswehr sowie 
drei Persönlichkeiten des Bun-
despastoralrates der Katholiken 
anderer Muttersprache; 

b) 52 Persönlichkeiten aus den ka-
tholischen Verbänden; 

c) 37 Persönlichkeiten aus Aktio-
nen, Sachverbänden, 

§ 3 Mitglieder 
(3) Mitglieder des Zentralkomitees sind: 

a) aus jeder Diözese zwei Persönlich-
keiten des Diözesanrates; außer-
dem zwei Persönlichkeiten des 
Katholikenrates beim katholi-
schen Militärbischof für die Deut-
sche Bundeswehr sowie drei Per-
sönlichkeiten des Bundespasto-
ralrates der Katholiken anderer 
Muttersprache; 

b) 65 Personen aus der AGKOD-
Säule; 
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Berufsverbänden und sonstigen 
Zusammenschlüssen; 

d) 8 Persönlichkeiten aus Geistli-
chen Gemeinschaften und Be-
wegungen sowie aus den Säku-
larinstituten; 

e) bis zu 45 Persönlichkeiten aus 
dem öffentlichen und kirchli-
chen Leben als weitere Mitglie-
der; 

f) die Mitglieder des Präsidiums 
und die Sprecherinnen und 
Sprecher der Sachbereiche, so-
weit sie nicht mehr Mitglieder 
nach den Buchstaben a) bis e) 
sind. 

(2) Für die Wahl der weiteren Mitglieder 
gem. Abs. 1 e) können die Mitglieder 
des Zentralkomitees bis sechs Wo-
chen vor der Vollversammlung, in der 
die Wahl erfolgen soll, Kandidatinnen 
und Kandidaten vorschlagen. Der 
Hauptausschuss erstellt als Wahlkom-
mission aufgrund dieser Vorschläge, 
die er durch eigene ergänzen kann, 
eine Liste der Kandidatinnen und Kan-
didaten. 

c) 30 Persönlichkeiten aus dem öf-
fentlichen und kirchlichen Leben 
als weitere Mitglieder; 

d) der*die Generalsekretär*in des 
Zentralkomitees der deutschen 
Katholiken. 

e) die Mitglieder des Präsidiums und 
die Sprecher*innen der Sachbe-
reiche, soweit sie nicht mehr Mit-
glieder nach den Buchstaben a) 
bis d) sind. 

 
(2) Die Mitglieder nach § 3 Abs. 1 a) und b) 

können sich vertreten lassen. Die vertre-
tenden Personen müssen von ihrer ent-
sendenden Organisation oder Rat für 
die gesamte Amtszeit gewählt werden.  

 
 

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft 
(1) Die Mitgliedschaft erwerben: 

a) die Persönlichkeiten der Diöze-
sanräte durch Wahl in der Voll-
versammlung des Diözesanra-
tes bzw. des Katholikenrates 
oder des dem Diözesanrat bzw. 
Katholikenrat entsprechenden 
Gremiums, das das von dem Di-
özesanbischof gemäß Nr. 26 
des Konzilsdekrets über das 
Apostolat der Laien anerkannte 
Gremium ist; 

b) die Persönlichkeiten gemäß § 3 
Abs. 1 b), c) und d) durch die 
Wahl der Delegiertenversamm-
lung der Arbeitsgemeinschaft 
der katholischen Organisationen 
Deutschlands bzw. bei Aus-
scheiden eines gewählten Mit-
glieds während einer laufenden 
Wahlperiode durch Nachwahl 
durch den Vorstand der Arbeits-
gemeinschaft der katholischen 

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft 
(1) Die Mitgliedschaft erwerben: 

b) die Persönlichkeiten der Diöze-
sanräte durch Wahl in der Vollver-
sammlung des Diözesanrates 
bzw. des Katholikenrates oder des 
dem Diözesanrat bzw. Katholiken-
rat entsprechenden Gremiums, 
das das von dem Diözesanbischof 
gemäß Nr. 26 des Konzilsdekrets 
über das Apostolat der Laien aner-
kannte Gremium ist; 

c) die Persönlichkeiten gemäß § 3 
Abs. 1 b) durch die Wahl der De-
legiertenversammlung der Ar-
beitsgemeinschaft der katholi-
schen Organisationen Deutsch-
lands bzw. bei Ausscheiden eines 
gewählten Mitglieds während ei-
ner laufenden Wahlperiode durch 
Nachwahl durch den Vorstand der 
Arbeitsgemeinschaft der katholi-
schen Organisationen Deutsch-
lands auf Vorschlag der 
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Organisationen Deutschlands 
auf Vorschlag der betreffenden 
Organisation; 

c) die weiteren Mitglieder gemäß § 
3 Abs. 1 e) durch Wahl der Mit-
glieder gemäß § 3 Abs. 1 a), b), 
c), d) und f) in der Vollversamm-
lung des Zentralkomitees der 
deutschen Katholiken; 

d) die Mitglieder des Präsidiums, 
soweit sie nicht mehr Mitglieder 
gem. § 3 Abs. 1a) bis e) sind, 
durch die Wahl gemäß § 11 
oder die Bestellung gemäß § 8 
Abs. 3 e); die Sprecherinnen 
bzw. Sprecher, soweit sie nicht 
mehr Mitglieder gemäß § 3 Abs. 
1 a) bis e) sind, durch die Wahl 
gemäß § 9 Abs. 2. 

(2) Bei der Wahl der Mitglieder gemäß § 
3 Abs. 1 a) bis f) sollen Frauen und 
Männer in gleichem Maße berück-
sichtigt werden. 

Organisation, der das ausgeschie-
dene Mitglied angehört (hat); 

d) die weiteren Mitglieder gemäß § 3 
Abs. 1 c) durch Wahl der Mitglie-
der gemäß § 3 Abs. 1 a) und b) di-
gital durch die Vollversammlung 
des ZdK. 

e) die Mitglieder des Präsidiums und 
die Sprecher*innen, soweit sie 
nicht Mitglied nach §3 (1) a)-d) 
sind, durch ihre Wahl. 

 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 
Die Mitgliedschaft endet: 
a) bei den Mitgliedern gemäß § 3 Abs. 1 

a) durch Wahl einer anderen Persön-
lichkeit; 

b) bei Mitgliedern gemäß § 3 Abs. 1 b), 
c) und d) durch Neu-wahl der von der 
Arbeitsgemeinschaft der katholischen 
Organisationen Deutschlands zu wäh-
lenden Mitglieder oder während einer 
laufenden Wahlperiode durch Nach-
wahl durch den Vorstand der Arbeits-
gemeinschaft der katholischen Orga-
nisationen Deutschlands auf Vor-
schlag der betreffenden Organisation; 

c) bei Mitgliedern gemäß § 3 Abs. 1 e) 
bis f) vier Jahre nach ihrer Wahl oder 
durch Niederlegung ihres Mandats. 
Findet die Vollversammlung, in der die 
Neuwahl der Mitglieder gemäß § 3 
Abs. 1 e) oder die Wahl der Mitglieder 
des Präsidiums oder der Sprecherin-
nen und Sprecher gemäß § 3 Abs. 1 f) 
erfolgt, erst nach Ablauf von vier Jah-
ren statt, so endet die Mitgliedschaft 
erst mit dem Ende dieser Vollver-
sammlung; 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 
(1) Die Mitgliedschaft endet: 

a) bei den Mitgliedern gemäß § 3 
Abs. 1 a) durch Wahl einer ande-
ren Persönlichkeit; 

b) bei Mitgliedern gemäß § 3 Abs. 1 
b) durch Neuwahl der von der Ar-
beitsgemeinschaft der katholi-
schen Organisationen Deutsch-
lands zu wählenden Mitglieder 
oder während einer laufenden 
Wahlperiode durch Nachwahl 
durch den Vorstand der Arbeits-
gemeinschaft der katholischen 
Organisationen Deutschlands auf 
Vorschlag der betreffenden Orga-
nisation; 

c) bei Mitgliedern gemäß § 3 Abs. 1 
c) vier Jahre nach ihrer Wahl oder 
durch Niederlegung ihres Man-
dats. Findet die Vollversammlung, 
in der die Neuwahl der Mitglieder 
gemäß § 3 Abs. 1 c) erst nach Ab-
lauf von vier Jahren statt, so endet 
die Mitgliedschaft erst mit dem 
Ende dieser Vollversammlung. 

(2) Die Mitgliedschaft endet außerdem 
durch Ausschluss. Der Ausschluss aus 
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dem ZdK ist nur aus wichtigem Grund, 
insbesondere bei ZdK-schädigen Verhal-
ten, zulässig.  Dies ist insbesondere bei 
einer Mitgliedschaft in oder mit der täti-
gen Unterstützung einer Gruppierung, 
Organisation oder Partei oder der Ver-
breitung von Positionen, die dem christli-
chen Menschenbild und der freiheitlich-
demokratischen Grundordnung wider-
sprechen, der Fall. Über den Ausschluss 
entscheidet auf Antrag des Präsidiums 
der Hauptausschuss. Das Präsidium hat 
seinen Antrag dem auszuschließenden 
ZdK-Mitglied mindestens zwei Wochen 
vor der Hauptausschusssitzung schrift-
lich mitzuteilen und dem auszuschließen-
den ZdK-Mitglied die Möglichkeit zur 
Stellungnahme zu geben. Eine schriftlich 
eingehende Stellungnahme des Mitglie-
des ist in der über den Ausschluss ent-
scheidenden Hauptausschusssitzung vor 
der Beschlussfassung zu verlesen. Der 
Ausschluss eines Mitgliedes wird sofort 
mit der Beschlussfassung wirksam. Der 
Ausschluss ist dem Mitglied, wenn es bei 
der Beschlussfassung nicht anwesend 
war, durch das Präsidium unverzüglich 
schriftlich bekannt zu machen.  

§ 6 Organe 
Organe des Zentralkomitees sind:  
a) die Vollversammlung 
b) der Hauptausschuss 
c) das Präsidium 
d) die Präsidentin bzw. der Präsident. 
 

§ 6 Organe 
(1) Organe des Zentralkomitees sind: 

a) die Vollversammlung 
b) der Hauptausschuss 
c) das Präsidium 
d) der*die Präsident*in. 

 
§ 7 Vollversammlung 
(1) Die Vollversammlung besteht aus den 

Mitgliedern des Zentralkomitees. Au-
ßerdem gehören der Vollversamm-
lung mit beratender Stimme der Geist-
liche Assistent, der Rektor und die Re-
feratsleiterinnen und Referatsleiter an. 
Eine Vertretung ist ausgeschlossen. 

(2) Die Mitglieder der Arbeitskreise, die 
nicht Mitglieder der Vollversammlung 
sind, werden zu den Vollversammlun-
gen eingeladen, bei denen Fragen ih-
res Arbeitskreises behandelt werden. 
Insoweit haben Sie beratende 
Stimme. 

§ 7 Vollversammlung  
(1) Die Vollversammlung besteht aus den 155 

Mitgliedern des ZdK. Dem Kontaktbischof 
(§13 ZdK-Statut) und dem*der Leiter*in 
des Kommissariats der deutschen Bi-
schöfe wird ein Gaststatus in der Vollver-
sammlung eingeräumt. 

(2) Die Vollversammlung tritt XXmal in zwei 
Jahren und außerdem dann zusammen, 
wenn der Hauptausschuss dies beschließt 
oder ein Viertel der Mitglieder des ZdK 
ihre Einberufung verlangt. Die Vollver-
sammlung tagt öffentlich. Näheres regelt 
die Geschäftsordnung. Die Vollversamm-
lung findet xx mal im Jahr analog und xx 
mal digital statt.  
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(3) Die Vollversammlung tritt mindestens 
zweimal jährlich und außerdem dann 
zusammen, wenn der Hauptaus-
schuss dies beschließt oder ein Viertel 
der Mitglieder des Zentralkomitees 
ihre Einberufung verlangt. 

(4) Die Vollversammlung berät über die in 
§ 2 des Statuts genannten Aufgaben 
des Zentralkomitees und fasst dazu 
ihre Beschlüsse. Sie gibt Richtlinien 
für die Arbeit des Zentralkomitees. 

(5) Die Vollversammlung legt die Sachbe-
reiche, die einer kontinuierlichen Be-
obachtung und ständigen Mitarbeit 
des Zentralkomitees bedürfen, fest. 

(6) Zur Beratung aktueller Fragen kann 
die Vollversammlung Ausschüsse bil-
den, die ihre Arbeitsergebnisse der 
Vollversammlung zur Entscheidung 
vorzulegen haben. 

(7) Die Vollversammlung wählt die Präsi-
dentin bzw. den Präsidenten, die Vize-
präsidentinnen und Vizepräsidenten, 
die Mitglieder des Hauptausschusses 
sowie die Sprecherinnen bzw. Spre-
cher für die Sachbereiche, die einer 
kontinuierlichen Beobachtung und 
ständigen Mitarbeit bedürfen. Zu 
Sprecherinnen bzw. Sprechern kön-
nen auch Personen gewählt werden, 
die Mitglieder des Präsidiums oder ge-
wählte Mitglieder des Hauptaus-
schusses sind. Sie wählt ferner die ne-
ben dem Präsidium in die „Gemein-
same Konferenz“ mit der Deutschen 
Bischofskonferenz zu entsendenden 
Vertreterinnen und Vertreter des Zent-
ralkomitees. Bei den Wahlen der Vize-
präsidentinnen und Vizepräsidenten, 
der Mitglieder des Hauptausschusses 
sowie der Vertreterinnen und Vertre-
ter des Zentralkomitees in der „Ge-
meinsamen Konferenz“ mit der Deut-
schen Bischofskonferenz ist eine wei-
testgehende paritätische Vertretung 
von Frauen und Männern zu gewähr-
leisten. Das Nähere hierzu regelt die 
Geschäftsordnung. 

(8) Die Vollversammlung beschließt eine 
Geschäftsordnung für das ZdK. 

(3) Die Vollversammlung berät über die in § 2 
ZdK-Statut genannten Aufgaben des ZdK 
und fasst dazu ihre Beschlüsse. Sie gibt 
Richtlinien für die Arbeit des ZdK. 

(4) Die Vollversammlung wählt den*die Präsi-
dent*in, die Vizepräsident*innen, die Mit-
glieder des Hauptausschusses und die 
Sprecher*innen unter Beachtung der Ge-
schlechtergerechtigkeit. Das Nähere 
hierzu regelt die Geschäftsordnung. Sie 
bestätigt die Wahl der Mitglieder der 
Sachbereiche. 

(5) Die Vollversammlung richtet vier Sachbe-
reiche, die einer kontinuierlichen Be-
obachtung und ständigen Mitarbeit des 
ZdK bedürfen, ein.  

(6) Zur Beratung aktueller Fragen kann die 
Vollversammlung ad hoc-Arbeitskreise 
bilden (§23 ZdK-GO), die ihre Arbeitser-
gebnisse der Vollversammlung zu einem 
definierten Zeitpunkt zur Entscheidung 
vorzulegen haben. 

(7) Die Vollversammlung beschließt eine Ge-
schäftsordnung für das ZdK. 
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§ 8 Hauptausschuss 
(1) Der Hauptausschuss besteht aus bis 

zu 35 Mitgliedern des Zentralkomi-
tees. Mitglieder des Hauptausschus-
ses sind die Mitglieder des Präsidi-
ums, 15 von der Vollversammlung für 
vier Jahre aus ihrer Mitte gewählte 
Mitglieder, die Sprecherinnen bzw. 
Sprecher sowie die zum Hauptaus-
schuss kooptierten Mitglieder. 

(2) Außerdem gehören dem Hauptaus-
schuss mit beratender Stimme der 
Geistliche Assistent, der Rektor und 
die Referatsleiterinnen und Referats-
leiter an. 

(3) Der Hauptausschuss 
a) berät die in § 2 genannten Aufga-

ben des Zentralkomitees und fasst 
dazu seine Beschlüsse, soweit die 
Vollversammlung dies nicht selbst 
tut; 

b) koordiniert die Tätigkeit der Spre-
cherinnen bzw. Sprecher in den 
von der Vollversammlung festge-
legten Sachbereichen und trägt da-
für Sorge, dass das öffentliche Wir-
ken der Sprecherinnen und Spre-
cher im Rahmen der Sachbereiche 
auf der Grundlage der Richtlinien 
der Vollversammlung und der Be-
schlüsse der Organe des Zentralko-
mitees erfolgt;  

c) entscheidet über die Einrichtung 
der Arbeitskreise und legt fest, ob 
diese Arbeitskreise nur für ein be-
stimmtes Arbeitsvorhaben oder für 
die Dauer der Amtszeit des Haupt-
ausschusses eingerichtet werden;  

d) schlägt die Tagesordnung für die 
Vollversammlung vor; 

e) entscheidet auf Vorschlag der Prä-
sidentin bzw. des Präsidenten über 
die Bestellung und Abberufung der 
Generalsekretärin bzw. des Gene-
ralsekretärs; 

f) entscheidet über die Zustimmung 
zur Bestellung des Geistlichen As-
sistenten durch die Deutsche Bi-
schofskonferenz; 

g) entscheidet über die Vorschläge 
der Generalsekretärin bzw. des 

§ 8 Hauptausschuss 
(4) Mitglieder des Hauptausschusses sind 

die Mitglieder des Präsidiums, 15 von 
der Vollversammlung gewählte Mitglie-
der und die Sprecher*innen der Sachbe-
reiche. Darüber hinaus können durch 
das Präsidium eingeladene Gäste am 
Hauptausschuss einmalig teilnehmen. 
Der Kontaktbischof und der*die Leiter*in 
des Kommissariats der deutschen Bi-
schöfe sind Ständige Gäste des Haupt-
ausschusses.  

(5) 15 Mitglieder des Hauptausschusses 
werden aus der Mitte der Vollversamm-
lung für vier Jahre gewählt. Das konkrete 
Wahlverfahren regelt die Geschäftsord-
nung. 

(6) Der Hauptausschuss  
a. berät die in § 2 genannten Auf-

gaben des ZdK und fasst dazu 
Beschlüsse, soweit die Vollver-
sammlung dies nicht selbst tut; 

b. koordiniert die Tätigkeit der 
Sprecher*innen in den von der 
Vollversammlung festgelegten 
Sachbereichen und wirkt da-
rauf hin, dass das interne und 
öffentliche Wirken der Spre-
cher*innen im Rahmen der 
Sachbereiche auf der Grund-
lage der Richtlinien der Vollver-
sammlung und der Beschlüsse 
der Organe des ZdK erfolgt; 

c. kann ad hoc-Arbeitskreise 
nach § 25 Geschäftsordnung 
einsetzen, 

d. schlägt die Tagesordnung für 
die Vollversammlung vor; 

e. entscheidet auf Vorschlag 
des*der Präsident*in über die 
Bestellung und Abberufung 
des*der Generalsekretär*in; 

f. bestätigt den Kontaktbischof, 
g. wählt die Mitglieder der Sach-

bereiche. 
h. erstellt die Listen der Kandi-

dat*innen für die Wahlen 
des*der Präsident*in und der 
Vizepräsident*innen, der wei-
teren Mitglieder gemäß § 3 
Abs. 1 c), der Mitglieder des 
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Generalsekretärs zur Einrichtung 
der Referate im Generalsekretariat; 

h) entscheidet über den Vorschlag 
des Geistlichen Assistenten und 
der Generalsekretärin bzw. des Ge-
neralsekretärs für die Bestellung 
des Rektors im Generalsekretariat; 

i) erstellt die Listen der Kandidatin-
nen und Kandidaten für die Wahlen 
der Präsidentin bzw. des Präsiden-
ten und der Vizepräsidentinnen 
und der Vizepräsidenten, der weite-
ren Mitglieder gemäß § 3 Abs. 1 e), 
der Mitglieder des Hauptausschus-
ses, der Sprecherinnen bzw. der 
Sprecher für die jeweiligen Sachbe-
reiche sowie der neben dem Präsi-
dium zu wählenden Vertreterinnen 
und Vertreter des Zentralkomitees 
in der „Gemeinsamen Konferenz“ 
mit der Deutschen Bischofskonfe-
renz; 

j) wirkt bei der Regelung der Zusam-
menarbeit von Bischofs-konferenz 
und Zentralkomitee in der „Ge-
meinsamen Konferenz“ mit. 

Hauptausschusses, der Spre-
cher*innen für die jeweiligen 
Sachbereiche sowie der zu 
wählenden Vertreter*innen 
des ZdK in der „Gemeinsamen 
Konferenz“ mit der Deutschen 
Bischofskonferenz. 

i. wirkt bei der Regelung der Zu-
sammenarbeit von Bischofs-
konferenz und Zentralkomitee 
in der „Gemeinsamen Konfe-
renz“ mit. 

 

§ 9 Wahl des Hauptausschusses  
(5) Bei der Wahl der Mitglieder des 

Hauptausschusses gemäß § 8 Abs. 1) 
sollen die Mitgliedergruppen der Voll-
versammlung angemessen berück-
sichtigt werden. Für ihre Wahl kann 
jedes Mitglied des Zentralkomitees 
Kandidatinnen und Kandidaten aus 
der Mitte der Vollversammlung vor-
schlagen. Die Wahl erfolgt geheim 
durch Ankreuzen von Namen auf dem 
Stimmzettel, auf dem alle Kandidatin-
nen und Kandidaten aufgeführt sind. 
Ein Stimmzettel ist ungültig, wenn auf 
ihm mehr Namen angekreuzt sind, als 
Kandidatinnen bzw. Kandidaten zu 
wählen sind, oder weniger Namen als 
drei Viertel der zu wählenden Kandida-
tinnen und Kandidaten angekreuzt 
sind. Gewählt sind im ersten oder 
zweiten Wahlgang die Kandidatinnen 
und Kandidaten, die die Mehrheit der 
Stimmen der anwesenden Mitglieder 
erhalten. Haben in einem dieser Wahl-
gänge mehr Kandidatinnen und 
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Kandidaten, als zu wählen sind, diese 
Mehrheit erhalten, so sind bis zum Er-
reichen der Zahl 15 die Kandidatinnen 
und Kandidaten in der Reihenfolge der 
Stimmenzahl gewählt. In einem drit-
ten Wahlgang sind diejenigen Kandi-
datinnen und Kandidaten gewählt, die 
bis zum Erreichen der Zahl 15 die 
meisten Stimmen erhalten haben. Ha-
ben zwei oder mehr Kandidatinnen 
oder Kandidaten die gleiche Stimmen-
zahl erhalten und würde die Wahl die-
ser Kandidatinnen und Kandidaten die 
Anzahl von 15 Mitgliedern überstei-
gen, so findet zwischen den Kandida-
tinnen und Kandidaten mit gleicher 
Stimmzahl eine Stichwahl statt.  

(6) Bei der Wahl der Sprecherinnen bzw. 
Sprecher sollen die Mitgliedsgruppen 
der Vollversammlung angemessen 
berücksichtigt werden. Für die Wahl 
der Sprecherinnen bzw. Sprecher der 
jeweiligen Sachbereiche kann jedes 
Mitglied des Zentralkomitees Kandi-
datinnen und Kandidaten aus der 
Mitte der Vollversammlung vorschla-
gen. Die Wahl erfolgt geheim. Auf 
dem Stimmzettel sind alle von der 
Vollversammlung beschlossenen 
Sachbereiche und die Namen der 
Kandidatinnen bzw. Kandidaten für 
die Sprecherinnen bzw. Sprecher des 
jeweiligen Sachbereiches aufzufüh-
ren. Ein Stimmzettel ist ungültig, 
wenn für einen Sachbereich mehr als 
ein Name angekreuzt ist. Zu Spreche-
rinnen bzw. Sprechern für den jeweili-
gen Sachbereich ist die Kandidatin 
bzw. der Kandidat gewählt, die bzw. 
der im ersten oder zweiten Wahlgang 
die Mehrheit der Stimmen der anwe-
senden Mitglieder der Vollversamm-
lung erhalten hat. Sind weitere Wahl-
gänge erforderlich, so sind in diesen 
die Kandidatin bzw. der Kandidat ge-
wählt, die bzw. der die höchste Stim-
menzahl erhalten hat. 

(7) In begründeten Fällen kann der 
Hauptausschuss auf Vorschlag des 
Präsidiums bis zu drei Mitglieder des 
Zentralkomitees kooptieren, auch 
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wenn sich dadurch die Zahl von 35 
Mitgliedern um die Zahl der kooptier-
ten Mitglieder erhöht.  

(8) Scheidet ein von der Vollversamm-
lung gewähltes Mitglied oder eine
Sprecherin bzw. ein Sprecher wäh-
rend der Wahlperiode aus, so kann
der Hauptausschuss eine Nachfolge-
rin oder einen Nachfolger für den
Rest der Amtszeit aus der Mitte der
Vollversammlung kooptieren. Die Ko-
optation bedarf der Bestätigung
durch die nächste Vollversammlung.

§10 Präsidium
(1) Das Präsidium besteht aus der Präsi-

dentin bzw. dem Präsidenten, den vier
Vizepräsidentinnen bzw. Vizepräsi-
denten und der Generalsekretärin
bzw. dem Generalsekretär. Der Geist-
liche Assistent nimmt an den Sitzun-
gen des Präsidiums mit beratender
Stimme teil.

(2) Das Präsidium entscheidet in Fällen,
in denen die mit der Einberufung des
Hauptausschusses verbundenen Ver-
zögerungen einen nicht vertretbaren
Nachteil herbeiführen würde.

(3) Das Präsidium
a) beruft die Mitglieder der Arbeits-

kreise, die vom Hauptaus-
schuss für bestimmte Sachbe-
reiche eingerichtet werden. Die
Mitgliedschaft in einem Arbeits-
kreis setzt nicht die Mitglied-
schaft im ZdK voraus;

b) gibt den Arbeitskreisen Richtli-
nien für ihre Arbeit;

c) entscheidet über die Frage, ob
Vorlagen, die ein Arbeits-kreis
im Auftrag der Organe des Zent-
ralkomitees erstellt hat, zu veröf-
fentlichen sind, soweit das ent-
sprechende Organ dies nicht
selbst entschieden hat;

d) gibt der Generalsekretärin bzw.
dem Generalsekretär Weisun-
gen für ihre bzw. seine Arbeit
und entscheidet in Zweifelsfäl-
len über die Durchführung der
Arbeit;

§ 9 Präsidium
(3) Das Präsidium besteht aus dem*der Präsi-

dent*in, den drei Vizepräsident*innen und
dem*der Generalsekretär*in.

(4) Der*Die Präsident*in und die drei Vizeprä-
sident*innen werden von der Vollver-
sammlung aus ihrer Mitte für die Dauer 
von vier Jahren gewählt. Ihre Amtszeit en-
det mit der Neuwahl. Näheres regelt die 
Geschäftsordnung. 

(5) Das Präsidium entscheidet in Fällen, in de-
nen die mit der Einberufung des Hauptaus-
schusses verbundenen Verzögerungen ei-
nen nicht vertretbaren Nachteil herbeifüh-
ren würden.

(6) Das Präsidium
b) kann ad hoc-Arbeitskreise einset-

zen,
c) beruft die Mitglieder der ad hoc-Ar-

beitskreise und benennt weitere 
Mitglieder der Sachbereiche.

d) gibt den Sachbereichen Richtlinien

e)
für ihre Arbeit,
entscheidet über die Frage, ob 
Vorlagen der Sachbereiche und 
Gesprächskreise zu 
veröffentlichen sind, 

f) gibt dem*der Generalsekretär*in
Weisungen für seine*ihre Arbeit und
entscheidet in Zweifelsfällen über
die Durchführung der Arbeit
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e) bestellt auf Vorschlag der Gene-
ralsekretärin bzw. des General-
sekretärs die Referatsleiterinnen 
und Referatsleiter sowie die Re-
ferentinnen und Referenten. 

§ 11 Wahl des Präsidiums 
Die Präsidentin bzw. der Präsident und die 
vier Vizepräsidentinnen bzw. Vizepräsiden-
ten werden von der Vollversammlung aus 
ihrer Mitte für die Dauer von vier Jahren ge-
wählt. Ihre Amtszeit endet mit der Neuwahl. 
Die Wahl der Präsidentin bzw. des Präsiden-
ten wird durch die Deutsche Bischofskonfe-
renz bestätigt. Die Wahl der vier Vizepräsi-
dentinnen bzw. Vizepräsidenten erfolgt ge-
sondert in einem gemeinsamen Wahlgang. 
Für die Wahl können die Mitglieder des 
Zentralkomitees bis sechs Wochen vor der 
Vollversammlung, in der die Wahl erfolgen 
soll, dem Hauptausschuss Kandidatinnen 
und Kandidaten vorschlagen. Bei den Vor-
schlägen für die Wahl der vier Vizepräsiden-
tinnen bzw. Vizepräsidenten soll die Zusam-
mensetzung der Vollversammlung nach 
Möglichkeit berücksichtigt werden. Für die 
Wahl der Präsidentin bzw. des Präsidenten 
und der Vizepräsidentinnen bzw. Vizepräsi-
denten ist die Mehrheit der Stimmen der an-
wesenden Mitglieder erforderlich. Die Wahl 
der vier Vizepräsidentinnen bzw. Vizepräsi-
denten erfolgt durch Ankreuzen von Namen 
auf dem Stimmzettel, auf dem alle Kandida-
tinnen bzw. Kandidaten aufgeführt sind. Ein 
Stimmzettel ist ungültig, wenn auf ihm im 
ersten Wahlgang mehr als vier und weniger 
als drei Namen angekreuzt oder in den wei-
teren Wahlgängen mehr Namen als Kandi-
datinnen und Kandidaten noch zu wählen 
sind oder weniger Namen als drei Viertel der 
noch zu Wählenden angekreuzt sind. 

 

§ 12 Die Präsidentin bzw. der Präsident 
(1) Die Präsidentin bzw. der Präsident 

vertritt das Zentralkomitee und wird 
dabei von den Vizepräsidentinnen 
bzw. Vizepräsidenten unterstützt. 

(2) Sie bzw. er beruft und leitet die Sitzun-
gen der Vollversammlung, des Haupt-
ausschusses und des Präsidiums. 

(3) Die Präsidentin bzw. der Präsident 
kann sich durch eine Vizepräsidentin 

§ 10 Präsident*in  
(1) Der*Die Präsident*in vertritt das ZdK und 

wird dabei von den Mitgliedern des Präsi-
diums unterstützt. 

(2) Der*Die Präsident*in beruft, leitet und mo-
deriert die Sitzungen der Vollversamm-
lung, des Hauptausschusses und des Prä-
sidiums, sofern es keine externe Modera-
tion gibt. 

(3) Der*Die Präsident*in kann sich durch ein 
Präsidiumsmitglied vertreten lassen. 
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bzw. einen Vizepräsidenten vertreten 
lassen. 

(4) Die Präsidentin bzw. der Präsident 
schlägt dem Hauptausschuss die Ge-
neralsekretärin bzw. den Generalsek-
retär zur Bestellung vor. Sie bzw. er 
kann dem Hauptausschuss die Abbe-
rufung der Generalsekretärin bzw. des 
Generalsekretärs vorschlagen. 

(4) Der*Die Präsident*in schlägt dem Haupt-
ausschuss den*die Generalsekretär*in zur 
Bestellung vor. Der*Die Präsident*in kann 
dem Hauptausschuss die Abberufung 
des*der Generalsekretär*in vorschlagen. 
 

§ 13 Geistlicher Assistent 
(1) Mit Zustimmung des Hauptausschus-

ses bestellt die Deutsche Bischofs-
konferenz einen Geistlichen Assisten-
ten. Der Geistliche Assistent berät das 
Zentralkomitee in geistlichen und the-
ologischen Fragen. 

(2) Der Geistliche Assistent schlägt ge-
meinsam mit der Generalsekretärin 
bzw. dem Generalsekretär dem 
Hauptausschuss einen Priester zur 
Bestellung als Rektor vor. Die Bestel-
lung wird von der Deutschen Bi-
schofskonferenz bestätigt. 

§ 11 Kontaktbischof 
(1) Mit Zustimmung des Hauptausschus-
ses bestellt die Deutsche Bischofskonferenz 
einen Diözesanbischof als Kontaktbischof für 
das ZdK.  
(2) Aufgabe des Kontaktbischofs ist die 
Gewährleistung des Austausches zwischen 
den deutschen Bischöfen und dem ZdK. Der 
Kontaktbischof berät das ZdK und informiert 
die deutsche Bischofskonferenz über die Ar-
beit des ZdK 

§ 14 Generalsekretärin bzw. General-
sekretär  

(1) Die Generalsekretärin bzw. der Gene-
ralsekretär wird durch den Hauptaus-
schuss auf Vorschlag der Präsidentin 
bzw. des Präsidenten mit Zustim-
mung der Deutschen Bischofskonfe-
renz für acht Jahre bestellt. Wiederbe-
stellung ist möglich. Auf Vorschlag 
der Präsidentin bzw. des Präsidenten 
und mit dem Einverständnis der Gene-
ralsekretärin bzw. des Generalsekre-
tärs kann der Hauptausschuss im Falle 
der Wiederbestellung eine kürzere 
Amtszeit als acht Jahre beschließen. 
Die Generalsekretärin bzw. der Gene-
ralsekretär kann auf Vorschlag der 
Präsidentin bzw. des Präsidenten 
durch den Hauptausschuss vorzeitig 
abberufen werden. 

(2) Die Generalsekretärin bzw. der Gene-
ralsekretär führt die Aufgaben des 
Zentralkomitees gemäß § 2 des Sta-
tuts im Rahmen der Beschlüsse der 
Organe des Zentralkomitees eigenver-
antwortlich aus. Sie bzw. er ist für die 
Durchführung der Beschlüsse der Or-
gane, die Organisation des 

§ 12 Generalsekretär*in  
(1) Der*Die Generalsekretär*in führt die Auf-

gaben des ZdK gemäß § 2 ZdK-Statut im 
Rahmen der Beschlüsse der Organe des 
ZdK eigenverantwortlich aus. Er*Sie ist für 
die Durchführung der Beschlüsse der Or-
gane, die Organisation des Generalsekre-
tariats und die Erledigung der laufenden 
Geschäfte verantwortlich.  

(2) Der*Die Generalsekretär*in leitet das Ge-
neralsekretariat und erteilt die für die Ar-
beit des Generalsekretariats erforderli-
chen Weisungen. Der*Die Generalsekre-
tär*in ist zudem Geschäftsführer*in des 
ZdK e.V. 

(3) Die Wahl und Bestellung des*der General-
sekretär*in ist in der Geschäftsordnung 
geregelt 
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Generalsekretariats und die Erledi-
gung der laufenden Geschäfte verant-
wortlich. Sie bzw. er leitet das Gene-
ralsekretariat und erteilt die für die Ar-
beit des Generalsekretariats erforderli-
chen Weisungen. 

(3) Die Generalsekretärin bzw. der Gene-
ralsekretär schlägt dem Hauptaus-
schuss die Einrichtung der Referate 
und - gemeinsam mit dem Geistlichen 
Assistenten - die Bestellung des Rek-
tors vor. 

(4) Die Generalsekretärin bzw. der Gene-
ralsekretär schlägt dem Präsidium die 
Bestellung der Referatsleiterinnen und 
Referatsleiter und Referentinnen und 
Referenten vor. 

§ 15 Generalsekretariat 
(1) Das Generalsekretariat besteht aus 

der Generalsekretärin bzw. dem Gene-
ralsekretär, dem Rektor, den Referats-
leiterinnen und den Referatsleitern, 
Referentinnen und Referenten und 
weiteren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern. 

(2) In der Arbeit des Generalsekretariats 
nimmt der Rektor in besonderer 
Weise die geistlichen, theologischen 
und pastoralen Aufgaben wahr. 

 

§ 16 Sprecherinnen bzw. Sprecher 
(1) Die Sprecherinnen bzw. Sprecher für 

die von der Vollversammlung festge-
legten Sachbereiche werden von der 
Vollversammlung aus ihrer Mitte für 
die Dauer von vier Jahren gewählt. 
Wiederwahl ist möglich. Die Amtszeit 
endet mit der Neuwahl der Spreche-
rinnen bzw. Sprecher oder durch Ab-
wahl.  

(2) Die Sprecherinnen bzw. Sprecher ha-
ben die Aufgabe, in ihrem Sachbe-
reich die Organe des Zentralkomitees 
zu beraten und auf Beschluss der Or-
gane des Zentralkomitees unter Betei-
ligung des jeweiligen Arbeitskreises 
Vorlagen zu bestimmten Fragen zu er-
arbeiten. Die Sprecherinnen bzw. die 
Sprecher können dem Präsidium Vor-
schläge für die Berufung der Mitglie-
der ihrer Arbeitskreise machen. 

§ 13 Sprecher*innen 
(2) Die Sprecher*innen der Sachbereiche 

werden aus der Mitte der Vollver-
sammlung gewählt. Das konkrete 
Wahlverfahren regelt die Geschäfts-
ordnung. 

(3) Die Sprecher*innen stehen ihrem 
Sachbereich vor und haben die Auf-
gabe, mit ihrem Sachbereich die Or-
gane des ZdK zu beraten und auf Be-
schluss der Organe des ZdK oder auf 
Eigeninitiative Vorlagen zu bestimm-
ten Fragen zu erarbeiten. Näheres re-
gelt die Geschäftsordnung. 
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(3) Die Sprecherinnen bzw. Sprecher der 
Sachbereiche des Zentralkomitees 
können unter Beachtung der Richtli-
nien und Beschlüsse der Organe und 
in Abstimmung mit der Präsidentin 
bzw. dem Präsidenten Erklärungen 
und Stellungnahmen im Rahmen ihres 
Sachbereiches abgeben. Im Dialog 
mit den gesellschaftlichen Kräften 
leisten sie ihren Beitrag zu der Auf-
gabe, die Anliegen der Katholiken in 
der Öffentlichkeit zu vertreten 

§ 17 Arbeitskreise 
(1) Der Hauptausschuss richtet für die 

von der Vollversammlung beschlosse-
nen Sachbereiche Arbeitskreise ein. 
Dabei legt er fest, ob der jeweilige Ar-
beitskreis für die Dauer der Amtszeit 
des Hauptausschusses oder lediglich 
für ein befristetes Arbeitsvorhaben 
eingerichtet werden soll. 

(2) Die Sprecherin bzw. der Sprecher für 
den jeweiligen Sachbereich ist die 
Vorsitzende bzw. der Vorsitzende der 
für ihren bzw. seinen Sachbereich ein-
gerichteten Arbeitskreise. Sie bzw. er 
leitet die Sitzungen der Arbeitskreise 
und kann für den eigenen Sachbe-
reich die Erarbeitung von Vorlagen im 
Hauptausschuss beantragen. 

(3) Soweit von den Organen des Zentral-
komitees für den jeweiligen Sachbe-
reich des Arbeitskreises die Erarbei-
tung von Vorlagen beschlossen ist, 
hat die Sprecherin bzw. der Sprecher 
unter Beteiligung des Arbeitskreises 
diese zu erstellen und sie dem ent-
sprechenden Organ des Zentralkomi-
tees zuzuleiten. Für die Tätigkeit des 
Zentralkomitees kann der Arbeitskreis 
der Sprecherin bzw. dem Sprecher 
und dem Hauptausschuss Anregun-
gen geben und Vorschläge machen. 

 

§ 18 Übergangs- und Schlussbestim-
mungen  
(1) Anträge, die auf eine Änderung des 

Statuts zielen, sind als solche in der 
den Mitgliedern zugesandten Tages-
ordnung zu bezeichnen und bedürfen 
zu ihrer Annahme der 

§ 14 Übergangs- und Schlussbestimmun-
gen 

(1) Anträge, die auf eine Änderung des 
Statuts zielen, sind als solche in der Ta-
gesordnung der Vollversammlung zu 
bezeichnen und bedürfen zu ihrer An-
nahme die Zustimmung von zwei Drit-
teln der Mitglieder des ZdK.  
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Stimmenmehrheit der Mitglieder des 
Zentralkomitees. 

(2) Soweit keine besonderen Regelungen 
in diesem Statut getroffen sind, be-
dürfen alle sonstigen Beschlüsse wie 
auch die Wahlen der Stimmenmehr-
heit der anwesenden Mitglieder. 

(3) Dieses Statut tritt mit der Annahme 
durch die Vollversammlung und der 
Zustimmung durch die Deutsche Bi-
schofskonferenz in Kraft; dasselbe gilt 
für Änderungen des Statuts. 

(2) Soweit keine besonderen Regelungen 
in diesem Statut getroffen sind, bedür-
fen alle sonstigen Beschlüsse wie auch 
die Wahlen der Stimmenmehrheit der 
anwesenden Mitglieder. 

(3) Dieses Statut tritt mit der Annahme 
durch die Vollversammlung des ZdK 
und der Zustimmung durch die Deut-
sche Bischofskonferenz in Kraft; das-
selbe gilt für Änderungen des Statuts. 

(4) Für den Fall, dass die Deutsche Bi-
schofskonferenz Änderungen an Teilen 
des Statuts für erforderlich hält, beauf-
tragt die Vollversammlung den Haupt-
ausschuss, die geforderten Änderun-
gen des Statuts zu prüfen und ggf. zu 
beschließen sowie erforderliche Maß-
nahmen zu beauftragen. Der Beschluss 
der Änderungen durch den Hauptaus-
schuss bedarf einer Mehrheit von drei 
Vierteln der anwesenden stimmbe-
rechtigten Mitglieder. 

(5) Redaktionelle Änderungen am Statut 
kann das Präsidium allein vornehmen. 
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Geschäftsordnung 
 

Aktuelle Geschäftsordnung Vorschlag der Satzungskommission 
I. Vollversammlung  

§ 1 Sitz- und Stimmrecht  
(1) An der Vollversammlung nehmen die 

Mitglieder des Zentralkomitees mit 
Sitz und Stimme teil. Eine Vertretung 
ist ausgeschlossen. 

(2) Mit beratender Stimme nehmen an 
der Vollversammlung der Geistliche 
Assistent, der Rektor und die Referats-
leiterinnen und Referatsleiter teil. 

(3) Die Mitglieder der Arbeitskreise, so-
weit sie nicht Mitglieder des Zentralko-
mitees sind, werden dann zur Vollver-
sammlung eingeladen, wenn Vorlagen 
oder Fragen ihres Arbeitskreises auf 
der Tagesordnung der Vollversamm-
lung stehen. Bei der Beratung von Vor-
lagen oder Fragen, die ihren jeweiligen 
Arbeitskreis betreffen, nehmen sie mit 
beratender Stimme an der Vollver-
sammlung teil. 

(4) Das Präsidium kann Gäste zur Vollver-
sammlung einladen. 

I. Vollversammlung 
§ 1 Sitz- und Stimmrecht 
(1) An der Vollversammlung nehmen die Mit-

glieder des Zentralkomitees der deut-
schen Katholiken (im Folgenden: ZdK) mit 
Sitz und Stimme teil.  

(2) Die Berater*innen der Sachbereiche kön-
nen zu den Vollversammlungen eingela-
den werden, bei denen Fragen ihres 
Sachbereiches behandelt werden. Sie ha-
ben bei der Behandlung dieser Fragen be-
ratende Stimme. 

(3) Dem Kontaktbischof und dem*der Lei-
ter*in des Kommissariats der deutschen 
Bischöfe wird ein Gaststatus mit beraten-
der Stimme in der Vollversammlung ein-
geräumt. Gäste haben kein Stimmrecht; 
ihnen kann auf Vorschlag des Präsidiums 
oder des*der Präsident*in das Wort erteilt 
werden. 

(4) Das Präsidium kann weitere Gäste zur 
Vollversammlung einladen.  

(5) Die Vollversammlung tagt in der Regel 
medienöffentlich. Ausgewählte Tages-
ordnungspunkte können vor der Vollver-
sammlung durch Entscheidung des Präsi-
diums oder während der Vollversamm-
lung auf Antrag ohne Medienvertreter*in-
nen abgehalten werden.   

§ 2 Einberufung  
(1) Die Vollversammlung wird von der Prä-

sidentin bzw. dem Präsidenten einberu-
fen. Die Einberufung erfolgt schriftlich 
mindestens einen Monat vor dem Ter-
min der Vollversammlung. Die Vollver-
sammlung tagt in der Regel zweimal 
jährlich. Mit der Einberufung ist die vor-
läufige Tagesordnung bekanntzugeben.  

(2) Beschließt der Hauptausschuss oder 
verlangt ein Viertel der Mitglieder die 
Einberufung einer außerordentlichen 
Vollversammlung (§ 7 Abs. 3 des Sta-
tuts), so muss die Vollversammlung in-
nerhalb der nächsten sechs Wochen zu-
sammentreten. 

(3) Die Frist gilt als gewahrt, wenn die Ein-
berufungsschreiben den Poststempel 

§ 2 Einberufung 
(3) Die Vollversammlung wird von dem*der 

Präsident*in einberufen. Die Einberufung 
erfolgt schriftlich bzw. elektronisch min-
destens sechs Wochen vor dem Termin 
der Vollversammlung. Mit der Einberu-
fung ist die vorläufige Tagesordnung be-
kanntzugeben. 

(4) Beschließt der Hauptausschuss oder ver-
langt ein Viertel der Mitglieder die Einbe-
rufung einer außerordentlichen Vollver-
sammlung, so muss die Vollversammlung 
innerhalb der nächsten sechs Wochen zu-
sammentreten. 

(5) Die Frist gilt als gewahrt, wenn die Einbe-
rufungsschreiben das Datum spätestens 
vom Tage vor Beginn der Frist tragen. 
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spätestens vom Tage vor Beginn der 
Frist tragen. 

 

(6) Es ist möglich, dass die Vollversammlung 
digital zusammenkommt und ihre Be-
schlüsse fasst. 

§ 4 Tagesordnung 
(1) Die Tagesordnung wird vom Haupt-

ausschuss vorgeschlagen. Sie wird 
zum Beginn der Vollversammlung von 
dieser beschlossen. 

(2) In die Tagesordnung sind Anträge, die 
fristgerecht beim Generalsekretariat 
des Zentralkomitees der deutschen 
Katholiken eingegangen sind, aufzu-
nehmen. Initiativanträge, die nicht in 
der in § 3 Abs. 2 vorgesehenen Frist 
beim Generalsekretariat des Zentralko-
mitees eingegangen sind, müssen in 
die Tagesordnung aufgenommen wer-
den, wenn dies die Mehrheit der an-
wesenden Mitglieder der Vollver-
sammlung beschließt. 

§ 3 Tagesordnung 
(1) Die Tagesordnung wird vom Hauptaus-

schuss vorgeschlagen. Sie wird zum Be-
ginn der Vollversammlung von dieser be-
schlossen. 

(2) In die Tagesordnung sind Anträge, die 
fristgerecht bei dem*der Generalsekre-
tär*in eingegangen sind, aufzunehmen. 
Initiativanträge (§ 4 Abs. 5 ZdK-GO) müs-
sen in die Tagesordnung aufgenommen 
werden, wenn dies die Mehrheit der an-
wesenden Mitglieder der Vollversamm-
lung beschließt. 

(3) Die Vollversammlung tagt öffentlich. 
Ausgewählte Tagesordnungspunkte kön-
nen vor der Vollversammlung durch Ent-
scheidung des Präsidiums oder während 
der Vollversammlung auf Antrag ohne 
die Öffentlichkeit abgehalten werden.  

 
§ 3 Anträge 
(1) Anträge an die Vollversammlung kön-

nen von jedem Mitglied des Zentralko-
mitees, vom Präsidium, vom Haupt-
ausschuss und vom Geistlichen Assis-
tenten gestellt werden. 

(2) Anträge an die Vollversammlung müs-
sen spätestens zwei Wochen vor Be-
ginn der Vollversammlung schriftlich 
beim Generalsekretär des Zentralkomi-
tees eingehen. Die Frist gilt als ge-
wahrt, wenn der Brief, mit dem der 
Antrag übersandt wird, den Poststem-
pel bzw. das Telefax- bzw. Maildatum 
spätestens vom Tage vor Beginn der 
Frist trägt. Sie sind unverzüglich den 
Mitgliedern mitzuteilen. 

(3) Das Präsidium kann zu jedem Be-
schlusstext, der in der Vollversamm-
lung beraten werden soll, eine An-
tragskommission mit mindestens drei 
und höchstens fünf Mitgliedern beru-
fen. 

(4) Initiativanträge müssen durch die An-
tragsteller vor Beschlussfassung über 
die Tagesordnung der Vollversamm-
lung vorgelegt werden. Über die Auf-
nahme des Initiativantrags entscheidet 

§ 4 Anträge 
(7) Anträge an die Vollversammlung kön-

nen von jedem Mitglied des ZdK, vom 
Präsidium und vom Hauptausschuss 
gestellt werden. 

(8) Anträge an die Vollversammlung 
müssen spätestens vier Wochen vor 
Beginn der Vollversammlung schrift-
lich (per Post oder elektronisch) bei 
der*beim Generalsekretär*in einge-
hen. Die Frist gilt als gewahrt, wenn 
der Brief, mit dem der Antrag über-
sandt wird, den Poststempel bzw. das 
Maildatum vom Tag der Frist trägt. Sie 
sind unverzüglich den Mitgliedern 
mitzuteilen. 

(9) Das Präsidium kann zu jedem Antrag, 
der in der Vollversammlung beraten 
werden soll, eine Antragskommission 
mit mindestens drei und höchstens 
fünf Mitgliedern berufen. Unter den 
Mitgliedern in der Antragskommis-
sion soll ein Mitglied der Antragsstel-
lenden sein.  

(10) Änderungsanträge können 
von allen Mitgliedern des ZdK einge-
bracht werden. Sie sind bis 14 Tage 
vor der Vollversammlung schriftlich 
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die Vollversammlung. Nach der Be-
schlussfassung über die Tagesord-
nung zu Beginn der Vollversammlung 
sind weitere Anträge nicht mehr zuläs-
sig. 

(5) Zusatz- oder Änderungsanträge sind 
schriftlich zu stellen. Für sie gilt nicht 
die in Abs.2 genannte Frist. Sie kön-
nen auch noch im Verlauf der Vollver-
sammlung gestellt werden. 

 

bei dem*der Generalsekretär*in einzu-
reichen.  

(11) Ein Initiativantrag kann nach 
dem regulären Ende der Antragsfrist 
eingereicht werden. Er ist nur zuläs-
sig, sofern er ein Thema aufgreift, wel-
ches vor Ende der regulären Antrags-
frist noch nicht absehbar war. Initia-
tivanträge müssen durch den*die An-
tragsteller*in vor Beschlussfassung 
über die Tagesordnung der Vollver-
sammlung vorgelegt werden. Über 
die Aufnahme des Initiativantrags ent-
scheidet die Vollversammlung. Nach 
der Beschlussfassung über die Tages-
ordnung der Vollversammlung sind 
weitere Anträge nicht mehr zulässig.  

§ 5 Leitung der Vollversammlung  
(1) Die Präsidentin bzw. der Präsident er-

öffnet, leitet und schließt die Vollver-
sammlung. 

(2) Die Präsidentin bzw. der Präsident 
kann die Leitung der Vollversammlung 
einer Vizepräsidentin oder einem Vize-
präsidenten übertragen. Sie bzw. er 
muss dies bei Beratungspunkten tun, 
bei denen sie bzw. er die Berichterstat-
tung übernommen hat oder die ihre 
bzw. seine Amtsführung betreffen. 

(3) Zu Beginn der Vollversammlung stellt 
die Präsidentin bzw. der Präsident die 
Beschlussfähigkeit fest. Die Vollver-
sammlung ist beschlussfähig, wenn 
mehr als die Hälfte der Mitglieder des 
Zentralkomitees anwesend ist. Die ein-
mal festgestellte Beschlussfähigkeit 
bleibt bis zum Ende der Vollversamm-
lung erhalten. 

§ 5 Leitung der Vollversammlung 
(1) Der*Die Präsident*in eröffnet, leitet und 

schließt die Vollversammlung. 
(2) Der*Die Präsident*in kann die Moderation 

der Vollversammlung einem Präsidiums-
mitglied oder einer externen Moderation 
übertragen. Der*Die Präsident*in muss 
dies bei Beratungspunkten tun, bei denen 
er*sie die Berichterstattung übernommen 
hat oder die seine*ihre Amtsführung be-
treffen. 

(3) Zu Beginn der Vollversammlung stellt 
der*die Präsident*in die Beschlussfähig-
keit fest. Die Vollversammlung ist be-
schlussfähig, wenn mehr als die Hälfte 
der Mitglieder des ZdK anwesend ist. Die 
einmal festgestellte Beschlussfähigkeit 
bleibt bis zum Ende der Vollversammlung 
erhalten. 

§ 6 Beratung in der Vollversammlung  
(1) Die Präsidentin bzw. der Präsident ruft 

die Beratung der einzelnen Tages- ord-
nungspunkte auf. 

(2) Die Wortmeldungen erfolgen zu be-
stimmten Tagesordnungspunkten und 
innerhalb des Tagesordnungspunktes 
zur Generaldebatte und zu bestimm-
ten Sachbereichen. Sie sind schriftlich 
abzugeben. Die Präsidentin bzw. der 
Präsident kann von dem Erfordernis 
der schriftlichen Wortmeldung abse-
hen. 

§ 6 Beratung in der Vollversammlung 
(8) Der*Die Präsident*in oder eine in §5 (2) 

genannte Person ruft die Beratung der 
einzelnen Tagesordnungspunkte auf. 

(9) Die Wortmeldungen erfolgen zu be-
stimmten Tagesordnungspunkten und in-
nerhalb des Tagesordnungspunktes zur 
Generaldebatte und zu bestimmten 
Sachthemen.  

(10) Die Reihenfolge der Wortmeldungen 
bestimmt sich innerhalb eines Tagesord-
nungspunktes in der Regel nach ihrem 
Eingang bei der Sitzungsleitung.  
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(3) Die Reihenfolge der Wortmeldungen 
bestimmt sich innerhalb eines Tages-
ordnungspunktes in der Regel nach ih-
rem Eingang bei der Präsidentin bzw. 
dem Präsidenten. Die Präsidentin bzw. 
der Präsident kann die Wortmeldun-
gen nach Stichworten ordnen. 

a) Durch Anträge zur Geschäftsordnung 
wird die Redeliste unterbrochen. Diese 
Anträge sind sofort zu behandeln. 

b) Äußerungen und Anträge zur Ge-
schäftsordnung dürfen sich nur mit 
dem Gang der Verhandlungen befas-
sen. Zulässig sind: 

1. Antrag auf Schluss der Debatte und 
sofortige Abstimmung, 

2. Antrag auf Schließung der Redeliste, 
3. Antrag auf Beschränkung der Rede-

zeit, 
4. Antrag auf Vertagung, 
5. Antrag auf Unterbrechung der Sit-

zung, 
6. Antrag auf Übergang zum nächsten 

Tagesordnungspunkt, 
7. Antrag auf Wiederholung der Abstim-

mung, 
8. Hinweis zur Geschäftsordnung und  
9. Antrag auf Nichtbefassung. 
c) Erhebt sich bei einem Antrag zur Ge-

schäftsordnung kein Widerspruch, ist 
der Antrag angenommen. Andernfalls 
ist nach Anhören einer Gegenrede so-
fort abzustimmen. 

d) Von den Vorschriften dieser Ge-
schäftsordnung kann abgewichen 
werden, wenn mehr als zwei Drittel 
der anwesenden Mitglieder der Voll-
versammlung zustimmen. 

e) Das Wort zu einer persönlichen Erklä-
rung wird nur am Ende eines Tages-
ordnungspunktes, spätestens aber am 
Ende des betreffenden Sitzungstages, 
erteilt. 

(4) Den Mitgliedern des Präsidiums, dem 
Geistlichen Assistenten und der jewei-
ligen Berichterstatterin oder Antrag-
stellerin bzw. dem jeweiligen Bericht-
erstatter oder Antragsteller ist auf ihr 
bzw. sein Verlangen jederzeit das 
Wort zu erteilen. Haben mehrere Mit-
glieder einen Antrag gestellt, so haben  

a) Durch Anträge zur Geschäftsord-
nung wird die Redeliste unterbro-
chen. Diese Anträge sind sofort zu 
behandeln. 

b) Äußerungen und Anträge zur Ge-
schäftsordnung dürfen sich nur 
mit dem Gang der Verhandlungen 
befassen. Zulässig sind: 

10. Antrag auf Schluss der Debatte 
und sofortige Abstimmung, 

11. Antrag auf Schließung der Rede-
liste, 

12. Antrag auf Beschränkung der 
Redezeit, 

13. Antrag auf Vertagung, 
14. Antrag auf Unterbrechung der 

Sitzung, 
15. Antrag auf Übergang zum nächs-

ten Tagesordnungspunkt, 
16. Antrag auf Wiederholung der 

Abstimmung, 
17. Antrag auf Nichtbefassung. 
18. Antrag auf Verweis an einen 

Sachbereich oder einen ad hoc 
Arbeitskreis 

c) Erhebt sich bei einem Antrag zur 
Geschäftsordnung kein Wider-
spruch, ist der Antrag angenom-
men. Andernfalls ist nach Anhö-
ren einer Gegenrede sofort abzu-
stimmen. 

d) Von den Vorschriften dieser Ge-
schäftsordnung kann abgewi-
chen werden, wenn mehr als 
zwei Drittel der anwesenden Mit-
glieder der Vollversammlung zu-
stimmen. 

(11) Den Mitgliedern des Präsidiums und 
der*des jeweiligen Berichterstatter*in ist 
auf sein*ihr Verlangen jederzeit das Wort 
zu erteilen. Haben mehrere Mitglieder ei-
nen Antrag gestellt, so haben sie zu be-
stimmen, welchem Mitglied das Wort als 
Antragsteller*in außerhalb der Reihe der 
Wortmeldungen erteilt werden soll.  

(12) Die Redezeit kann durch die Leitung 
der Versammlung beschränkt werden. 
Der*Die Präsident*in kann das Wort ent-
ziehen. Erhebt sich dagegen Wider-
spruch, so entscheidet die Vollversamm-
lung ohne Debatte. 
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sie zu bestimmen, welchem Mitglied das 
Wort als Antragstellerin bzw. Antrag-
steller außerhalb der Reihe der Wort-
meldungen erteilt werden soll. Wird 
eine solche Bestimmung nicht getrof-
fen, so erhalten alle Antragsteller das 
Wort in der Reihenfolge der Wortmel-
dungen. 

(5) Die Präsidentin bzw. der Präsident, der 
die Versammlung leitet, kann die Re-
dezeit beschränken. Auf einen ent-
sprechenden Antrag zur Geschäfts-
ordnung kann die Vollversammlung 
die Beschränkung der Redezeit be-
schließen oder die von der Präsidentin 
bzw. dem Präsidenten angeordnete 
Beschränkung aufheben oder abän-
dern. Die Präsidentin bzw. der Präsi-
dent kann das Wort entziehen. Erhebt 
sich dagegen Widerspruch, so ent-
scheidet die Vollversammlung ohne 
Debatte. 

(6) Zur Beratung aktueller Fragen kann die 
Vollversammlung Ausschüsse bilden, 
die ihre Arbeitsergebnisse der Vollver-
sammlung zur Entscheidung vorzule-
gen haben (§ 7 Abs. 6 des Statuts). 

(13) Alle Anträge werden, sobald sie auf-
gerufen sind, zunächst begründet. Die 
Antrags-kommissionen und das Präsi-
dium können vorschlagen, mehrere An-
träge gemein-sam behandelt, beraten 
und abgestimmt werden. 

(14) Über die Anträge ist in folgender Rei-
henfolge abzustimmen: 
1. Weitergehende Anträge 
2. weitestgehender Änderungsantrag 
3. übrige Änderungsanträge  
Dabei wird jeweils über das Votum der 
Antragskommission abgestimmt. 

 

§ 7 Beschlussfassung 
(1) Die Abstimmung über Anträge erfolgt 

in der Regel durch Handzeichen. Bei 
ihr wird von der Präsidentin bzw. dem 
Präsidenten gefragt: "Wer ist dafür?", 
"Wer ist dagegen?", "Wer enthält 
sich?". Wenn mindestens ein Zehntel 
der anwesenden Mitglieder dies ver-
langt, ist geheim abzustimmen. Die 
Präsidentin bzw. der Präsident kann 
geheime Abstimmung anordnen. 

(2) Vor der Abstimmung über einen An-
trag ist zunächst über die hierzu ge-
stellten Änderungs- und Zusatzan-
träge zu beschließen. Hierzu gibt die 
vom Präsidium gebildete Antrags-
kommission Beschlussempfehlungen, 
über die zunächst abgestimmt wird. 
Soweit sich aus dem Statut oder die-
ser Geschäftsordnung nichts anderes 
ergibt, ist es sowohl für die Zusatz- 
und Änderungsanträge als auch für 
die Annahme eines Antrags die Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen 

§ 7 Beschlussfassung 
(2) Abstimmungen erfolgen in der Regel 

durch Handzeichen. Die Abstimmung 
kann auch digital erfolgen. 

(3) Wenn mindestens ein Zehntel der an-
wesenden Mitglieder dies verlangt, ist 
geheim abzustimmen. 

(4) Vor der Abstimmung über einen Antrag 
ist zunächst über die hierzu gestellten Än-
derungsanträge zu beschließen. Sollte 
eine Antragskommission gebildet worden 
sein, gibt diese Beschlussempfehlungen 
ab, über die abgestimmt werden. Be-
schlussempfehlungen, die die Zustim-
mung der Antragssteller*innen erhalten, 
werden nicht separat abgestimmt. 

(5) Soweit sich aus dem ZdK-Statut oder die-
ser Geschäftsordnung nichts anderes 
ergibt, ist für die Änderungsanträge und 
für die Annahme eines Antrags die Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen erforder-
lich. Enthaltungen werden als nicht abge-
gebene Stimmen gewertet. Bei Stimmen-
gleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 
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erforderlich. Enthaltungen werden als 
nicht abgegebene Stimmen gewertet. 
Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag 
als abgelehnt. Besteht Unklarheit 
über das Abstimmungsergebnis, so 
wird die Abstimmung wiederholt. 

Besteht Unklarheit über das Abstim-
mungsergebnis, so wird die Abstimmung 
wiederholt. 

 

 § 8 Beschlüsse, Erklärungen und Stel-
lungnahmen 

(1) Anträge, die von einzelnen Mitgliedern 
des ZdK an die Vollversammlung erge-
hen, werden als Beschluss verabschie-
det. 

(2) Erklärungen sind Texte aus einem Sach-
bereich, einem ad-hoc Arbeitskreis, dem 
Präsidium oder dem Hauptausschuss, 
die eine größere Linie abbilden und die 
auf Auftrag oder durch Eigeninitiative 
erstellt wurden. Sie werden zunächst in 
einem weiteren Organ bearbeitet, bevor 
sie von den Organen gem. §6 (1) a)-c) 
Statut des ZdK verabschiedet werden 
können.  

(3) Das Präsidium kann darüber hinaus Po-
sitionierungen abgeben.  

 
§ 8 Wahl der Mitglieder des Zentralko-

mitees gem. § 3 Abs. 1 e) des Sta-
tuts  

(1) Für die nach § 3 Abs. 1 e ) des Statuts 
zu wählenden Mitglieder können die 
Mitglieder des Zentralkomitees bis 
sechs Wochen vor Beginn der Vollver-
sammlung, in der die Wahl erfolgen 
soll, Kandidatinnen und Kandidaten 
vorschlagen. Eine entsprechende Auf-
forderung erfolgt mindestens einen 
Monat vor dem Ende der Frist zur Ein-
reichung von Wahlvorschlägen. 

(2) Der Hauptausschuss kann auch nach 
Ablauf der Frist des Abs.l eigene Wahl-
vorschläge machen. Er erstellt auf-
grund der Vorschläge als Wahlkom-
mission die Liste der Kandidatinnen 
und Kandidaten. Die Generalsekretärin 
bzw. der Generalsekretär klärt die Be-
reitschaft der vorgeschlagenen Per-
sönlichkeiten zur Kandidatur. Die Na-
men der vorgeschlagenen Persönlich-
keiten, die zur Kandidatur bereit sind, 
werden auf einem gemeinsamen 
Wahlzettel aufgeführt. 

§ 9 Wahl der Mitglieder des Zentralko-
mitees gem. § 3 Abs. 1 c) des Sta-
tuts  

(8) Jedes Mitglied kann bis sechs Wochen 
vor der Wahl Kandidat*innen für die 
Mitglieder nach §3 c) bei dem*der Ge-
neralsekretär*in vorschlagen. Mindes-
tens vier Wochen vor Ablauf dieser Frist 
muss die Aufforderung zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen erfolgt sein. 

(9) Der Hauptausschuss erstellt aufgrund 
der Vorschläge als Wahlkommission 
die Liste der Kandidat*innen. Der*Die 
Generalsekretär*in klärt die Bereitschaft 
der vorgeschlagenen Persönlichkeiten 
zur Kandidatur. Die Namen der vorge-
schlagenen Persönlichkeiten, die zur 
Kandidatur bereit sind, werden auf ei-
nem gemeinsamen Wahlzettel aufge-
führt. 

(10) Die Mitglieder nach §3 c) werden für 
die Dauer von vier Jahren gewählt.  

(11) Die Wahl erfolgt geheim.  
(12) Im ersten Wahlgang gewählt sind die-

jenigen Kandidat*innen, die die Mehr-
heit der Stimmen der anwesenden 
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(3) Die Vollversammlung wählt bis zu 45 
Persönlichkeiten aus dem öffentlichen 
und kirchlichen Leben als weitere Mit-
glieder (§ 3 Abs. l e) des Statuts) für die 
Dauer von vier Jahren. Vor Eintritt in 
den ersten Wahlgang legt die Vollver-
sammlung auf Vorschlag des Haupt-
ausschusses die Zahl der zu wählen-
den Persönlichkeiten fest. 

(4) Die Wahl erfolgt geheim durch An-
kreuzen von Namen auf dem Stimm-
zettel, auf dem alle Kandidatinnen und 
Kandidaten aufgeführt sind. Ein 
Stimmzettel ist ungültig, wenn auf ihm 
mehr Namen, als Kandidatinnen und 
Kandidaten in dem betreffenden 
Wahlgang zu wählen sind, oder wenn 
auf ihm weniger Namen als drei Viertel 
der zu wählenden Kandidatinnen und 
Kandidaten angekreuzt sind. Dies gilt 
sowohl für den ersten Wahlgang als 
auch für den zweiten Wahlgang 

(5) Im ersten Wahlgang gewählt sind die-
jenigen Kandidatinnen und Kandida-
ten, die die Mehrheit der Stimmen der 
anwesenden Mitglieder erhalten ha-
ben. Erhalten im ersten Wahlgang 
mehr Kandidatinnen und Kandidaten, 
als zu wählen sind, die Mehrheit der 
Stimmen der anwesenden Mitglieder, 
so sind bis zur Anzahl der zu wählen-
den Mitglieder diejenigen Kandidatin-
nen und Kandidaten gewählt, die die 
meisten Stimmen erhalten haben. 
Sind im ersten Wahlgang nicht alle zu 
wählenden Mitglieder gewählt, findet 
ein zweiter Wahlgang statt. Mit dem 
zweiten Wahlgang sind dann bis zur 
Anzahl der zu wählenden Mitglieder 
diejenigen Kandidatinnen und Kandi-
daten gewählt, die die meisten Stim-
men erhalten haben. Haben zwei oder 
mehr Kandidatinnen und Kandidaten 
die gleiche Stimmzahl erhalten und 
würde die Wahl dieser Kandidatinnen 
und Kandidaten die von der Vollver-
sammlung festgelegte Anzahl der zu 
wählenden Persönlichkeiten überstei-
gen, so findet zwischen den Kandida-
tinnen und Kandidaten mit gleicher 
Stimmzahl eine Stichwahl statt. Vor 

Mitglieder erhalten haben. Erhalten im 
ersten Wahlgang mehr Kandidat*innen, 
als zu wählen sind, die Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen, so sind bis zur 
Anzahl der zu wählenden Mitglieder 
diejenigen Kandidat*innen gewählt, die 
die meisten Stimmen erhalten haben. 
Sind im ersten Wahlgang nicht alle zu 
wählenden Mitglieder gewählt, findet 
ein zweiter Wahlgang statt. Mit dem 
zweiten Wahlgang sind dann bis zur 
Anzahl der zu wählenden Mitglieder 
diejenigen Kandidat*innen gewählt, die 
die meisten Stimmen erhalten haben. 
Haben zwei oder mehr Kandidat*innen 
die gleiche Stimmzahl erhalten und 
würde die Wahl dieser Kandidat*innen 
die von der Vollversammlung festge-
legte Anzahl der zu wählenden Persön-
lichkeiten übersteigen, so findet zwi-
schen den Kandidat*innen mit gleicher 
Stimmenzahl eine Stichwahl statt. Vor 
dem zweiten Wahlgang gibt der*die 
Präsident*in bekannt, wie viele Kandi-
dat*innen noch zu wählen sind. 

(13) Eine Stimme ist ungültig, wenn mehr 
Namen genannt sind, als Kandidat*in-
nen in dem betreffenden Wahlgang zu 
wählen sind. Dies gilt sowohl für den 
ersten Wahlgang als auch für den zwei-
ten Wahlgang. 

(14) Scheiden vor Ablauf der Wahlperiode 
nach § 3 c) gewählte Mitglieder des 
Zentralkomitees aus, rücken die bei der 
letzten Wahl nach § 3 Abs. 1 c) unterle-
genen Kandidat*innen in der Reihen-
folge der Stimmenzahl, die auf sie ent-
fallen sind, für die Dauer der laufenden 
Wahlperiode in das ZdK nach. 
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dem zweiten Wahlgang gibt die Präsi-
dentin bzw. der Präsident bekannt, 
wieviele Kandidatinnen und Kandida-
ten noch zu wählen sind. 

(6) Hat die Vollversammlung eine niedri-
gere Zahl als 45 festgelegt, so kann bei 
Bedarf, auf Vorschlag des Präsidiums, 
für den Rest der laufenden Amtszeit 
eine Ergänzungswahl vorgenommen 
werden. Scheiden vor Ablauf der 
Wahlperiode nach § 3 Abs. 1 e) ge-
wählte Mitglieder des Zentralkomitees 
gem. § 3 Abs. 1 e) aus, rücken die bei 
der letzten Wahl nach § 3 Abs. 1 e) un-
terlegenen Kandidatinnen und Kandi-
daten in der Reihenfolge der Stimmen-
zahl, die auf sie entfallen sind, für die 
Dauer der laufenden Wahlperiode in 
das ZdK nach. 

§9 Wahl des Hauptausschusses 
(6) Unter den 15 von der Vollversamm-

lung zu wählenden Mitgliedern des 
Hauptausschusses (§ 8 Abs. 1 des Sta-
tuts) müssen mindestens sieben 
Frauen und sieben Männer sein. Für 
diese Wahl des Hauptausschusses 
kann jedes Mitglied des Zentralkomi-
tees Wahlvorschläge machen. Die 
Wahlvorschläge sollen bis einen Mo-
nat vor Beginn der Vollversammlung, 
in der die Wahl stattfindet, beim Gene-
ralsekretariat des Zentralkomitees ein-
gereicht werden. Eine entsprechende 
Aufforderung ist mindestens zwei Mo-
nate vor Beginn der Vollversammlung, 
in der die Wahl stattfinden soll, an die 
Mitglieder zu richten. Die Generalsek-
retärin bzw. der Generalsekretär klärt 
die Bereitschaft der vorgeschlagenen 
Persönlichkeiten zur Kandidatur. 

(7) Das Präsidium kann eigene Wahlvor-
schläge machen. Es soll die Vor-
schläge für die Wahl der Mitglieder 
des Hauptausschusses insbesondere 
dann durch eigene Vorschläge ergän-
zen, wenn die eingegangenen Wahl-
vorschläge die Zusammensetzung der 
Vollversammlung nicht hinreichend 
berücksichtigen (§ 9 Abs. 1 des Sta-
tuts). 

§ 10 Wahl des Hauptausschusses 
(8) Jedes Mitglied kann bis sechs Wochen 

vor der Wahl Kandidat*innen für den 
Hauptausschuss bei dem*der General-
sekretär*in vorschlagen. Eine Selbstbe-
werbung ist nicht möglich. Mindestens 
vier Wochen vor Ablauf dieser Frist 
muss die Aufforderung zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen erfolgt sein. Un-
ter den 15 von der Vollversammlung zu 
wählenden Mitgliedern des Hauptaus-
schusses (§ 8 Abs. 1 des Statuts) müs-
sen mindestens sieben Frauen und sie-
ben Männer sein. Der*Die Generalsek-
retär*in klärt die Bereitschaft der vorge-
schlagenen Mitglieder zur Kandidatur. 

(9) Die Wahl erfolgt geheim. Sie kann auch 
digital erfolgen.  

(10) Gewählt sind im ersten oder zweiten 
Wahlgang die Kandidat*innen, die die 
Mehrheit der Stimmen der anwesen-
den Mitglieder erhalten. Haben in ei-
nem dieser Wahlgänge mehr Kandi-
dat*innen, als zu wählen sind, diese 
Mehrheit erhalten, so sind bis zum Er-
reichen der Zahl 15 die Kandidat*innen 
und Kandidaten in der Reihenfolge der 
Stimmenzahl gewählt, wobei die Be-
stimmung zu beachten ist, dass min-
destens 7 Frauen und mindestens 7 
Männer zu wählen sind. In einem 
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(8) Die Namen der vorgeschlagenen Kan-
didatinnen und Kandidaten, die zur 
Kandidatur bereit sind, werden auf ei-
nem gemeinsamen Wahlzettel aufge-
führt, der bis zur Schließung der Liste 
der Kandidatinnen und Kandidaten er-
gänzt werden kann. Auch ergänzend 
vorgeschlagene Kandidatinnen und 
Kandidaten können nur gewählt wer-
den, wenn sie gegenüber der Gene-
ralsekretärin bzw. dem Generalsekre-
tär ihre Bereitschaft zur Kandidatur er-
klärt haben. Die Wahl erfolgt geheim 
durch Ankreuzen von Namen auf dem 
Stimmzettel, auf dem alle Kandidatin-
nen und Kandidaten aufgeführt sind. 
Vor jedem Wahlgang gibt die Präsi-
dentin bzw. der Präsident bekannt, 
wieviele Kandidatinnen und Kandida-
ten bzw. wieviele Frauen und Männer 
unter Beachtung von Abs. 1 mindes-
tens noch zu wählen sind. Ein Stimm-
zettel ist ungültig, wenn auf ihm im 
ersten Wahlgang mehr als 15 oder 
weniger als 12 Namen oder in den 
weiteren Wahlgängen mehr Namen 
von Kandidatinnen und Kandidaten, 
die noch zu wählen sind oder weniger 
Namen als drei Viertel der noch zu 
wählenden Kandidatinnen und Kandi-
daten angekreuzt sind. Ein Stimmzet-
tel ist ebenso ungültig, wenn die für 
den jeweiligen Wahlgang erforderli-
che Mindestzahl an Frauen und Män-
nern nicht angekreuzt ist. Vor jedem 
Wahlgang gibt die Präsidentin bzw. 
der Präsident bekannt, wieviele Kan-
didatinnen und Kandidaten noch zu 
wählen und wie viele Namen dement-
sprechend mindestens anzukreuzen 
sind, wenn der Wahlzettel gültig sein 
soll. 

(9) Gewählt sind im ersten oder zweiten 
Wahlgang die Kandidatinnen und 
Kandidaten, die die Mehrheit der 
Stimmen der anwesenden Mitglieder 
erhalten haben. Haben in einem die-
ser Wahlgänge mehr Kandidatinnen 
und Kandidaten, als zu wählen sind, 
diese Mehrheit erhalten, so sind bis 
zum Erreichen der Zahl 15 die 

dritten Wahlgang sind unter Beachtung 
der Gender-Quote diejenigen Kandi-
dat*innen gewählt, die bis zum Errei-
chen der Zahl 15 die meisten Stimmen 
erhalten haben. Haben zwei oder mehr 
Kandidat*innen die gleiche Stimmen-
zahl erhalten und würde die Wahl die-
ser Kandidat*innen die Anzahl von 15 
Mitgliedern übersteigen, so findet zwi-
schen den Kandidat*innen mit gleicher 
Stimmenzahl eine Stichwahl statt. 

(11) Eine Stimme ist ungültig, wenn mehr 
Namen angekreuzt sind, als Kandi-
dat*innen zu wählen sind.  

(12) Vor jedem Wahlgang gibt die Sitzungs-
leitung bekannt, wie viele Kandidat*in-
nen bzw. wie viele Frauen und Männer 
mindestens noch zu wählen sind.  

(13) Scheidet ein von der Vollversammlung 
gewähltes Mitglied während der Wahl-
periode aus, so kann der Hauptaus-
schuss eine*n Nachfolger*in für den 
Rest der Amtszeit aus der Mitte der 
Vollversammlung wählen. Die Wahl 
muss von der Vollversammlung bestä-
tigt werden.    
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Kandidatinnen und Kandidaten in der 
Reihenfolge der erhaltenen Stimmen-
zahl gewählt. In den ggf. erforderli-
chen weiteren Wahlgängen sind die-
jenigen Kandidatinnen und Kandida-
ten gewählt, die bis zum Erreichen 
der Zahl 15 die meisten Stimmen er-
halten haben. Haben zwei oder mehr 
Kandidatinnen und Kandidaten die 
gleiche Stimmenzahl erhalten und 
würde die Wahl dieser Kandidatinnen 
und Kandidaten die Anzahl von 15 
Mitgliedern übersteigen, so findet 
zwischen den Kandidatinnen und 
Kandidaten mit gleicher Stimmenzahl 
eine Stichwahl statt.  

(10) Scheidet ein Mitglied des Hauptaus-
schusses während der Wahlperiode 
aus, so kann der Hauptausschuss für 
den Rest der Amtszeit ein Mitglied ko-
optieren. Die Kooptation ist in der 
nächsten Vollversammlung durch 
diese zu bestätigen (§ 9 Abs. 4 des 
Statuts). Bei Ergänzungs- und Nach-
wahlen endet die Amtszeit mit der der 
übrigen Mitglieder des Hauptaus-
schusses. 

§ 10 Wahl des Präsidiums 
(7) Wahlvorschläge für das Amt der Präsi-

dentin bzw. des Präsidenten und der 
vier Vizepräsidentinnen bzw. Vizeprä-
sidenten (§ 11 des Statuts) können bis 
sechs Wochen vor Beginn der Vollver-
sammlung, in der die Wahl stattfindet, 
von jedem Mitglied des Zentralkomi-
tees beim Generalsekretariat des Zent-
ralkomitees eingereicht werden. Eine 
entsprechende Aufforderung erfolgt 
mindestens einen Monat vor dem 
Ende der Frist zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen. 

(8) Der Hauptausschuss kann auch nach 
Ablauf der Frist des Abs. 1 eigene 
Wahlvorschläge machen. Er soll die 
Vorschläge für die Wahl der Vizepräsi-
dentinnen bzw. Vizepräsidenten insbe-
sondere dann durch eigene Vor-
schläge ergänzen, wenn durch die bis 
zum Ablauf der Frist des Abs. 1 vorge-
schlagenen Kandidatinnen und Kandi-
daten die Zusammensetzung der 

§ 11 Wahl des Präsidiums 
(7) Wahlvorschläge können sechs Wochen 

vor der Vollversammlung, in der die 
Wahl stattfindet, bei dem*der General-
sekretär*in eingereicht werden. Min-
destens vier Wochen vor Ablauf dieser 
Frist muss die Aufforderung zur Einrei-
chung von Wahlvorschlägen erfolgt 
sein.  

(8) Der Hauptausschuss kann auch nach 
Ablauf der Frist eigene Vorschläge un-
terbreiten. Der*Die Generalsekretär*in 
klärt die Bereitschaft der vorgeschlage-
nen Kandidat*innen, sich der Wahl zu 
stellen, und legt der Vollversammlung 
die Liste der Kandidat*innen vor. 

(9) Die Wahl des*der Präsident*in erfolgt in 
einem eigenen Wahlgang in geheimer 
Abstimmung. Sie kann auch digital er-
folgen 

(10) Für die Wahl des*der Präsident*in ist 
die Mehrheit der Stimmen der anwe-
senden Mitglieder erforderlich. Erhält 
im ersten Wahlgang kein*e Kandidat*in 
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Vollversammlung nicht hinreichend 
berücksichtigt ist (§ 11 Abs. 1 des Sta-
tuts). Er klärt die Bereitschaft der vor-
geschlagenen Kandidatinnen und Kan-
didaten, sich der Wahl zu stellen, und 
legt der Vollversammlung die Liste der 
Kandidatinnen und Kandidaten vor. 

(9) Die Präsidentin bzw. der Präsident und 
die vier Vizepräsidentinnen bzw. Vize-
präsidenten werden von der Vollver-
sammlung für die Dauer von vier Jah-
ren gewählt. Die Amtszeit der Präsi-
dentin bzw. des Präsidenten und der 
vier Vizepräsidentinnen bzw. Vizeprä-
sidenten endet mit der Neuwahl. 

(10) Die Wahl der Präsidentin bzw. des Prä-
sidenten erfolgt in einem eigenen 
Wahlgang in geheimer Abstimmung. 
Für die Wahl der Präsidentin bzw. des 
Präsidenten ist die Mehrheit der Stim-
men der anwesenden Mitglieder erfor-
derlich. Erhält im ersten Wahlgang 
keine Kandidatin oder kein Kandidat 
diese Mehrheit, so sind weitere Wahl-
gänge durchzuführen, bis eine Kandi-
datin bzw. ein Kandidat die Mehrheit 
der Stimmen der anwesenden Mitglie-
der erhalten hat. 

(11) Unter den vier Vizepräsidentinnen 
bzw. Vizepräsidenten müssen zwei 
Frauen und zwei Männer sein. Deren 
Wahl erfolgt in einem gemeinsamen 
Wahlgang in geheimer Abstimmung. 
Vor jedem Wahlgang gibt die Präsi-
dentin bzw. der Präsident bekannt, 
wieviele Vizepräsidentinnen bzw. Vize-
präsidenten unter Beachtung von Satz 
1 zu wählen sind. Für die Wahl der Vi-
zepräsidentinnen bzw. Vizepräsiden-
ten ist die Mehrheit der Stimmen der 
anwesenden Mitglieder erforderlich. 
Die Wahl der vier Vizepräsidentinnen 
bzw. Vizepräsidenten erfolgt durch 
Ankreuzen von Namen auf dem 
Stimmzettel, auf dem alle Kandidatin-
nen und Kandidaten aufgeführt sind. 
Ein Stimmzettel ist ungültig, wenn auf 
ihm im ersten Wahlgang mehr als vier 
oder weniger als drei Namen ange-
kreuzt oder in den weiteren Wahlgän-
gen mehr Namen, als Kandidatinnen 

diese Mehrheit, so sind weitere Wahl-
gänge durchzuführen, bis ein*e Kandi-
dat*in die Mehrheit der Stimmen der 
anwesenden Mitglieder erhalten hat. 

(11) Unter den vier Vizepräsident*innen 
müssen zwei Frauen und zwei Männer 
sein.  

(12) Die Wahl der Vizepräsident*innen er-
folgt in einem gemeinsamen Wahlgang 
in geheimer Abstimmung. Sie kann 
auch digital erfolgen. Vor jedem Wahl-
gang gibt die Sitzungsleitung bekannt, 
wie viele Vizepräsident*innen unter Be-
achtung von Abs. 5 zu wählen sind. Für 
die Wahl der Vizepräsident*innen ist die 
Mehrheit der Stimmen der anwesen-
den Mitglieder erforderlich. Haben im 
ersten oder in einem der weiteren 
Wahlgänge mehr Kandidat*innen, als 
noch zu wählen sind, diese Mehrheit er-
halten, so sind bis zur Anzahl der zu 
wählenden Vizepräsident*innen diejeni-
gen Kandidat*innen gewählt, die die 
meisten Stimmen erhalten haben. Ha-
ben zwei oder mehr Kandidat*innen in 
einem Wahlgang die gleiche Stimmen-
zahl erhalten und würde die Wahl die-
ser Kandidat*innen die Zahl der vier zu 
wählenden Vizepräsident*innen über-
steigen, so findet zwischen den Kandi-
dat*innen mit gleicher Stimmenzahl 
eine Stichwahl statt. Eine Stimme ist 
ungültig, wenn auf ihm im ersten Wahl-
gang mehr als vier oder weniger als drei 
Namen angekreuzt oder in den weite-
ren Wahlgängen mehr Namen, als Kan-
didat*innen noch zu wählen sind, oder 
weniger als drei Viertel der noch zu 
Wählenden angekreuzt sind. Eine 
Stimme ist ebenso ungültig, wenn die 
für diesen Wahlgang noch erforderliche 
Mindestzahl an Frauen und Männern 
nicht angekreuzt ist. 

(14) Stellt ein*e Vizepräsident*in sein*ihr 
Amt zur Verfügung, wählt die Vollver-
sammlung unter Anwendung der Ge-
schäftsordnung eine*n Nachfolger*in, 
dessen*deren Amtszeit mit der des Prä-
sidiums synchron bleibt. 
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und Kandidaten noch zu wählen sind, 
oder weniger als drei Viertel der noch 
zu Wählenden angekreuzt sind. Ein 
Stimmzettel ist ebenso ungültig, wenn 
die für diesen Wahlgang noch erfor-
derliche Mindestzahl an Frauen und 
Männern nicht angekreuzt ist. Vor je-
dem Wahlgang gibt die Präsidentin 
bzw. der Präsident bekannt, wieviele 
Vizepräsidentinnen bzw. Vizepräsiden-
ten noch zu wählen sind. Gewählt sind 
die Kandidatinnen und Kandidaten, die 
die Mehrheit der Stimmen der anwe-
senden Mitglieder erhalten haben. Ha-
ben im ersten oder in einem der weite-
ren Wahlgänge mehr Kandidatinnen 
und Kandidaten, als noch zu wählen 
sind, diese Mehrheit erhalten, so sind 
bis zur Anzahl der zu wählenden Vize-
präsidentinnen bzw. Vizepräsidenten 
diejenigen Kandidatinnen und Kandi-
daten gewählt, die die meisten Stim-
men erhalten haben. Haben zwei oder 
mehr Kandidatinnen und Kandidaten 
in einem Wahlgang die gleiche Stim-
menzahl erhalten und würde die Wahl 
dieser Kandidatinnen und Kandidaten 
die Zahl der vier zu wählenden Vize-
präsidentinnen übersteigen, so findet 
zwischen den Kandidatinnen und Kan-
didaten mit gleicher Stimmenzahl eine 
Stichwahl statt. 

(12) Bei Ergänzungs- und Nachwahlen für 
die Mitglieder des Präsidiums nach § 
10 Abs.1 des Statuts endet die Amts-
zeit mit der der übrigen Mitglieder des 
Präsidiums. 

§ 11 Wahl der Sprecherinnen bzw. Spre-
cher 
(7) Für die von der Vollversammlung fest-

gelegten Sachbereiche werden Spre-
cherinnen oder Sprecher aus der Mitte 
der Vollversammlung (§ 16 Abs. 1 des 
Statuts) für die Dauer von vier Jahren 
gewählt. Zu Sprecherinnen oder Spre-
chern können auch Mitglieder des Prä-
sidiums oder gewählte Mitglieder des 
Hauptausschusses nach § 9 des Sta-
tuts gewählt werden. Bei der Wahl der 
Sprecherinnen und Sprecher ist, so-
weit sie nicht Mitglieder des 

§ 12 Wahl der Sprecher*innen 
(6) Die Sprecher*innen für die von der Voll-

versammlung festgelegten Sachberei-
che werden von der Vollversammlung 
aus ihrer Mitte für die Dauer von vier 
Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist 
möglich. Die Amtszeit endet mit der 
Neuwahl der Sprecher*innen oder 
durch Abwahl. 

(7) Jedes Mitglied kann bis sechs Wochen 
vor der Wahl Kandidat*innen für die 
Sprecher*innen bei dem*der General-
sekretär*in vorschlagen. Mindestens 
vier Wochen vor Ablauf dieser Frist 
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Präsidiums oder gewählte Mitglieder 
des Hauptausschusses sind, die Vor-
schrift des § 8 Abs. 1 des Statuts zu 
berücksichtigen, wonach der Haupt-
ausschuss aus höchstens 35 Mitglie-
dern bestehen darf. 

(8) Für die Wahl der Sprecherinnen bzw. 
Sprecher kann jedes Mitglied des 
Zentralkomitees Wahlvorschläge ma-
chen. Die Wahlvorschläge sollen bis 
einen Monat vor Beginn der Vollver-
sammlung, in der die Wahl stattfindet, 
beim Generalsekretariat des Zentralko-
mitees eingereicht werden. Eine ent-
sprechende Aufforderung erfolgt min-
destens einen Monat vor dem Ende 
der Frist zur Einreichung von Wahlvor-
schlägen. Die Generalsekretärin bzw. 
der Generalsekretär klärt die Bereit-
schaft der vorgeschlagenen Persön-
lichkeiten zur Kandidatur. Ist eine Per-
sönlichkeit für mehrere Sachbereiche 
als Sprecherin bzw. Sprecher vorge-
schlagen, so klärt die Generalsekretä-
rin bzw. der Generalsekretär, für wel-
chen Sachbereich diese Persönlichkeit 
zur Kandidatur bereit ist. 

(9) Das Präsidium kann eigene Wahlvor-
schläge machen. Es soll die Vor-
schläge für die Wahl der Sprecherin-
nen und Sprecher insbesondere dann 
durch eigene Vorschläge ergänzen, 
wenn die eingegangenen Wahlvor-
schläge die Zusammensetzung der 
Vollversammlung nicht hinreichend 
berücksichtigen (§ 9 Abs. 2 des Sta-
tuts). 

(10) Auf einem gemeinsamen Wahlzettel, 
der bis zur Schließung der Liste der 
Kandidatinnen und Kandidaten durch 
die Vollversammlung ergänzt werden 
kann, sind die von der Vollversamm-
lung festgelegten Sachbereiche und 
die Namen der Kandidatinnen bzw. 
Kandidaten, die für den jeweiligen 
Sachbereich zur Kandidatur bereit 
sind, aufzuführen. Auch ergänzend 
vorgeschlagene Kandidatinnen und 
Kandidaten können nur gewählt wer-
den, wenn sie gegenüber der Gene-
ralsekretärin bzw. dem 

muss die Aufforderung zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen erfolgt sein. 
Der*Die Generalsekretär*in klärt die Be-
reitschaft der vorgeschlagenen Persön-
lichkeiten zur Kandidatur. Ist eine Per-
sönlichkeit für mehrere Sachbereiche 
als Sprecher*in vorgeschlagen, so klärt 
der*die Generalsekretär*in, für welchen 
Sachbereich diese Persönlichkeit zur 
Kandidatur bereit ist.  

(8) Die Wahl erfolgt geheim.  
(9) Gewählt ist im ersten Wahlgang, wer 

die absolute Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder erhalten hat. Im zweiten 
Wahlgang ist gewählt, wer die relative 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
erreicht hat.  Bei Stimmengleichheit 
entscheidet eine Stichwahl. 

(10) Eine Stimme ist ungültig, wenn für ei-
nen Sachbereich mehr als ein Name an-
gekreuzt ist. Die Amtszeit der Spre-
cher*innen endet mit der Neuwahl von 
Sprecher*innen oder mit ihrer Abwahl. 
Scheidet ein*e Sprecher*in während 
der Wahlperiode aus, so wählt der 
Hauptausschuss ein*e Sprecher*in für 
den entsprechenden Sachbereich für 
den Rest der Amtszeit nach. Die Nach-
wahl ist durch die nächste Vollver-
sammlung zu bestätigen. 
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Generalsekretär ihre Bereitschaft zur 
Kandidatur erklärt haben. Die Wahl 
erfolgt geheim durch Ankreuzen je-
weils eines Namens für jeden Sach-
bereich. Ein Wahlzettel ist ungültig, 
wenn auf ihm für einen Sachbereich 
mehr als ein Name angekreuzt ist 
oder für weniger als drei Viertel der zu 
besetzenden Sachbereiche Namen 
angekreuzt sind. 

(11) Gewählt sind im ersten oder zweiten 
Wahlgang die Kandidatinnen und Kan-
didaten, die die Mehrheit der Stimmen 
der anwesenden Mitglieder erhalten 
haben. In weiteren erforderlichen 
Wahlgängen sind die Kandidatinnen 
und Kandidaten gewählt, die die meis-
ten Stimmen erhalten haben. Haben in 
einem Wahlgang zwei Kandidatinnen 
und Kandidaten für einen Sachbereich 
die gleiche Stimmenzahl erhalten, so 
findet zwischen diesen eine Stichwahl 
statt. 

(12) Die Amtszeit der Sprecherinnen und 
Sprecher endet mit der Neuwahl von 
Sprecherinnen und Sprechern oder 
mit ihrer Abwahl. Scheidet eine Spre-
cherin oder ein Sprecher während der 
Wahlperiode aus, so kann der Haupt-
ausschuss eine Sprecherin oder einen 
Sprecher für den entsprechenden 
Sachbereich für den Rest der Amts-
zeit kooptieren. Die Kooptation ist 
durch die nächste Vollversammlung 
zu bestätigen (§ 9 Abs. 4 des Statuts). 
Bei Ergänzungs- und Nachwahlen en-
det die Amtszeit mit der der übrigen 
Sprecherinnen und Sprecher. 

§ 12 Wahl der vom Zentralkomitee der 
deutschen Katholiken zu entsendenden 
Mitglieder in die „Gemeinsame Konfe-
renz“  
(1) Die neben dem Präsidium in die "Ge-

meinsame Konferenz" zu entsenden-
den Mitglieder des Zentralkomitees (§ 
7 Abs. 7 des Statuts) werden für die 
Dauer von vier Jahren gewählt. Das 
Wahlverfahren erfolgt in entsprechen-
der Anwendung des § 9 Abs. 1 - 4 
"Wahl des Hauptausschusses". 

§ 13 Wahl der vom Zentralkomitee der 
deutschen Katholiken zu entsendenden 
Mitglieder in die "Gemeinsame Konfe-
renz"  
(1) Die neben der*m Präsident*in und den 

vier Vizepräsident*innen in die "Ge-
meinsame Konferenz" zu entsenden-
den Mitglieder des Zentralkomitees (§ 
7 Abs. 7 des Statuts) werden für die 
Dauer von vier Jahren gewählt. Das 
Wahlverfahren erfolgt in entsprechen-
der Anwendung des Wahlverfahrens 
für den Hauptausschuss.  
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(2) Scheidet ein Mitglied der Gemeinsa-
men Konferenz während der Amtszeit 
aus, so kann die Vollversammlung für 
den Rest der Amtszeit ein Mitglied des 
Zentralkomitees in die Gemeinsame 
Konferenz wählen. 

(2) Scheidet ein Mitglied der Gemeinsa-
men Konferenz während der Amtszeit 
aus, so wählt der Hauptausschuss für 
den Rest der Amtszeit ein Mitglied des 
Zentralkomitees in die Gemeinsame 
Konferenz nach. Die Nachwahl ist 
durch die nächste Vollversammlung zu 
bestätigen. 

 
§ 13 Protokollführung 
(1) Über die Beratungen der Vollver-

sammlung ist ein Ergebnisprotokoll 
anzufertigen, das von der Präsidentin 
bzw. dem Präsidenten, der General-
sekretärin bzw. dem Generalsekretär 
und der jeweiligen Protokollführerin 
bzw. dem Protokollführer zu unter-
schreiben ist. Verlangt eine Rednerin 
oder ein Redner die Aufnahme einer 
Protokollnotiz in das Protokoll, so hat 
sie bzw. er die Protokollnotiz schriftlich 
der Präsidentin bzw. dem Präsidenten 
zu übergeben. Die Präsidentin bzw. 
der Präsident kann die Aufnahme der 
Protokollnotiz zurückweisen. Erhebt 
sich gegen die Zurückweisung der 
Protokollnotiz durch die Präsidentin 
bzw. den Präsidenten Widerspruch, so 
entscheidet die Vollversammlung über 
die Aufnahme in das Protokoll. 

(2) Gegen das Protokoll kann von jeder 
Teilnehmerin bzw. jedem Teilnehmer 
der Vollversammlung innerhalb einer 
Frist von vier Wochen nach dem Da-
tum des Poststempels, das der Brief-
umschlag, mit dem das Protokoll ver-
sandt wurde, angibt, Einspruch erho-
ben werden. Über den Einspruch ent-
scheidet die nächste Vollversamm-
lung. 

§ 14 Protokollführung 
(1) Über die Beratungen der Vollversamm-

lung ist ein Protokoll anzufertigen, das 
von dem*der Präsident*in, dem*der 
Generalsekretär*in und dem*der jewei-
ligen Protokollführer*in zu unterschrei-
ben ist. 

(2) Verlangt ein*e Redner*in die Aufnahme 
einer Protokollnotiz in das Protokoll, so 
hat er*sie die Protokollnotiz schriftlich 
dem*der Präsident*in zu übergeben. 
Der*Die Präsident*in kann die Auf-
nahme der Protokollnotiz zurückwei-
sen. Erhebt sich gegen die Zurückwei-
sung der Protokollnotiz durch den*die 
Präsident*in Widerspruch, so entschei-
det die Vollversammlung über die Auf-
nahme in das Protokoll. 

(3) Gegen das Protokoll kann von jedem*r 
Teilnehmer*in der Vollversammlung in-
nerhalb einer Frist von vier Wochen 
nach Eingang Einspruch erhoben wer-
den. Über den Einspruch entscheidet 
die nächste Vollversammlung. 

  
II. Hauptausschuss 

§ 14 Aufgaben des Hauptausschusses 
Der Hauptausschuss nimmt die in § 8 Abs. 
3 des Statuts bestimmten Aufgaben wahr. 

II. Hauptausschuss 
§ 15 Aufgaben des Hauptausschusses 
(1) Der Hauptausschuss nimmt die in § 8 

Abs. 3 des Statuts bestimmten Aufga-
ben wahr. 

 
§ 15 Sitz- und Stimmrecht 
(1) An den Sitzungen des Hauptausschus-

ses nehmen die Mitglieder des Präsidi-
ums, die gewählten und kooptierten 

§ 16 Sitz- und Stimmrecht 
(1) An den Sitzungen des Hauptausschus-

ses nehmen die Mitglieder des Präsidi-
ums, die gewählten Mitglieder des 
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Mitglieder des Hauptausschusses so-
wie die Sprecherinnen und Sprecher 
mit Sitz und Stimme teil. Eine Vertre-
tung ist ausgeschlossen. 

(2) Der Geistliche Assistent, der Rektor 
und die Referatsleiterinnen bzw. Refe-
ratsleiter des Generalsekretariats neh-
men mit beratender Stimme teil. 

Hauptausschusses sowie die Spre-
cher*innen der Sachbereiche mit Sitz 
und Stimme teil. Eine Vertretung ist 
ausgeschlossen. 

(2) Die Abteilungsleiter*innen des General-
sekretariats nehmen mit beratender 
Stimme teil. 

(3) Der Vertreter des Kath. Büros ist ständi-
ger Gast im Hauptausschuss.  

 
§ 16 Einberufung 
(1) Der Hauptausschuss wird von der Prä-

sidentin bzw. dem Präsidenten einbe-
rufen. Die Einberufung erfolgt schrift-
lich. 

(2) Verlangen wenigstens zehn stimmbe-
rechtigte Mitglieder die Einberufung 
des Hauptausschusses, so muss eine 
außerordentliche Sitzung innerhalb 
von vier Wochen nach Eingang des 
Antrages auf Einberufung des Haupt-
ausschusses stattfinden. 

(3) Die Präsidentin bzw. der Präsident 
kann Sachverständige und Gäste zu 
den Sitzungen des Hauptausschusses 
einladen. 

§ 17 Einberufung 
(2) Der Hauptausschuss wird von dem*der 

Präsident*in einberufen. Die Einberu-
fung erfolgt drei Wochen vorher schrift-
lich oder elektronisch. 

(3) Verlangen wenigstens zehn Mitglieder 
des Hauptausschusses dessen Einberu-
fung, so muss eine außerordentliche 
Sitzung innerhalb von vier Wochen 
nach Eingang des Antrages auf Einbe-
rufung des Hauptausschusses stattfin-
den. 

(4) Das Präsidium kann i.S.v. §8 (1) Statut 
Sachverständige und Gäste zu den Sit-
zungen des Hauptausschusses einla-
den. 

(5) Es ist möglich, dass der Hauptaus-
schuss digital zusammenkommt und 
seine Beschlüsse fasst.  

§17 Tagesordnung 
(1) Mit der Einberufung ist die vorläufige 

Tagesordnung mitzuteilen. Anträge 
zur Tagesordnung von Mitgliedern des 
Hauptausschusses zur Tagesordnung 
sind der Generalsekretärin bzw. dem 
Generalsekretär unverzüglich, spätes-
tens jedoch bis zum letzten Werktag 
vor dem Sitzungstermin, mitzuteilen. 

(2) Die Generalsekretärin bzw. der Gene-
ralsekretär schlägt in Abstimmung mit 
der Präsidentin bzw. dem Präsidenten 
die Tagesordnung vor. Über die Auf-
nahme von Anträgen der Mitglieder 
des Hauptausschusses, die rechtzeitig 
eingegangen sind, entscheidet der 
Hauptausschuss vor der Beschlussfas-
sung über die Tagesordnung. Zu Be-
ginn der Sitzung des Hauptausschus-
ses beschließt dieser die Tagesord-
nung. 

§ 18 Tagesordnung 
(2) Mit der Einberufung ist die vorläufige 

Tagesordnung mitzuteilen. Anträge zur 
Tagesordnung von Mitgliedern des 
Hauptausschusses sind dem*der Gene-
ralsekretär*in unverzüglich, spätestens 
jedoch bis eine Woche vor dem Sit-
zungstermin, mitzuteilen. Unterlagen 
zur Sitzung werden in der Regel eine 
Woche vorher versendet. 

(3) Der*Die Generalsekretär*in schlägt in 
Abstimmung mit dem*der Präsident*in 
die Tagesordnung vor. Über die Auf-
nahme von Anträgen der Mitglieder des 
Hauptausschusses, die rechtzeitig ein-
gegangen sind, entscheidet der Haupt-
ausschuss vor der Beschlussfassung 
über die Tagesordnung. Zu Beginn der 
Sitzung des Hauptausschusses be-
schließt dieser die Tagesordnung. 
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§18 Leitung, Beratung und Beschluss-
fassung 
(1) Die Präsidentin bzw. der Präsident lei-

tet die Sitzungen des Hauptausschus-
ses. Sie bzw. er kann die Leitung einer 
Vizepräsidentin bzw. einem Vizepräsi-
denten übertragen. Bei Beratungs-
punkten, bei denen sie bzw. er die Be-
richterstattung übernommen hat oder 
die ihre bzw. seine Amtsführung be-
treffen, muss sie bzw. er die Sitzungs-
leitung übertragen. 

(2) Für die Beratungen im Hauptaus-
schuss gelten die Regelungen in § 6 
"Beratung in der Vollversammlung" 
entsprechend. 

(3) Der Hauptausschuss ist beschlussfä-
hig, wenn zu der Sitzung ordnungsge-
mäß eingeladen wurde. Er fasst seine 
Beschlüsse, soweit im Statut oder in 
dieser Geschäftsordnung nichts ande-
res vorgesehen ist, mit der Mehrheit 
der anwesenden Mitglieder. 

(4) Über die jeweilige Sitzung des Haupt-
ausschusses ist ein Ergebnisprotokoll 
anzufertigen, das von der Präsidentin 
bzw. dem Präsidenten, der General-
sekretärin bzw. dem Generalsekretär 
und von der Protokollführerin bzw. 
dem Protokollführer zu unterzeichnen 
ist. 

§ 19 Leitung, Beratung und Beschluss-
fassung 
(1) Der*die Präsident*in leitet die Sitzun-

gen des Hauptausschusses. Er*Sie 
kann sich hierbei durch ein Präsidiums-
mitglied vertreten lassen. 

(2) Für die Beratungen im Hauptausschuss 
gelten die Regelungen in § 6 GO ent-
sprechend. 

(3) Der Hauptausschuss ist beschlussfä-
hig, wenn zu der Sitzung ordnungsge-
mäß eingeladen wurde. Er fasst seine 
Beschlüsse, soweit im Statut oder in 
dieser Geschäftsordnung nichts ande-
res vorgesehen ist, mit der Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder. 

(4) Über die jeweilige Sitzung des Haupt-
ausschusses ist ein Ergebnisprotokoll 
anzufertigen. 

 

 § 20 Arbeitsweise des ZdK e.V. 
(1) Die Arbeitsweise des ZdK e.V. wird in 
einer eigenen Satzung geregelt. 

  
III. Präsidium  

§ 19 Aufgaben des Präsidium 
Das Präsidium nimmt die in § 10 Abs. 3 des 
Statuts bestimmten Aufgaben wahr. Es be-
schließt das Statut für die Deutschen Katho-
likentage. 

IV. Präsidium 
§ 21 Aufgaben des Präsidiums 
(1) Das Präsidium nimmt die in § 10 Abs. 3 

des Statuts bestimmten Aufgaben 
wahr.  

(2) Das Präsidium beschließt das Statut für 
die Deutschen Katholikentage. 

§ 20 Einberufung und Leitung 
(1) Das Präsidium wird von der Präsiden-

tin bzw. dem Präsidenten einberufen. 
Die Einberufung erfolgt schriftlich un-
ter Mitteilung eines Vorschlages für 
die Tagesordnung. 

(2) Verlangen zwei Mitglieder des Präsidi-
ums oder die Generalsekretärin bzw. 
der Generalsekretär die Einberufung 

§ 22 Einberufung und Leitung 
(2) Das Präsidium wird von dem*der Präsi-

dent*in einberufen. Die Einberufung er-
folgt schriftlich zwei Wochen vor der Sit-
zung unter Mitteilung eines Vorschlages 
für die Tagesordnung. Das Präsidium 
kann auch digital zusammenkommen 
und Beschlüsse fassen. 
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des Präsidiums, so muss unverzüglich 
zu einer außerordentlichen Sitzung 
des Präsidiums unter Angabe des 
Grundes eingeladen werden. Die au-
ßerordentliche Sitzung findet inner-
halb der nächsten vier Wochen statt. 

(3) Die Präsidentin bzw. der Präsident lei-
tet die Sitzungen des Präsidiums. Sie 
bzw. er kann sich hierbei durch ein 
Präsidiumsmitglied vertreten lassen. 

(4) Über die jeweilige Sitzung des Präsidi-
ums ist ein Ergebnisprotokoll anzufer-
tigen, das von der Präsidentin bzw. 
dem Präsidenten, der Generalsekretä-
rin bzw. dem Generalsekretär und von 
der Protokollführerin bzw. dem Proto-
kollführer zu unterzeichnen ist. 

(3) Verlangen die*der Präsident*in, der*die 
Generalsekretär*in oder mindestens 
zwei Vizepräsident*innen die Einberu-
fung des Präsidiums, so muss unver-
züglich zu einer außerordentlichen Sit-
zung des Präsidiums unter Angabe des 
Grundes eingeladen werden. Die au-
ßerordentliche Sitzung findet innerhalb 
der nächsten vier Wochen statt. 

(4) Der*Die Präsident*in leitet die Sitzun-
gen des Präsidiums. Er*Sie kann sich 
hierbei durch ein Präsidiumsmitglied 
vertreten lassen. 

(5) Über die jeweilige Sitzung des Präsidi-
ums ist ein Protokoll anzufertigen. 

 

 
 
 
 
 

 

V. Sachbereiche, Sprecherinnen 
und Sprecher 

Die Vollversammlung bestimmt, welche 
Sachbereiche einer kontinuierlichen Be-
obachtung und ständigen Mitarbeit des 
Zentralkomitees bedürfen (§ 7 Abs. 5 des 
Statuts) und wählt die Sprecherinnen und 
Sprecher für diese Sachbereiche für eine 
Dauer von vier Jahren. Die Amtszeit endet 
mit der Neuwahl der Sprecherinnen bzw. 
Sprecher oder durch Abwahl. Zu Spreche-
rinnen und Sprechern können Mitglieder 
des Zentralkomitees einschließlich der Mit-
glieder des Präsidiums und der gewählten 
Mitglieder des Hauptausschusses gewählt 
werden (§ 7 Abs. 7 des Statuts). 

VI. Sachbereiche und Sprecher*in-
nen 

§ 23 Sachbereiche 

(5) Die Aufgabe der Sachbereiche ist die 
Beratung der Organe des ZdK im Blick 
auf relevante politische, gesellschaftli-
che und kirchliche Fragen. Auf Be-
schluss der Organe des ZdK oder auf 
Eigeninitiative erarbeitet der jeweilige 
Sachbereich Beschlussvorlagen des 
ZdK vor.  

(6) Ein Sachbereich kann maximal 20 Mit-
glieder, darunter mindestens die 
Hälfte ZdK-Mitglieder, haben. Alle 
Mitglieder haben dasselbe Stimm-
recht. Zur Erledigung ihrer Aufgaben 
können die Sachbereiche zu einzelnen 
Themen Arbeitsgruppen auf Vor-
schlag des*der Sprecher*in einrich-
ten.  

(7) Inhaltlich begleitet und unterstützt 
wird der Sachbereich von einem*r Ge-
schäftsführer*in aus dem Generalsek-
retariat. Der*Die Geschäftsführer*in 
fertigt die Protokolle der Sitzungen 
des Sachbereichs an und bringt die 
Diskussionen des Sachbereichs in die 
politische Arbeit des ZdK ein. 
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(8) Ein Antrag innerhalb des Sachbe-
reichs gilt als angenommen, wenn die 
Mehrheit der anwesenden Mitglieder 
des Sachbereichs dafür stimmen. Sol-
len Texte im Namen des Sachbereichs 
in ein weiteres Organ eingebracht 
werden (vgl. §8 GO), bedarf es eines 
Mehrheitsbeschlusses. 

 
§ 22 Aufgabe der Sprecherinnen und 
Sprecher 
(1) Die Aufgabe der Sprecherinnen bzw. 

Sprecher bestimmt sich nach § 16 
Abs. 2 des Statuts. Sie können im Rah-
men ihres jeweiligen Sachbereichs un-
ter Beachtung der Richtlinien und Be-
schlüsse der Organe und in Abstim-
mung mit der Präsidentin bzw. dem 
Präsidenten Erklärungen und Stellung-
nahmen abgeben. Im Dialog mit den 
gesellschaftlichen Kräften leisten sie 
ihren Beitrag zu der Aufgabe, die An-
liegen der Katholiken in der Öffentlich-
keit zu vertreten (§ 16 Abs. 3 des Sta-
tuts). Sie sind für die Erledigung der 
Aufgaben und Arbeitsvorhaben, die 
ihnen die einzelnen Organe des Zent-
ralkomitees übertragen haben, verant-
wortlich. Soweit für ein einzelnes Ar-
beitsvorhaben oder für den Sachbe-
reich der jeweiligen Sprecherin bzw. 
des jeweiligen Sprechers ein Arbeits-
kreis eingerichtet ist, beteiligen sie den 
Arbeitskreis an der Erledigung der Auf-
gaben und Arbeitsvorhaben sowie an 
der Erstellung von Vorlagen. 

(2) Die Sprecherinnen und Sprecher hal-
ten Kontakt zu den ihrem Sachbereich 
entsprechenden Kommissionen und 
Einrichtungen der Deutschen Bi-
schofskonferenz sowie zu den ihrem 
Sachbereich entsprechenden Organi-
sationen, Institutionen und katholi-
schen Verbänden, insbesondere auf 
überdiözesaner Ebene, und weisen die 
Organe des Zentralkomitees sowie die 
Generalsekretärin bzw. den General-
sekretär auf Entwicklungen in diesen 
Bereichen hin.  

(3) Die Sprecherinnen und Sprecher kön-
nen jeweils für ihren eigenen 

§ 24 Aufgabe des*r Sprecher*in  
(1) Die Leitung des Sachbereichs hat 

der*die Sprecher*in inne. Er*Sie ist für 
die Erledigung der Aufgaben und Ar-
beitsvorhaben des Sachbereichs ver-
antwortlich. Dafür identifiziert er*sie ge-
meinsam mit dem*der Geschäftsfüh-
rer*in und im Zusammenspiel mit den 
anderen Sprecher*innen eine Agenda 
für die Amtsperiode des Sachbereichs. 
Die Agenda des Sachbereiches wird 
dem Hauptausschuss vorgelegt. 

(2)  Darüber hinaus lädt er*sie unter An-
gabe der Tagesordnung mindestens 
zwei Wochen vor Beginn der jeweiligen 
Sitzung ein und leitet diese.  

(3) Der*die Sprecher*in kann zu Themen, 
die in den eigenen Zuständigkeitsbe-
reich fallen, öffentlich Stellung nehmen. 
Dabei ist der jeweils gültigen Be-
schlusslage des ZdK Folge zu leisten. 
Abweichende Positionen sind als sol-
che kenntlich zu machen. 
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Sachbereich die Erarbeitung von Vor-
lagen beantragen (§ 17 Abs. 2 des Sta-
tuts). 

 § 25 Ad hoc-Arbeitskreise 
(3) Das Präsidium, der Hauptausschuss 

und die Vollversammlung können für 
aktuelle Themen einen ad hoc-Arbeits-
kreis einsetzen. Das einsetzende Organ 
definiert bei der Einsetzung die Manda-
tierung des ad hoc-Arbeitskreises und 
bestimmt, bis wann abschließende Ar-
beitsergebnisse vorliegen müssen.  

(4) Die Berufung der Mitglieder von Ad 
hoc-Arbeitskreisen obliegt dem Präsi-
dium. 

 
§ 23 Einrichtung der Arbeitskreise 
Der Hauptausschuss entscheidet (§ 17 des 
Statuts), für welche von der Vollversamm-
lung festgelegten Sachbereiche Arbeits-
kreise für die Dauer der Amtszeit des Haupt-
ausschusses eingerichtet werden (ständige 
Arbeitskreise). Soweit einer Sprecherin bzw. 
einem Sprecher von den Organen des Zent-
ralkomitees ein bestimmtes Arbeitsvorha-
ben zugewiesen wird, entscheidet der 
Hauptausschuss, ob für dieses Arbeitsvor-
haben ein Arbeitskreis einzurichten ist.  
 
§ 24 Zusammensetzung der Arbeits-
kreise 
Das Präsidium beruft die Mitglieder der Ar-
beitskreise, die vom Hauptausschuss für be-
stimmte Sachbereiche oder bestimmte Ar-
beitsvorhaben in einem Sachbereich einge-
richtet wurden. Mitglieder des Arbeitskrei-
ses können auch Persönlichkeiten sein, die 
nicht Mitglieder des Zentralkomitees sind. 
Die jeweilige Sprecherin bzw. der jeweilige 
Sprecher kann dem Präsidium Vorschläge 
für die Berufung der Mitglieder machen (§ 
16 Abs. 2 des Statuts). 
 
§ 25 Aufgabe und Arbeitsweise der Ar-
beitskreise 
(1) Die Arbeitskreise kommen je nach Be-

darf zu Sitzungen zusammen. Sie kön-
nen zur Erledigung bestimmter Ar-
beitsvorhaben Arbeitsgruppen bilden. 
Die Meinungsbildung in den Arbeits-
kreisen oder Arbeitsgruppen erfolgt 

§ 26 Wahl der Mitglieder der Sachberei-
che 

(6) Der Hauptausschuss wählt die 
ZdK-Mitglieder in den jeweiligen 
Sachbereich. Die Mitglieder wer-
den geheim und mit einfacher 
Mehrheit gewählt. Das Präsidium 
können darüber hinaus Bera-
ter*innen in die Sachbereiche 
nachberufen.   

(7) Jedes ZdK-Mitglied kann sich auf 
die Mitarbeit in einem Sachbe-
reich bewerben. Die Wahlliste 
verantwortet der*die jeweilige 
Sprecher*in in Zusammenarbeit 
mit dem*der jeweiligen Ge-
schäftsführer*in.  

(8) Jedes ZdK-Mitglied kann sich auf 
die Mitarbeit in verschiedenen 
Sachbereichen bewerben. Im 
Falle der Wahl muss sich das 
ZdK-Mitglied für einen Sachbe-
reich entscheiden.  

(9) Der*Die Sprecher*in kann Wahl-
empfehlungen aussprechen.  

(10) Beim Ausscheiden eines Mit-
glieds aus einem Sachbereich, 
entscheidet das Präsidium in Ab-
stimmung mit dem*der jeweiligen 
Sprecher*in, ob eine weitere Per-
son nachberufen werden soll.      
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mit Mehrheit der anwesenden Mitglie-
der. 

(2) Arbeitskreise, die für die Dauer der 
Amtszeit des Hauptausschusses ein-
gerichtet sind, haben die Aufgabe, die 
Sprecherin bzw. den Sprecher in ihrer 
bzw. seiner Aufgabe zu beraten und zu 
unterstützen, sowie gegebenenfalls 
Vorlagen zu erstellen. 

(3) Arbeitskreise, die für ein bestimmtes 
Arbeitsvorhaben eingerichtet sind, ha-
ben die Aufgabe, das Arbeitsvorhaben 
zu erledigen und über die Sprecherin 
bzw. den Sprecher dem entsprechen-
den Organ des Zentralkomitees das Er-
gebnis vorzulegen. 

(4) Vorlagen von Arbeitskreisen können 
gegebenenfalls mit Zustimmung des 
Präsidiums als Diskussionsbeiträge 
veröffentlicht werden. 

§ 26 Vorsitz und Geschäftsführung der 
Arbeitskreise 
(1) Vorsitzende bzw. Vorsitzender des Ar-

beitskreises ist die Sprecherin bzw. der 
Sprecher, die bzw. der für den jeweili-
gen Sachbereich zuständig ist. Sie 
bzw. er lädt im Einvernehmen mit der 
Generalsekretärin bzw. dem General-
sekretär unter Angabe des Vorschla-
ges für die Tagesordnung zwei Wo-
chen vor Beginn der jeweiligen Sit-
zung ein und leitet diese. 

(2) Die Generalsekretärin bzw. der Gene-
ralsekretär bestellt eine Mitarbeiterin 
bzw. einen Mitarbeiter des General-
sekretariats zur Geschäftsführerin 
bzw. zum Geschäftsführer des Ar-
beitskreises. Die Geschäftsführerin 
bzw. der Geschäftsführer fertigt über 
die Sitzungen ein Ergebnisprotokoll 
an. 

  

VII. Generalsekretariat  
 

V. Generalsekretariat 
§ 26 Wahl des*r Generalsekretär*in 
(1) Der*Die Generalsekretär*in wird durch 

den Hauptausschuss auf Vorschlag 
des*r Präsident*in gewählt und bestellt 
für acht Jahre bestellt. Die Wiederbe-
stellung ist möglich. Auf Vorschlag 
des*r Präsident*in und mit dem Einver-
ständnis des*r Generalsekretär*in kann 
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der Hauptausschuss im Falle der Wie-
derbestellung eine kürzere Amtszeit als 
acht Jahre beschließen. Der*Die Gene-
ralsekretär*in kann auf Vorschlag des*r 
Präsident*in durch den Hauptaus-
schuss vorzeitig abberufen werden. 

§ 27 Generalsekretariat 
(1) Das Generalsekretariat besteht aus der 

Generalsekretärin bzw. dem General-
sekretär, dem Rektor, den Referatslei-
terinnen und den Referatsleitern, Refe-
rentinnen und Referenten und weite-
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
(§ 15 Abs. 1 des Statuts).  

(2) Das Generalsekretariat ist die Ge-
schäftsstelle des Zentralkomitees der 
deutschen Katholiken. Unter der Lei-
tung der Generalsekretärin bzw. des 
Generalsekretärs erledigt es die lau-
fenden Geschäfte und führt die Be-
schlüsse der Organe des Zentralkomi-
tees durch. 

§ 27 Generalsekretariat 
(1) Das Generalsekretariat besteht aus 

dem*der Generalsekretär*in, Abtei-
lungsleiter*innen, Referent*innen und 
weiteren Mitarbeiter*innen. 

(2) Das Generalsekretariat ist die Ge-
schäftsstelle des Zentralkomitees der 
deutschen Katholiken. Unter der Lei-
tung des*der Generalsekretär*in erle-
digt es die laufenden Geschäfte und 
führt die Beschlüsse der Organe des 
Zentralkomitees durch. 

(3) Dem*Der Generalsekretär*in obliegt die 
Dienstaufsicht über alle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des Generalsekre-
tariats. 

 
§ 28 Schlussbestimmung 
Die Geschäftsordnung tritt mit der Annahme 
durch die Vollversammlung in Kraft und er-
setzt die Geschäftsordnungen "für die Voll-
versammlung des ZdK", "für die Kommissio-
nen des ZdK" und "für die Ständigen Arbeits-
kreise des ZdK". 

§ 28 Schlussbestimmung 
Die Geschäftsordnung tritt mit der Annahme 
durch die Vollversammlung in Kraft und er-
setzt die Geschäftsordnungen "für die Voll-
versammlung des ZdK", "für die Kommissio-
nen des ZdK" und "für die Ständigen Arbeits-
kreise des ZdK". 
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